
der

Braunſchweig - 47Qsvien2uDDQs==&

Churlande ,

Jahrgang ." Fünfter

Stü ,Z weytes

Hannover , .

gedru > t bey W. Porckwik jun ,

1791





Ina

Gammmemmmen
1

Innhalt der Allgemeinen und Special - -

Verordnungen , welche vom Anfange des

Jahrs 1790 . bis zum Schluſſe des Mo -

nats May in den Braunſchweig - Lüne-
burgiſchen Churlanden publicirt ſind .

138 .

Ausſchreiben der königlichen Kriegs - Canzley ,
wegen genauer Beſchreibung der Mannſchaft ,
welche zu häuslicher ' Beſeßung dimittirt wird .

Hannover , den 5ten Jan . 1790 .

SE dieſes Ausſchreiben werden ſämmtliche

Obrigkeiten angewieſen , um die bisher bey den

Dimiſſionen aus den Kriegsdienſten , behuf häuslicher

Beſetzung , dadurch veranlaſſete Irrungen , daß der zu

Dimittirende nicht deutlich und voliſtändig genug bezeichs

net worden , zu vermeiden : bey den einzunehmenden
Cautionen darauf zu achten , daß nicht nur der Supplis

44 ) » cant
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cant darin mit ſeinem vollen Namen genannt , ſondern

auch deſſen Geburtsort , und nebſt dem Negimente auch

die Compagnie , unter welcher er dienet , ausdrücklich

angeführet , und zu Vermeidung vergeblicher Koſten und

Aufenthalts , ſofort bey der Cautionsbeſtellung den

ſämmtlichen Erforderniſſen ein Genüge geleiſtet werde .

139 .

Regiminal - Ausſchreiben , den Curs der im Jahr
1789 . ausgeprägten fürſtl . heſſiſchen Thaler
und halben Thalerſtüe betreffend . Hannover
den gten Jan . 1790 .

Mittel | t deſſelben wird bekannt gemacht , daß , nach

angeſtelltey Probe , obige Thaler und halbe Thalerſtücke

um 4x bis 5 Procent geringer ausgebracht ſind , als die

Münzen nach dem Conventions ? oder Zwanzig Gulden ?

Fuß ; und daß dieſe Münze in demi vorerſt im Handel

und Wandel verſtatteten Curs, ' der Thaler nicht höher

als zu 34 mgr . , die haven Thalerſtüke aber nicht

höher , als zu 17 Mgr . Conventionsmünze ausgegehen

und angenommen werden können ,

140 .

kandesherrliche Notification , wegen der zu Ade -

lepſen angelegten Linnenlegge . Hannover den

I3ten Jan . 1790 .

Hiedurch iſt vorerſt und bis zu anderweiter Verfügung ,

vom Anfange dieſes Jahres an , die Anlegung einer

beſondern Legge daſelbſt ,? zur Bequemlichkeit „der von

Münz
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Münden , Göttingen , Uslar und Hardegſen zu entfernt

wohnenden Unterthanen , verordnet .

T4L . |

Regierungs - Avertiſſement , den Curs der herz.
Meklenburg »-Schweriniſchen 2 Stücke vom

Jahre 1789 . betreffend . Hannover , den 5ten
Febr. . 1790 .

In demſelben wird obigen 2 Stücken , da ſie dem Leip »

ziger Fuß völlig gemäß befunden worden , vorerſt und

bis zu anderweiter Verfügung , der volle Curs nach dem

Leipziger Fuß in - den hieſigen Landen verſtattet ,

T42 -

Erneuerte Bekanntmachung der Heyrathsfälle ,
in welchen nicht diſpenſiret wird , „auch nicht
um Diſpenſation nachgeſucht werden darf , für
die Herzogthümer Bremen u. Verden . Stade ,
den I1fen Febr . 1790 .

In derſelben wird die - Verordnung vom zoſten Zun.
1763 . Wiederholt in Erinnerung gebracht , nach weicher

in den Heyrathen 1) mit der Mutter Brudern Wittwe ,

2) mit des Brudern oder der Schweſter Tochter , 3) mit

des Bruders Wittwe, nicht mehr diſpenſiret werden

ſoll , und ſoll dieſelbe , alljährlich am erſten Sonntage
nach Pfingſten von den Canzeln abgeleſen werden , damit

„ niemand auf dergleichen Heyrath ſeine Gedanken richte ;

no < ſich in der Meynung und Hoffnung einer auszu -

P 3 wür -
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würkenden Diſpenſation zum Beyſchlaf verführen laſſe ;
oder auch ſich nachmals mit der Unwiſſenheit entſchuldis

gen könne ,

143 :

Landesherrliche Verordnung , wegen des , im

Fürſtenthum Lüneburg zu errichtenden ritter -

ſchaftlichen , Creditinſtituts . St . James den

16ten Febr . 1790 .

Hiedurch haben Ihro Majeſtät - der König , die Errich ?

tung eines ritterſchaftlichen Creditinſtituts für das Fürs

ſtenthum Läneburg , nach dem allerunterthänigſt vorces

lezten Plane zu geſtatten , und dabey zu befehlen gerus

het , daß die Juſtiz , auch übrigen Collegia , weniger

nicht ſämmtliche Obrigkeiten im gedachten Fürſtenthum ,

dem Junhalt des Planes , in ſo ferne derſelbe auf ihr

obrigkeitliches Officium Beziehung hat , ihres Orts genau

nachgehen , und die dabey zum Grunde liegende Abſicht

kräftigſt befördern helfen ſollten .

Von dieſem Inſtitute ſelbſt , werden die Annalen ! in

der Folge umſtändliche Nachricht mittheilen .

144 .

Conſiſtorial - Ausſchreiben , wegen der Baube -

dürfniſſe bey geiſtlichen Gebäuden , und der

desfalls aufzubringenden Koſten . Hannover
den 16ten Febr . ' 790 .

Um das überhand genommene Sollfcitiren , . um Bey !

huüifen von den Ueberſchußgeldern der hannoveriſchen

Landes »

«
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Landes - Lotterien , zu Bauen ' und Reparationen der

geiſtlichen Gebäude , zu vermindern , werden die ſämmt »

lichen Kirchencommiſſarien angewieſen :

1) die geiſtlichen Gebäude öfters unterſuchen zu laſſen ,

und die Ausbeſſerung der ſich findenden kleinen Baus

mängel , in Zeiten zu verfügen 3 beſonders bey Viſitas

tionen darauf ſorgfältig zu achten , und in wie fern es

geſchehen ,- ſolches in dem Viſitationsberichte zu

melden.
;

'

2 ) Wenn die . Kirc <enäraria oder Gemeinen auſſer Stand
-

befunden werden , die erforderlichen Koſten einer , nach

„einigen Jahren nöthig werdenden , Hauptreparatur

oder gar eines neuen Baues auf einmal aufzubrit :

gen , ſofort davon Bericht zu erſtatten , damit ſogleich

im voraus , eine , dem Vermögen der Gemeine anges

meſſene , monatliche , den Eingepfarrten kaum merk:

liche Anlage gemacht werden möge , indem , wenn ſols

<hes unterbleiben ſollte , eine Bewilligung aus den

Lotteriegeldern-dadurch nur erſchwert werden würde ;

auch in den Beantwortungsberichten , der 19 Viſita -

tionsfragen , wenn einer ſolhen baldigen Hauptres

paratur erwähnt wird , anzuführen , in wie fern dare

über beſonders Bericht erſtattet , und die Anlage dazu

gemacht worden ,

145-+ |

Pyblication , der auf das Amt Blumenau trans »

ferirten Wahrnehmung ſämmtlicher Hoheits -

und Domanial - Gerechtſame , in' Betref der

P 4
Stadt -



x. Stadkvoigkey in und um Wunſiorf . - Hanno-
waver , den 18ten März 1790 .

Dur zh dieſes Publicandum wird zur Nachricht und

Nachachtung öffeatlich bekannt gemacht , daß es den

Umſtänden gemäß befunden worden , ' die Wahrnehmung

der ſämmtlichen Hoheits ?und Domanialgerechtſame in

und um Wunſtorf , insbeſondere auch die Criminatjuriss
diction daſelbſt , dem Amte Neuſtadt am Rübenberge

abzunehmen , und dem Amte Blumenau beyzulegen ,

die Civiljurisdiction über die in der Stadt Wunſtorf
vergleiteten Schubjuden aber , dem daſigen jedesmaligen

Stadtvoigte beſonders aufzutragen . ;

146 .

Avertiſſement , den Curs der herzogl . Braun -

- ſchweigiſchen beſchiten 3 Stüe vom Jahre
1790 . betreffend . Hannover , den 20ſten
März 1790 .

Mittelſt deſſelben wird den obigen , nach angeſtellter
ordnungsmäßiger Probe , dem Leipziger Fuß gemäß aus !

'
geprägt befundenen 5, Stücken der volle Curs , nach ges

dachtem Fuß , in den hieſtzen Landen vorerſt und bis zu

änderweiter Verfägung geſtattet .

147 -
;

Erneuerte Verordnung , wegen des den Unter -

thanen . vorgeſire >t werdenden Brod - und

Saatkorns und deſſen geſicherten Wiederbe -

zahlung . „ Hannover den 6ſten April 1790 .

x

Hie .
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Hiedurch wird die, wegen geſichertet Wiederbezahlüng
des vorzeſtreEt werdenden Saat - und Brodkornes ,

mehrinals , und zulezt unterm 24ſten Febr . 1784 . er

laſſene Verordnung , nach welcher ' allen denen , Ausst '

wärtigen oder Landeseingeſeſſenen , welche mit Vorwiſs

ſen , und auf Beſcheinizung der Orts Obrigkeit des

Schuldners , den hieſigen Unterthanen im bevorſtehens

den Frühjahre Saatfrüchte , und bis zur nächſten -
Erndte Brodtkorn / entweder in Natura und ohne Ue

berſezung der Preiſe , oder zu deſſen Anfchaffung das

benöthigte Geld , vorſtreFen , vor allen andern Fordes

xungen , ſie ſeyn privilegirt oder nicht , und - inſonderheit

vor den Cammer ! Kloſter / auch Schaß ! und Gutsherrns

Gefällen , wenn es auch gleih mit dem Schuldner

| zum Concurſua creditorum kommen ſollte , zur Wieder »

" bezahlung , ohne Abforderung und ECErlegung - einiger

Hülfs ? oder Gerichtsgebühren , verholfen werden ſoll ,

auch auf das gegenwärtige Jahr nach völlig gleichen "

Grundſäßen erneuert.

T48 .

Landegsherrliches Edict , die unterſagte Getreide -

Ausfuhr in das Bisthum Hildesheim ' betref -
fend . Hannover den zoſten May 17909 .

Nachdem die Fruchtſperre in dem Bisthum Hildesheim
aufgehoben , ſo ceſſiret zwar die unterm 7ten Nov . voris

gen Jahres erlaſſene *) Declaration nunmehr 3; da aber
|

? P 5 die

*) S , Annalen 4r Jahrg , 48 St , S , 770 .
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die dermaligen Umſtände noch vorerſt erfordern , daß die

im Lande vorhandene Kortnvorräthe , zu eigener Conſums

tion im Lande erhalten werden 3 ſo wird verordnet : daß

vorerſt und bit zu anderweiter Verfügung , ohne auss

drükliche , von der Landes - Regierung . ertheilte Päſſe ,

überall kein Getraide in das Bisthum Hildesheim , bey

unabbittlicher Strafe der Confiſcation , wovon dem Des

nuncianten die Hälfte zufällt , ſoll ausgeführet werden .

T49 - %

Fandesherrliches Ediet , wegen Beſchränkung des;
zwiſchen den hieſigen und den herzogl . Braun -

ſchweigiſchen Landesunterthanen erlaubten Ge :

fraide - Verkehrs . Hannover , den zoſten May

1790 .

Da die , vermittelſt der Declaration voni 25ſten Octob .

und des Ausſchreibens vom 21ſten Nov . vorigen Jahrs * )

verſtattete , wechſelſeitige Vergünſtigung , verſchiedentlich ge
mißbrauchet worden ; ſo wird feſtgeſeßt ; daß künftig vors

erſt und bis zu weiterer Verfügung dergleichen obrigkeits

liche Scheine auf ein höheres Quantum als Zehn Hims
- ten nicht ertheilt werden , auch unter dem Namen von

Getraide zur eigenen Conſumtion , die zum Brandtwein -

brennen gebraucht werdenden Kornfrüchte nicht mit bes

griffen ſeyn ſollen . , *
; ;

I50 ,

' * ) Ebendaſ . Seite 773
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Landegherrliches Verbot der Auf - und Vorfau -
ferey des »Getraides im Lande . Hannover ,
den zoſten May ' 1790 ,

Hiedurch wird . der - mehrmals unterſagte , durc < Aufs

und Vorkäuferey ' des Getraides im Lande , zum Aufſchüts

ten und Wiederverkauf , von gewinnſächtigen Leuten neus

erlich wiederholt getriebene ſchädliche Kornwucher noch »

mals verboten , dergeſtalt und alſo , daß derjenige , wel :

<er einer ſol <en Auf » und Vorkäuferey wird überwieſen

werden , ohne Anſehn der Perſon , mit der Confiſcation

des Getraides , und noc < auſſerdem mit einer beſondern

Strafe angeſehen werden ſoll .

Es SCEE DIE ALE

UH.

Entwurfder im Lande Hadeln beſtehenden

Gerichts - Verfaſſung.
Von dem Herrn Ober 1 Commiſſair von Spreckelſen .

S. 1.
"

S 4%
Land Hadeln , hat unter den Herzögen von Sach ?

ſen , mit dem Herzogthum Lauenburg nichts weiter

gemein gehäbt , als daß es mit dieſem unter der Fürſtl .

Niederſächſiſchen Regierung geſtanden , In allem übri »

gen iſt es als eine beſonders für ſich beſtehende Provinz

behandelt , weshalb daſelbſt , wie in anderen teutſchen

Läns



224 SDSE
Ländern, die Gerichte theils in geiſtlichen , theils in

weltlichen beſtanden,
67: 72

Das, geiſtliche Sericht iſt das Conſiſtorium ,
welches die ehemaligen Herzöge zu Sachſen Lauenburg

wahrſcheinlich bald nach der Reformation , und zwar noch
im 16ten Jahrhundert daſelbſt angeordnet haben , indem

es in den , zu Anfange des x7ten Jahrhunderts erlaſſes

nen Verordnungen , ſchon als ein völlig GENE Cols
legium vorkömt .

;
Herzog Franzen Conſtitution de 1558

Herzog Auguſts confirmat . privilegior . vom 17ten

Auguſt 1620 . ' y

S. ' 3+

- Die äußere Form deſſelben beſtehet darin : daß es

feinem anderen Conſiſtorio no < anderem Juſtikcollegio

ſubordiniret iſt , wie es denn auch von dem Conſiſtorio

des Fürſtenthums Niederſachſen niemals abgehangen hat ,

ſondern in Appellationss und ſonſtigen Vorfällen , ledigs

lich an die . Landesherrſchaft gewieſen iſt ; welche Verfaſs

ſung auch noch jetzo beſtehet , alſo daß man ſich in Abwe»
ſenheit der höchſten Landesjherrſchaſft ,an die hohe Landes?
Regierung zu Hannover zu wenden hat . ;

Herzog Iulivs Heinrichs Revers vom zoſten May
1654 , 5

SbI Ar

Das Verſonale iſt dabey folgendes : Dem zeitigen
- Hexrn Gräfen gebühret , wie in allen Obergerickten , das

Präſidium : Der zeitige Gerichts ' - Director fähret , wie

in allen anvern Obergerichten , das Directorium nebſt
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dem Protocolle , und der zweyte Beamte iſt , wie in deni

Übrigen Obergerichten , auch hier Aſſeſſor . Auſſer dies

ſen haben auch noch die beyden im Lande angeſtellten

Superintendenten , nebſt drey Perſonen aus dem Mittel

k der Landſiände darin Si , und ſind die drey letkten , die

j beyden präſidirende Schultheiſſen des erſzen und “ äweyten

| . Standes , nebſt dem älteſten Bürgermeiſter in Otterndorf ,

| " als den dritten Landſtand . Sämtliche dieſer Mitglieder

4
des Conſiſtorii „- haben Siß und Stimme , und müſſen

n
ſich zur lutheriſchen Kir < e bekennen .

| Vorangeführter Revers Julius Heinrichs .

item Punctation und Revers vom a9ten April

1654«. ;
:

| . 5 .

Die Zuſammenkünfte dieſes Gerichts ſollen monats

lich „oder nach ſonſtiger Gelegenheit , gehalten werden ,

und ſind jedesmal auf den Montag beſtimmet , nach wels

< hem die andern Obergerichte gehalten werden ; wobey

demſelben die Gerichtsſtelle auf dem herrſchaftlichen Hauſe

angewieſen iſt .

Herzog Auguſis Reſolut . Grav . vom zoſten Sept .

1620 . 2
“

62 - 0:

Die innere Verfaſſung hat entweder die demſelben

untergebene Perſonen , oder die an daſſelbe gehörige Sau

<hen , oder das dabey übliche Verfahren zum Gegenſiande .

CG. 7.
'

In Anſehung der Perſonen erſire >et ſich die Ge !

richtöbarkeit : des Conſiſtorii über alle im Lande Hadeln

lebende Perſonen , in ſo ferne ſie in ſolche' Angelegenhei?
ten
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ten verwielt ſind , die der Ordnung nach von den Confiy

ſioriis gerichtet werden . Hievon ſind auch die nicht auss

genommen , welche ſonſt ihren Gerichtsſtand bey den Ges *

richten des Landes nicht haben , als die herrſchafeliche .

Beamte , der Beſitzer des adelichen Gutes Wellingbüttel ,

ſamt deſſen Hausgenoſſen , Meyern und Gerichtsſaſſen 3
imgleichen die Einwohner des Dorfes Franzenburg und

des neuen Anbaues im Bachenbruch , davon ſonſt jene in

civilibus , ad tempus nach dem Amte Nordholz , dieſe

aber ans Amt Bremervörde geleget ſind . Vorzüglich

nehmen ihren Gerichtsſtand daſelbſt der obere und nies

dere Clerus , wie auch Vorſteher der Kirchen ; und Ars

menhäuſer nebſt andern geiſtlichen Stiftungen , in ſoferne

von dem Amte oder den Nußkungen und Gütern der Kir

< en , Schulen und Hoſpitälern , ſamt andern frommen

Stiftungen die Rede iſt ; geſtalten ſonſt die Prediger ,

Schul ! und andere Kirchen : Bediente , wie alle zulekßt ges

nannte Perſonen überhaupt , ſobald die vorkommende

Streitigkeit ihr Amt , oder darauf Bezug habende Güter

nicht . angehet , imgleichen deren Kinder und Hausgenoſſen ,

ſowohl active als paſſive unter den "weltlichen , und zwar

der Clerns bey dem Obergerichte , die übrigen bey ihrem

Fonſtigen ordentlichen Gerichte , ihr forum ſortiren , wel ?

< es ſich dahin erſtreFet , daß die Witwen und Kinder der

Prediger und Schulbedienten mit dem Abſterben ihrer

Ehemänner und Aeltern , ſofort für ihre Perſonen und

Guter unter den weltlichen Gerichten ſtehen .

Punctation vom 19gten April 1654 .

Herzog Julius Heinrichs Revers vom z3oſten May

1654 .

nebſt
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nebſt der kundbaren Obſervanz «

- : 58%

Die an das Conſiſtorium gehsrige Sachen ſind fols

gende : 1) Alles , was Prediger und Schullehrer auch

Übrige Kirchendiener als Organiſten und Todtengräber in

Bezug auf ihr Amt , Lehre und Leben , nebſt 2) deren

Beſoldungen und Einkünfte angehet . 3) Alle Sachen ,

die vom Patronatrechte abhangen , als Ernennung , Bes

rxufung und Präſentation der Kirc < en : und Schulbediens

ten , ſamt deren Qualification in ſoferne ſelbe zur ges

richtlichen Erörterung gelangen 3 4) Sachen , welche Kir !

<hen , Schulen , Armenhäuſer und milde Stiftungen , des

xen Gebäude und Vermögen , ſamt deren Verwaltung

angehen . 5) Die Aufſicht auf die Reinigkeit der Lehre ,
wie 6) auf den äußerlichen ( Bottesdienſt und deſſen Ceres

monien, ſowohl in der Kirc <e als auſſerhalb derſelben , bey

Taufen , Copulationen und Begräbniſſen . 7) Die 8Syu-

ſpevſion und Depoſition der Geiſtlichen , nebſt andern

Correcturen , ſowohl wider dieſe , als wider Eheleute und

Verlobte , in ſoferne ſie nicht - in die Peinlichkeit ſchlagen ,

8 ) Alle Ehe : und Sponſalien / Sachen , ſie mögen ad di -

rimendum vel conſummandum matrim9onium gehen ,
und 9) überhaupt alles , was zur geiſtlichen Polizey ge

rechnet wird .

Sachen , welche Ehebrüche , Schwängerungen und

Eide angehen , gehören vor das Conſiſtorium nicht weis

ter , als in ſoferne der erſteren halber auf Eheſcheidung
oder Aufhebung der Verlöbniſſe geklaget wird , und bleibt

die Beſtrafung den weltlichen Gerichten überlaſſen ; wie

denn auch in Gefolg deſſen , was von den Wittwen und

Kin ;
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Kindern des Cleri vorbemerkt worden , die Inventariſas
tion und Berichtigung der Verlaſſenſchaft derſelben , ſamt

Bevormünderung der Kinder , nicht vom Cöonſiſtorio ges

ſchieht , ſondern dem Untergericht eines jeden Orts zus

ſtehet .

Herzog Julius Heinrichs . Conſtitution vom gten

Oct , 1662 .

Herzog Auguſts Kirchen : Receß vom 25ſten Oct ,

1624 .
7

'

Verfügungen und gemeine Beſcheide , welche die Aufs

rechterhaltung der vorgeſchriebenen Ordnung zur Abſicht

Haben , erläſſet das Conſiſtorium 3 neue Geſeße zu geben

und in Eheſachen zu diſpenſiren , iſt hingegen der höchs

ſten Landesherrſchaft vorbehalten «

S. 9:

Der Proceß bey dieſem Gerichte iſt ſummariſch und

fängt entweder von einem Mandato oder von der Ladung

an , welche leßtere in der Schreiberey ausgenommen ,

worauf - inder nächſten Juridic die Klage mündlich oder

ſchriftlich vorgebracht und nach iübergebener Exceptionals

Handlung die Güte verſuchet , bey deren Entſtehung mit

der Rey und Duplik bis zum Spruche verfahren wird .

GS: 10 »

Zu Beſchleunigung des Verfahrens , können die

ſchriftlichen Verhandlungen auch auſſergerichtlich, überges

ben werdett , welche ſodann dem zeitigen Gerichts 1 Dis
rector zugeſtellet werden müſſen , der die Präſentation bes

zeuget , und nach vorgängiger Communication mit dem

zweyten Beamten die Partheyen mit proviſoriſchen und

andern Beſcheiden verſichet 3 doh müſſen Haupterkennts

niſſe
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niſſe und ſolche , welche yim definitivae haben , bey - ors
„ dentlicher Seſſion abgegeben werden . Bey jenen Bes

ſcheiden , wird : mit den übrigen Aſſeſſoren nicht commus
niciret und kann allenfalls einer der beyden herrſchaftli *
< en Beamten in Abweſenheit des andern damit allein

verfahren .

GETTE
Daferne auf Beweis erkannt wird , ſo wird zum

Vethör der Zeugen ein beſonderer Termin anßkeſeßt , in
welchem es von den beyden herrſchaftlichen Beamten al:
leine vorgenommen und der Rotulus nach Vorſchrift des
Reichsabſchiedes von 1654 . 5. 52 . abgefaſſet wird . ( Goes
neral - Ausſchreihen vom 27ſten Jan , 1555 . ) Der Bes
weistermin wird mehrentheils im Urtheile vorgeſchrieben ,
in deſſen Ermangelung es eine ſächſiſche Friſt iſt , die mit
der eingetretenen Rechtskraft anfängt . Nach geführtem
Beweiſe und eröfnetem Rotulo wird mit zwey Wechſels
Schriften über den Beweis verfahren .

GG 37.25

Haupt : und andere Erkenntniſſe , werden bey vollem
Gerichte publiciret und den Partheyen davon Abſchrift
zugefertizet , die denn die etwanige Rechtsmittel dawider
innerhalb “ zehn Tagen ſchriftlich einzubringen haben .

.41 35
Dieſe Rechtsmittel beſtehen in der Läuterung und

Appellation , von welchen jene , bey dem “Conſiſtorio
verfolget wird , und ordentlicherweiſe ellectum luſpenſi -
yum hat ,

Annal . 5r Jahrg . 28 St . )
.

[NY - 74 ,
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GS. 14 .

Die Läuterung wird , nicht eingeföhret , ſondern es

muß die Rechtfertigung binnen einer ſächſiſchen Friſt vor

der Einlegung eingebracht werden , wiewohl aus erhebs

lichen Urſachen , aufzeitiges Anſuchen ,der Termin wol ver ?

längert werden kann «
|

'
ONS »

Hierauf wird die Sache in zweyen Wechſelſchriften

von beyden Theilen abermals bis zur Duplic verhandelt ,

da denn vom Conſiſtorio anderweit geſprochen wird , das

ferne nicht ein Theil um Verſchiung der Ncten an eine

auswärtige Juriſten -Facultät anhält , oder das Gericht

die Actenverſchifung von Amtswegen ſelbſt

zu erkennen . In dieſem letzteren Falle tragen beyde

Theile die Koſten , in jenem aber der bittende Theil alt

lein , und wenn die Acten vorher in einem beſondern Ter “

mine inrotuliret ſind ,

. gut findet ,

wobey jeder Theil wieder drey Unis

verſitäten ausnehmen darf , werden ſie vom Gericht an

eine beliebige , de ? Partheyen unbekannte , Facultät ver -

ſandt .
GG: 16 .

Weil die Läuterung die Appellation nicht ausſchlieſs

ſet , kann von einem ſolchen , in der Läuterungs " Inſtand

ergangenen , Urtheile anno < appelliret werden , welches

ſchriftlich innerhalb 30 Tagen angezeiget werden muß.

S. 17 .

Bey Verfolgung der Appellation wird feine Caus

tion der Koſien halber beſtellet, . wie in den andern Ges

richten üblich iſt 3 ſie muß aber binnen ſächſiſcher Friſt

gerecht
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gorechtfertiget , oder um die Verlängerung des Termins

in ſuperiori angeſuchet werden .

6. 186

Die Appellation iſt eigentlich nur eine Supplica -
tio ad principem , daher ſie an die hohe Landes » Regies
rung zu Hannover gehet , woſelhſt kein Schrifetwehſel
geſtattet , ſondern nach erforderten Acton auf den Libell
ein Erkonutniß abgegeben , weiches dem Conſifiorio zur
Publication zugeſandt wird , und dabey es ſein Verbleis
ben haben muß .

Reſcript vom zuſten Oct . 1731 .

Die hohe Landes . Regierung hat zwar zu wiederhole
tenmalen geſuchet , dieſe Appellation an das hohe Triby -
nal zu Zelle zu verlegen , die Landſtände haben es aber |

jederzeit verbeten , dabey es bisher auch gelaſſen worden .

Su570 :
Wenn Kirchen ! und Schuldiener ſich Vergehungen

zu Schulden kommen laſſen , wird die Sache entweder
von Gerichtswegen unterſucht , wobey dem Angeſchuldigs
ten gleichwol die ſchriftliche Verantwortung nicht verſaget
wird , oder es kann auch der Commiſlarins fiſci wider
denſelben excitiret werden , da denn der vorher berührte
modus procedendi nach allen Umſtänden Statt hat .

.- 20 . wa
Auſſergerichtliche Vorfälle , als Beſtätigung ſolcher

Contracte , welche Kirchen ! und andere ad pios uſus bes
ſtimmte Gründe angehen , GSenehmiguag gemachter An ;
lagen zu wichtigen Ausggaben , und dergleichen werden
ſchriftlich , entweder auſſer Gericht oder bey einer Sellion

nachgeſucher und darüber in pleno eine Reſolution abge »
. 5 faſſet ,
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faſſet , welche den Supplicanten abſchriftlich . zugeſtellet

wird .

O2 82

Die Geſetze endlich , worauf dieſes geiſtliche Ges

richt vorzüglich verwieſen iſt , ſind theils die vom Herzog

Magnus 1526 . aufgerichtetelKir <henordnung , nebſt de :

nen in der Sammlung , welche unter dem Namen des

Hadelſchen Kirchenrechts herumgehet , enthaltenen Nach »

richten , wiewol dieſe Sammlung nicht unter öffentlicher

Autorität bekannt gemachet iſtz theils die ſonſt vor und

nachher von den Landeeherren erlaſſene , in das Kirc <ens

recht einſchlagende Verordnungen , in deren Ermangelung

den gemeinen kaiſerlichen Rechten nachgegangen werden

muß . Bey dieſem , wie bey allen zuſammengeſelzten Ges

richten , haben die Viſitatores nebſt den Beyſitzern aus

den Landſtänden , an den in den Landesordnungen bes

ſtimmten Gerichtsſporteln keinen Antheil , ſondern dieſe

genieſſen der Gerichts - Director und der zweyte Beamte

biöher zu gleichem Theile ganz allein 3. der hohen Herr ?

ſchaft aber gebühret nebſt den Brüchen , von jedem Ends

Urtel 7 Mk . , wogegen dieſelbe die Auslöſung der Ge /

richts - Beyſiker in der Landes Herberge übernommen hat .

Regiminal - Reſcript vom gten April 1732 -

j

Gei2,2 % '

Die weltlichen Serichte - ſind theils bürgerliche ,

theils peinliche , theils ſolche , die das Land beſonders ,

theils aber das im Kirchſpiele Oſterende Otterndorf belei

gene adeliche Gut Wellingbüttel angehen , von welchen

die burgerlichen Landes -Gerichte abermals entweder die

ordent '
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ordentliche Juſtik/Pflege , oder die Polizeyangelegenhei -
ten betreffen .

. . . . . 256
Die bürgerlichen Landesgerichte ſind entiveder

Obere ; oder Untergerichte , und die erſteren beſtehen ,

a ) in dem ſogenannten Landgerichte , b ) in dem ſoge ?

nannten Viergerichte , € ) in dem Ober? Stadt und
-

Ober - Stadt - Appellationsgerichte, und d) in dem ſoges
nannten Exträordinairgeric <hte , welches gemeinigiich

ſchlechtweg , das Obergericht genannt wird , und e ) dem

Executionsgerichte .

; SG: 24 .

Das Landgericht hat ſeine Benennung davon ,

daß es in den ſieben hohen Kirchſpielen , oder dem erſten

Stande , welcher beſonders die Landſchaft heiſſet , vers

ordnet iſt , und es iſt ſchon von den älteſten Zeiten her -
im Lande angeſtellet geweſen , weil deſſen ſchon im 15ten

Jahrhundert gedacht wird ; wie denn auch demſelben die

Gerichtsſtelle auf dem Hauſe Otterndorf angewieſen ,

woſelbſt es alle Monate , oder wenn es ſonſt bequem iſt ,

und zwar Dienſtags nach dem Conſiſtorium gehalten
Werden ſoll .

Landrecht part . 1. art . 1. !

Zweymahl im Jahr , nemlich auf Jacobi und Aller ?

heiligen , wird es zur erſtgedachten Zeit zu Lädingwohrt

und im Herbſt zu Altenbruc <h gehalten , weil vorhin die

daſigen Märkte allerhand Streitigkeiten veravlaſſet has

ben , welche man ſofort abzuthun geſuchet , daher es ſos

23 dann
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dann auch das Marktgericht heiſſet ; vorjeßo beſtehet

indeß dieſe Urſache nicht mehr , und wird ' die alte Ge:

wohnheit blos beybehalten , weil einmal ſolche Anſtalten

zur Suſtentation des Gerichts gemachet ſind , die ſich

nicht füglich verändern laſſett , indem fie zu Lüdingwohrt

mit der zwoten und zu Altenhruch mit der erſten Predis

getſtelſe verwebet ſind , in deren Häuſern das Gericht

gehalten und die Ausrichtung auf Koſten der beyden

Predlger beſtritten wird , dafür ſie theils Ländereyen ,

theils baares Geld aus dem Amtsregiſter genieſſen . Die

vorkommende Sachen ſind jekziger Zeit blos die beym

Landgerichte ſonſt gängige Rechtshändel , wiewoh ! , wenn

ſich der Fall eräugnen mögte , auch die unter Fremden

und Einheimiſchen entſtandene Marktſtreitigkeiten vor ?

genommen werden würden .

57 12255

Auch in dieſem Gerichte präſidiret der zeitige Herr

Gräfe , der Gerichtsdirector führet . das Directorium
nebſt dem Protocoll und der zweyte Beamte iſt ?öniglise

< er Aſſeſſor 3 von dem Lande aber aſſeſſoriren dabey mit

gleichem Stimmrechte die Schultheißen der ſieben Kir < :

ſpiele , der eigentlich ſogenannten Landſchaft , oder des

erſten Standes , Altenbruch , Lüdingwohrt , Nordleda ,

Neuenkirchen , Oſtecbruch , Oſterende Otterndorf und

Weſterende . Otterndorf .

Nachricht worauf ein. Secretarius in Hadeln zu

derſächſiſchen Rath de 1644

. 26 :

ſehen hat , von Bodo Leporin , Fürſtlich nie :
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. 126 , ;

Die bey dieſem Gerichte vorkoimmende Sachen , has

ben liegende Gründe oder Gerechtſame , mithin Reals

anſprüche , oder welche dahin gerechnet werden , als

wenn über die Uebernehmung einer Vormundſchaft

Streit entſtehet u. ſw . aus den vorbenannten 7 Kirche

ſpielen zum Gegenſtande , weshalben in erſter Inſtanz
daſelbſt nur diejenigen , welche von der Gerichtsbarkeit

der Untergerichte befreyet ſind , belanget werden können ,

wenn ſie als Beklagte , actione reali yel in rem ſcripta

beſprochen werden , ' Auſſer dieſem gehören dahin die

Sachen , welche von den Untergerichten der vorerwähns

ten 7 Kirchſpiele , entweder zur Entſcheidung verwieſen ,

oder die von ſothanen Gerichten dur < die Appellation

" dahin gebracht werden 3 bey wel < en Sachen der Unter :

ſcheid beobachtet wird , daß in den erſten der Schultheis

der die Sache , ohne ſelbſt darin zu erkennen , an die

obere Inſtanz remittiret hat , bey dem nachherigen Urs

thel ſeine Stimme behält , in dem lezten aber der Schult

heis , der in erſter Inſtanz ſchon in der Sache geſprochen

hat , bey der Relation abtreten und des Mitſtimmens

ſich enthalten muß .

. 427 .
!

Der Prozeß iſt na < Beſchaffenheit der Sachen

ſummariſch , oder der in ordinario gewöhnliche , und

wird bey ſolchen Sachen , die in erſter Inſtanz an das

Gericht gebracht , oder die ſonſt zu einem ordentli <en

Verfahren eingeleitet werden , praevia citatione mit

Wechſelſchriften bis zum Schluſſe , entweder hey den or ;
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dentlichen Gerichtsſeſſionen , oder wie bey dem Confi -

ſtorio 5. 10 . bemorket worden , auſſergerichtlich verfahren .

Auch hat es in Anſehung des Beweiſes , wie der Erlaſ :

ſung des Urthels eben die Bewandnis , als zurück 5. 11x,

bey dem Conſiſtorialgerichte gedacht worden .

6272 282

Nicht weniger finden nach geſprochenen Urtheln

eben die Rechtsmittel daſelbſt Statt , welche nach den

S. 13 , 14 , 15 und 16. Statt haben , und wird es bey

der Läuterung , Actenverſchikung und deren Znrotulation

in allen Stüen , wie bey dem Conſiſiorio gehalten .

C35. . 5409%

Die Sächen hingegen , welche durc < die Appellation

an das Landgericht gelangen , werden bey der erſten Jus

, ridic nach eingelegter Berufung eingefähret , worauf das

Rechtsmittel in einer ſächſiſchen Friſt , falls dieſelbe nicht

prorogiret wird , gerechtfertiget und die Acten der vori »

gen Inſtanz übergeben werden müſſen .

62 . 30 :

Der Appellationslibell wird nicht eher communici -

ret , bis über die Relevanz geſprochen und Prozeſſe er -

kannt worden ,

( Verordnung vom 16ten Dec . 1750 . )
in welchem lezteren Falle ein Verfahren nach Anleitung

des ergangenen Ucthels eintritt , bey welchem Urthel und

deſſen Publication eben das Statt findet , was 5. 12 .

von dem Conſiſtorio angeführet worden 3; wie denn auch

von

a
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von einem ſolchen Rekevanz - Urthel leuteriret und appels

liret werden känn .

SIEREN

Die Läuterung ſchlieſſet auch hier die Appellation

nicht aus und nimmt eben den Gang , wie 5. 28- berüh «

ret worden . Wird aber die Appellation eingeleget , ſo

muß ſolches ſchriftlich binnen 10 Tagen geſchehen .

E32

Dieſe Appellation gehet , wie von allen weltlichen

Ohergerichten des Landes , an die königl . und <urfürſtl .

Regierung zu Ratzeburg , und erfordert theils eine Appellas
tionsſumme von 100 Mark , theils daß der Appellant

„ Entweder gleich bey der Appellationseinlegung , oder doch

bald nachher , pro expenlis in caſum ſuccumbentiae

Caution beſtelle , davon ' der Vermögendſte nicht frey iſt .

( RNeſcript vom 13ten Oct . 1731 . und . Verordn .

vom IX, Febr . 1732 . )

" Der terminus introductionis iſt im Sommer eine

ſächſiſche Friſt , im Winter aber zwey Monate , welches
'

beydes a die publicatae ſententiae gerechnet wird , und

nach der Einführung muß die Appellation in einer ſächſt!
ſchen Friſt juſtificiret werden .

Herz . Jul . Henr . ' Verordnung vom 2zſten I
1662 .

8. 33 -

Auch bey hochgedachtem Dicaſterio kann ſowohl die

Läuterung als die Appellation wider die beſchwerlichen

Urtheile eingewandt werden : und wie die Läuterung ,
j

OQO5 von
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von deren Verfolgung die lauenburgiſche Hofgericht8ord

nung Nachricht giebt , abermals die Appellation nicht

ausſchlieſſet 3; ſo aehen die, wider die in der Appellations -

oder in der Läuterungs : Inſtanz ergangenen Erkenatniſſe

eingelegte Appellationen an das hohe Tribunal zu Zelle ,

wenn die erforderliche Appellations » Summe vorhans
den iſt .

6. 34.
Bevor das , dem königlichen Churhauſe zuſtehende ,

Privilegium de non appellando illimitatum auf das

Herzogthum Lauenburg nebſt dem Lande Hadeln erſtreks

Let ward , ſind wohl Beiſpiele vorgekommen , daß/nach

der Läuterungs - Inſtanz , beym Abgange der bey den Reichs :

Gerichten erforderlichen Appellations - Summe , eine Revis

ſion gebrauchet worden , es ſcheinet ſolches aber in neuern

Zeiten abgeſtellet zu ſeyn.

6. 35 - ;
Die Sporteln fallen bey dem Landgerichte ebenfalls

dem Gerichts - Director und königlichen Aſſeſſor alleine zu ,

und die dabey fallende Brüche gebühren der hohen Herrs

ſchaft ausſchließlich , wogegen die Beyſiker aus der Lands

ſchaft frey gehalten werden müſſen , welche dafür zugleich

von jedem Endurthel eine Tonne Bier oder 7 Mk . ge -

nieſſet . ( Herzog Franz Verordnung vom Tage Vocem

jucunditatis 1558 . Miniſterial »Reſcript vom oten April

1732 . ) Die VollſtreEung der in Rechtskraft getretenen

- Urtheile geſchieht durch Immiſſionen oder Pfändungen ,

weshalben Commilloria au die Kirc <ſpielgerichte erkannt

werden , oder auch durch militairiſche Execution , welche
von
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von demn zeitigen Herrn Gräfen , in deſſen Abweſenheit

aber , von dem königl . Obergerichte verhänget wird .

6: 36 :

Die Geſelze , auf welche das Landgericht verwieſen

iſt , ſind das im Dru ausgegangen ? Hadelſche Landrecht ,

nebt löblicßen Gebräuchen und Gewohnheiten , auch den

von Zeit zu Zeit emanirten landesherrlichen Verordnuns

gen, . wo dieſe alle aufhören aber das gemeine kayſorliche

Recht .

Verordnung Herzog Julius Henrichs vom zoſten

May 1654 .
S. 37 . !

Das Viergericht iſt wahrſcheinlich ſo alt als das

Landgericht , weil nicht die geringſte Spur anzutreffen ,

woraus man ſchlieſſen könnte , daß jemals das Land : oder

ein anderes Gericht über die fünf Kirchſpiele des zweyten

Standes , Weſterjblienwohrt , Wanna , Steinau , Odess

heim und Oſterjhlienwohrt eine Art von Gerichtsbarkeit

agusgeübet hätte ; und es hat ſeinen Namen daher , weil

in den ſo eben erwehnten 5 Kirc <hſpielen nur 4 Kirchen

ſind , daher ſie entweder aus ſolcher Urſache nur für vier

Kirchſpiele angeſehen worden , oder die zu einer Kirche

gehörende beyde Kirchſpiele Weſter : und Oſterjhlienwohrt

anfänglich noch nicht von einander mögen getrennet gewe :

fen ſeyn .

Nachrichten worauf ein Secretarius in Hadeln zu

ſehen hat , de 1644 .
)

6. 38 . |

In Anſehung des äußerlichen , verhält ſich dabey ,

die beyden Marktgerichte ausgenommen , alles wie bey

dem
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dem Landgerichte , nur daß von - den Landſtänden die

Schultheiſſen der vorbenannten 5 Kirchſpiele des zweyten

Standes oder des niedrigen Theiles des Landes Hadelnin

dieſem Gerichte Beyſiger ſind , weil ſowol in erſter als

zwoter Inſtanz allein die Realſachen vor daſſelbe gehören ,

welche aus den gedachten 5 Kirc<hſpielen entweder ſolche

Perſonen angehen , welche, von den Untergerichten be :

freyet ſind , oder von den Gerichten eines jeden Kirchs

ſpiels durc < die Appellation und Remißion an' daſſelbe

gebracht worden . ( Es wird , wie die beyden vorher bes

merkten Gerichte , gleichfalls monatlich und zwar am Mits

tewochen nach dem Conſiſtorio und Landgerichte , auf dem

herrſchaftlichen Hauſe abgehalten .

6. 39 + :
Der . Proceß iſt nicht weniger eben derſelbe , als beym

Landgerichte , wie denn dabey auch eben . dieſelben Rechts :

mittel ſamt einerley Obere Inſtanzen Statt finden , weg ?

halb man ſich desfalls auf das , was vom Landgerichte in

den 5. 25 , bis 36 . angeföhret worden , lediglich beziehen

kann .

( Der Schluß folgt künftig . )

I „zuIbn ZE If

1118

Ueber einen , im Jahr 1759 . in Himmel -
pforten verübten Vatermord .

ID : ich vor einiger Zeit , die mir unvermuthet zu

Händen gekommene Criminal Acten, - des fiscalis

ſchen
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ſchen Proceſſes wider Anne ) 7arie Eliſabeth Pflug ,

geborne Stolley in puncto veneficil et parricidit

durchlas , fand ich viele , bey dieſem Verbrechen zuſams

mentreffende Umſtände , äußerſt intereſſant für den den )

kenden Pſychologen und Beobachter menſchlicher Hands

lungen ; daher meines Erachtens die Erzählung dieſes

einheimiſchen Criminal - Falles , nebſt einigen Bemerkun

gen darüber , in den Annalen nicht am unrechten Orte

ſtehen werden .

Das Factum iſt kürzlich dieſes : Der bremiſche Lands

fisökal Stolley in Himmelpforten , : hat eine einzige

Tochter . Dieſe ſeine Tochter , eine Perſon von 17 Jah »

xen , verſchafft ſich im Anfang des Maymonats 1759 . in

der Abſicht ihren leiblichen Vater zu vergeben , von zwoen

Apotheken Arſenik , oder ſogeuanntes Ratzenkraut . Nun

vernimmt : ſie am 7ten May 1759 . daß des Mittags für

ihren Vater allein gelbe Erbſen aufgeſeßt werden - ſollen ,

Sie hat die Aufwartung bey Tiſche , ſtreuet beym Hin »

eintragen der Erbſen aus der Küche in die Stube , einen

Theelsffel voll Arſenik über ſelbige , und rühret ſie damit

ein . Sie ſetzet darauf die Erbſenfſelber vor dem Vater

auf den Tiſch und ſieht zu wie er davon iſſet . : Kaum aber

hat er ſelbige ausgegeſſen , als er ſein Meſſer niederlegt ,

und ſagt : „ O, ich mag auch nicht mehr eſſen, “ -Hierauf

lehnet er ſich zurü , und nimmt den Kopf in die Hand ,

Nach . einer Viertelſtunde Turdert oer Cſſig 3 er wird ohns

mächtig , der kalte Schweiß bricht ihm aus . Er bekommt

Erbrechen , und die ? dauert mit heftigem laxiren fort ,

bis ſich zuleßt Krämpfe und ZuEungen in Füßen und

Händen einſtellen , und er des Morgens darauf um 2 Uhr

in



in den Armen ſeiner leiblichen , ſeiner einzigen Tochter ,
die ihm das Gift bereitet , ſtirbt . So giebt die Jnquis

ſitin das Factum bey der Unterſuchung - ſelber an , und

ſo hat ſie es oft wiederholet . - Man traut faſt ſeinen Aus

gen nicht , und es ſcheinet unglaublich zu ſeyn , daß ein

einziges Kind , eine einzige Tochter , alles moraliſche , alles

menſchliche Gefühl ſo ſehr erſticken könne , um fähig zu

ſeyn , einen leiblichen Vater recht vorſeßlich mit Gift zu

vergeben . Man hält wenigſtens ein ſol <es Ungeheuer

för verrüFt, , und zur Ehre des menſchlichen Herzens , des

Gebrauchs der Vernunft unfähig . Deſto auffallender

und intereſſanter iſt es , wenn wir in der gegenwärtigen

Vatertmörderinn keinen Auswuchs der Menſchheit , ſons

dern eine junge Perſon von 17 Jahren , von einer äuſ ;

ſerſt guten Erziehung , von vielen feinen moraliſchen und

religiöſen Empfindungen und Gefühlen , kurz eine Per !

ſon von vieler Tugend erblicken .

Traurig iſt die Bemerkung , daß eine Perſon von

ſolchen Grundſäken ſo gewaltig tief fallen , und ſich zu

der unterſten Claſſe der verabſcheuungswürdigſten Vers

brecher geſellen könne 3 demüthigend aber wird auch

eine ſolche Erfahrung für den Werth menſchlicher Srunds

ſäße und für die Stärke der Maximen , die nie ſo feſt ,

nie ſo ſtandhaft ſind , daß. ſie ſich nicht erſchüttern , und

wankend machen laſſen , weil man ja ſo oft ſieht , daß

nicht blos Grundſäte , ſondern auch Verbindungen , Las

gen und Verhältniſſe den Antrieb menſchliher Handluns

gen beſtimmen . Nicht jeder , der ſeiner Verbrechen

wegen , durch den Henker geſtorben , hat vielleicht nach

böſen
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böſen Srundſäßen gehandelt . Vielleicht dachte er eben

ſo gut , vielleicht hatte er die nemlichen guten und mora

liſchen Empfindungen , die der tugendhafteſte Menſch hat ,

er kam aber in Verhältniſſe und Lagen , die ihn. zu

Handlungen determinirten , weäl <he ganz und gar ſeinen

Grundſäßen zuwider waren , Nie habe ich dieſe Wahrs

heit mehr gefühlt , als bey Leſung der Criminalacten

Über obigen Vatermord . Das vorſezliche abſcheuliche

Verbrechen des Vatermordes ſteht mit dem tugendhaften

Herzen der Delinguentin in ganz beſondern Contraſt.
Anne Marie Eliſabeth Stolley war ſehr gut

erzogen , ihr Vater hatte ſie na < Stade bey einer ans

geſehenen Secretären /Witwe in Penſion gethan . Sie

kehrte in ihr väterliches Haus nach Himmelpforten

mit den vortteflichſten Anlagen des Herzens zurü ; und

da die Natur ihr die körperlichen Schönheiten auch nicht

verſaget hatte , ſo wurde ſie durchgehends geſchäßet und

geliebet. Sie war : 17 Jahre alt , als der Aſffect der

Liebe ſich ihrer Seele bemächtigte . Ein junger Chirurs

gus , Namens Pflug , gab ſich ihr als Liebhaber zu ers

kennen , und ſie erwiederte ſeine Neigung . damit , daß ſie

ſich mit ihm in ein Liebesverſtändniß einließ, " und wie

ſie ſelber in der Inquiſition ausſagte : „ ihm ihr ganzes

Herz ſc <enkte . , , Grade in dem Alter , wo. der Affect der

Liebe bey jungen Frauenzimmern am heftigſten iſt , liebte

ſie dieſen Chirurgen , ſie wünſchte ihn zum Manne zu

haben , und bat zu dem Ende ihren Vater um ſeinen

Conſens zu dieſer Heyrath . Allein , der. Vater ſchlug

ihr ſeine Einwilligung rund ab , und wollte in die

pre; rat
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rath durchaus nicht willigen . Ihre Liebe zu dem Chix

rurgen Pflug ward durch die äabſchlägige Antwort ihres

Vaters nicht nur nicht erſti >t , ſondern ſogar no < heftis

ger . Sie wiederholte oft bey ihrem Vater ihre Bitte

um ſeine Einwilligung , allein vergebens . Endlich

Wollte der Vater ihr alle Hofnung benehmen , und ſagte

zu ihr mit dem ſtrengſten Tone : ſie ſollte , ſo lange ſeine

Augen offen ſtünden , nicht nur den Chirurgen Pflug

nicht heyrathen , ſondern auch gar nicht hey : athen . Det

Mann bedachte nicht , daß er durch Yolche Reden , ſtatt

den Affect der Liebe zu dämpfen , ſolchen vielmehr ans

fachte . Vorzüglich legte er durch die lezte Drohung ,

daß nemlich , ſo lange ſeine Augen offen ſtünden , daraus

nichts werden ſollte , den erſten Keim des Gedankens in

ihre Seele , den Tod ihres Vaters nicht nur gleichgül -

tig , ſondern auch wünſchenswerth zu betrachten : weil

alsdann das einzige Hinderniß aus dem Wege ſeyn

würde , welches ihre Verbindung aufgehalten .

Nun ſey es mir erlaubt , die Verbrecherinn in dies

ſer Diſpoſition des Herzens zu laſſen , und zuvor auf den

Character ihres Vaters aufmerkſam zu machen . Ihr

Vater war Landfiſcal des Herzogthums Bremen . Vers

möge ſeines Amts , mußte er leider oft die feinern Ge :

fühle des Mitleidens und der Menſchenliebe verläugnen .

Hierin war er. denn endlich ſo weit gekommen , daß er

für alles was Menſchenliebe hieß , für alles ſympathes

tiſche Mitleiden fühlloß geworden . Er hatte für dieſe
edlern Gefähle keinen Sinn . Dabey beſaß er , obgleich

in den beßten SlüFsumſtänden , einen unbegränzten

Geiz .

242
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Geiz . * Dein Amt , roch mehr aber ſein Character mach »
ten ihn bey jedem verhaßt , und in ſeinem Hauſe glich er

mehr einem grauſameugy Tyrannen , als einem Hausvater .
So » hart er übrigens war , ſo ſchr . er das Geld ſc<honte,
ſo viel wandte er auf die Erziehung ſeiner ' einzigen
Tochter , und ſo ſehr hoffte er im Alter von ſeinem eins
zigernt Kinde erfreuet zu werden . Allein , ſeine ſchlechten
Seiten konnten ſeiner klugen , und in Betrackt der Denz
fungtart himmelweit von ihm verſchiedenen Tochter ,
nicht entgehen . Die kindliche Liebe , die ſie ihm ſchul ,
dig war , nahm mir ihren Jahren ab , weil ſie denjeni /
gen , den ſie als Vater lieben ſollte , in Rüſicht ſeines
moraliſchen Characters , veractete und verachten mußte ,

In dieſer Stimmung : des Herzens hofte ſie noch
fwmer von Zeit und Umſtänden eine günſtigere Ent »

ſchließung von ihrem Vater , als zu ihrem Ungläck die

Stimme einer Verführerinn ſich hören ließ . - Beke

Wolters , des Landfiſcals Stolley Dienſtmädchen ,
wuſte um das Liebesverſtändniß der Delingaentinn mit

dem Chirurgen Pflug ſehr genau , und bey Gelegenheit
einer Klage der Delinquentinn , daß ihr Vater in die Hey :

rath gar nicht einwilligen wolle , giebt dieſes Ungeheuer

den Rath : da wäre nicht anders überzukommen , ſie

müßte ihren Vater mit Raßtenkraut vergeben . Solch
ein verruchter Rath , konnte ohnmöglich ſogleich von der

immer noch tugendhaften Delinquentin , angenommen

werden , . ſie wies ihn zurück mit den Worten : „ das

wüſte der liebe Gott , es wäre doch ihr leiblicher Vater . , ,

Allein die Idee blieb ihrer Seele eingeprägt . Wie aver

( Annal . 5r Jahrg . 28 St . ) R nach
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nach Verlauf von - 3 Wochen , ſie mit äußerſter Traurig »

keit , wieder über die Härte ihres Vaters in Nichtzut

laſſung der Heyrath klagte ; wie ſie nunmehro gänzlich

an ſeiner Zulaſſung zweifelte 3 der Affectiider Liebe aber

immer heftiger und ihr zv ? wahren Marter wurde , hatte

die Beke Wolters die bequemſie Gelegenheit , ihrem

abſcheulichen Rathe , den ſie wiederholte , Eingang ' zu ver ?

ſchaffen . Liebe , der allgemeinſte Trieb , die Troja und

Perſepolis zerſtörte , und im kalten Norden der Stadt

Moskau ihren Urſprung gab ; ſie , die Handlungen

Hervorbrachte und hervorbringet “, . die faſt unmöglich

ſcheinen 3 ſie , der edelſte Trieb , den die Natur in uns

pflanzte , ſtimmte die Delinquentinn zu dem abſcheulichs

ſten Verbrechen eines Vatermordes . Als wachſende

Marter durch den heftigen Affect der Liebe wüthete , und

hofnungsloſe Verzweifelung der Delinquentinn zugleich

ſich bemächtigte , da war nicht . Uht im Verſtande , da

ſan ? Tugend . Der Rath der Beke Wolters wird ans

genommen 3 die tugendhafte Tochter wird Verbrecherinn ,

ſie 1ödtet ihren eignen Vater . Bey einem ſolchen Bey *

ſpiele von Verbrechen zieht ſich die Menſchenliebe nicht

ganz vom Verbrecher zurü ; man kann, ſich der Em »

pändungen des Mitleids nicht erwehren , man wünſche

den Verbrecher zu retten , und , glaubt wichtige Mo!

mente zur Vertheidioung finden zu können . Es iſt

nicht meine Abſicht , den fernern Criminalproceß dieſer

Batermörderinn , die 7 Wochen nach ihres Vaters Tode

hren Bräutigam den. Chirurgen Pflug heyrathete , zu

beſchreiben 3 ich kann aber doch nicht bemerklich zu mas

< en
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< en unterlaſſen, daß ſie 8 Tage nach ihrer Verheyra «
thung in Inquiſition geriet5 , alles geſtand , und wie ſie

darauf von einem der größten noch lebenden Rechts8g2s
lehrten “hier im Lande unübertrefbax vertheidigt worden ,

- Iſt ihr endlich die Strafe des Schwerdts
zueſtannt, und

auch an ihr vollzogen worden .

Wer möchte ſich nicht gerne beym Scluſſe dieſer
traurigen Geſchichte daran erinnern laſſen , daß. es noth '
wendige Pflicht ſey, den wahren Grund jedes Verbres

< hens , ſoviel möglich in der Natur der Seele des Ver ,
brechers aufzuſuchen , und hieraus ſeine Moralität zu
beſtimmen. Zergliedert man nach dieſer Regel die
ſchwarze That der unglülichen Stolley , ſo finden
wir viele wichtige Gründe , ſie mit Milde zu richten >
finden die traurige Erfahrung beſtätiget , daß Triebe ,
die der Schöpfer dem menſchlichen Herzen zu ſeiner
Glückſeligkeit ertheilet hat ; in Leidenſchaften ausarten
können , und alsdann zu den größten und abſcheulichſten
Laſtern führen 3; finden , daß wir uns vor dem erſten
Schritt zum Laſter zu hüten haben , weil alle übrige,
beynahe als nothwendige Folgen aus einem Vergehen

entſtehen.

Buxtehude .
von Ahſen . .

Advoc . immatr, .

R. 2 1V.
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Die Vorzüge der meyerrechtlichen Verfaſ

ſung , nac Beobachtungen über Bauexr -

güter im Herzogthum Bremen *) .

E “ Gedanke , eine neue Darſtellung einer Sache

gefällt am meiſten , und reißt mit ſich fort , je näs

. her

*) Die anerkannte Wichtigkeit der Fragt , ob die in

den hieſigen Landen faſt allgemein übliche Meyers »

verfaſſung , oder das Eigenthum der Baurengüter ,

für ihre Theilnehmer und den Staat vorthzilhafter
N

ſey , macht dieſen Gegenſtand einer anhaltenden

öffentlichen Unterſuchung ganz beſonders würdig ,

Es ſind deshalb ſchon mehrere Abhandlungen dars

über voa den Vertheidigern beyder entgegenſtehen

den Meynungen , "in den Annalen mitgetheilt
worden . Ohne hierbey eine vorgreifeade Entſchei !

dung ſich anzumaßen , wünſchet man blos dazu be

Hülflich zu ſeyn , daß durch Anhäufung der Gründe

wider und für das Meverweſen , ihve Würkungs »

kraft der geſuchten Wahrheit offene Bahn ebene .

Dieſem Zwecke iſt es nun auch angemeſſen , gegens

wärtige Abhandlung den vorhergegangenen beyzu !

fügen , da ſte es ſo ſehr verdient , gleich jenen öffent
lich bekannt zu werden , welc <er Beſtimmung jedoch
ſo wenig ihr erſtes Daſeyn verdankt wird , als der

Abſicht , mit irgend jemand eine Fehde über die

Materie zu erregen . Ihr Herr Verfaſſer vertheis

diget darin das Meyerweſen nicht uneingeſchränkt,
-

ſondern blos eine gut organiffrte Form deſſelben .

Wird aher damit die jebige Geſtalt unſrer einheis

miſchen Meyerre < te verglihen ; ſo zeigt es ſich
deuts
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her die Natur getroffen wird, , und jemehr der Leſer ſich

wundert , wie er nicht von ſebſt ſrüher auf dieſen Ein !

fall gekommen ſey , So verhält es ſich bey Werken des

Wikßes , und auch bey wiſſenſchafilihen Grundſäken ,

So ſehr dadurch beym Wiß die Unterhaltung . gewinnetz

ſo gefährlich iſt es dem ernſthaften Gange der Geſchäfte ,

oder der richtigen Beſtimmung wiſſenſchaftlicher Grund «

ſäße , wenn Neuheit und Ueberraſchung im Vortrage ,

dem kalten Nachdenken vorgreifen ,
:

Das phyſiokratiſche Syſtem , welches alle Auflagen

eines Staats wieder auf den reinen Ertrag zurückfüh ,

ren wollte , nachdem das Chaos aller Arten von Aufla »

gen , vorzüglich in Srankreich , zu einer eigenen Wiſſen

ſchaft geworden war , machte im Anfang hauptſächlich

desfalls viel Aufſehen , und erhielt ſo viele enthuſiaſti »

ſche Verehrer , weil die Grundſätze des neuen Auflages

R 3 ſyſtems ,

deutlich genug , daß fie nicht zu denen gehören , die

dem entworfenen Bilde gleich kommen . Ueber »

haupt möchte wenigſtens dieſes Reſultat jekt für

hinlänglich ausgemacht zu halten ſeyn , daß wenn

auch Hinderniſſe oder Bedenklichkeiten , der Einfühys

rung des Eigenthumsrechts der Baurengüter bey
uns noch entgegenſiehen ſollten , doch die jekige

Meyerverfaſſung weſentlicher Veränderungen bes

dürfe , um der Vorzüge fähig zu werden , welche ſie

- in ein < wankendes Gleichgewicht mit dem Eigens

thumsrechte ſeßen können . Verſchiedene Anmere

kungen , die man hier und da zu machen , vorſücht

worden , finden ſich bereits in den Annal . 1n Jahrg .
48 St . S . 3. f. 2n Jahrg , 38 St . S . 25 f. 310

Jahrg . 18St , . 49 f.
I .
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ſyſtems , ſo äuſſerſt Kmpe ! , und in der Natur der Sache

gegründet zu ſeyn ſchienen . Man wunderte fich, wie '

man Jahrhunderte dieſen einzigen richtigen Weg vorbey ,

in die Irre unzähliger Finanzoperationen umhergehen

können . Die Blendung der Neuheit und Simplicität

fiel endlich ab , und beſonders ließ der Herr von Dohm

auf die bündigſte und kürzeſte Art , viele Lücken und

Unausführbarkeiten des neuen Syſtems vor Augen

treten . Die Lehre von Auflagen war freylich dem

Staate wichtig genug , und verdiente die Aufmerkſams

Feit , welche ihr die größren Staatslehrer widmeten ,

Allemal hat die Lehre ſelbſt . durch jenen Streit an Auf

klärung gewonnen ,

Nicht minder wichtig iſt dem Staate die Lehre

„ don der Verfaſſung der Bauern ! , , und ganz

neuerlich hat im 4ten St . des uſten Jahrganges dieſer

Annalen , ein unbekannter Verfaſſer , deſſen Autorität

die Herren Herausgeber als ſehr bewährt verſichern , ſicß

bemühet , „ die großen Nahtheile der Meyerverfaſſung

für den ganzen Stgaat, , ins Licht zu ſeen , und daraus

wahrſcheinlich zu machen , „ daß das wenige Emporkoms

men Cyurhannövriſcher Bauern , beſonders im Herzogs

thum Lüneburg ſeinen Grund in der Meyerverfaſ :

ſung habe . , , Zur Adbhelfung aller aufgeführten Uebel

der Meyerverfaſſung , ſchlägt er ein auffallend ſimples

Mittol vor . „ „ Man ſolle die Meververfaſſung aufhe »

ßen , dem Bauern die ganze Meyerſtelle als freyes Eis ,

genthum , jedoch nur im Ganzen verkäuflich , übergehen z
die gutöherrlichen Gefälle , als Grund und Boden än »

floh nd ,

4 1»
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klebend , beybehalten , und auſſer dem ganzett Umfang

der Stelle , noch einige Pertinenzien beylegen , die für

den Nothfall , auch einzeln verkäuflich ſeyn ſollten .„-

Dem erſten “Anſehen na < , muß man dieſe Operation

für ſehr ſimpel , allen intereſſirten Theilen für unſchäds

lich , für Freyheit und Geldumlauf aber , als äuſſerſt

beförderlich halten . Der Verfaſſer ſelbſt , iſt von der

großen Würkung dieſes Plans ſo überzeugt , daß er

glaubt , eine große Stimmung der aufgeklärten ' Landes -

leute voransſelen zu können *) , und wer den jekigen

allgemeinen Hang för Freyheit kennet , kann dieſes niche

unwahrſcheinlich finden .

Ie natürlicher und einleuchtender der Vorſchlag

an ſich zu ſeyn ſcheint , je mehr Aufmerkſamkeit verdient

er ; und ehe das Verbeſſerungsmittel zur ernſthaften

Empfehlung kommen kann , müſſen die Vorderſäße , auf

welche die Abſchaffung eines ſeit Jahrhunderten , durch

ſo manche Abwechlelungen der innern Staatseinrichtuns

gen , in vielen Provinzen blühend beſtandnen Meyer :

ſyſtems , beruhen ſoll , aufs genaueſte zergliedert , und

unterſucht werden : ob das Uebel , dem der. Verfaſſer

ſteuern will , allenthalben vorhanden ſey ? ob es

in der UIeyerverfaſſung ? oder etwa in andern eins

würkenden Lokalverhältniſſen / ſeinen Grund hahe ? und

ob alſo der neue Plan der Eigenthumsverleihung im

Stande ſeyn werde , das Uebel zu heben ? Die Unter »

ſuchung dieſer Säke iſt nicht leicht ! Univerſalausſprüche

R 4 ſind

* ) Annalen xn Jahrg . 48 St . Ss .
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ſind ſelten zutreffend 3. am wenigſten , wenn Beweiſe aus

Thatſachen genommen werden müſſen , die oft ' nac < Vers

ſchiedenheit der Gegend ſich verſchieden zeigen .

Das beſte Mittel die Sache ſo gründlich zu behan !

deln , wie es die Wichtigkeit des Gegenſtandes in der

That verdient , wird nach meiner Idee dieſes ſeyn , däß

in mehreren Gegenden und Provinzen Männer , deren

Geſchäft es iſt , die Bauern , und den Gang ihrer Hands

lungen zu beobachten , dieſ ? nigen Thatſachen ſammeln,
welche ſich ihnen nber den Gegenſtand des Nußkens oder

Schadens der Meyerverfaſſung darbieten . Aus ſolchen ,

in mögli <hſt vielen Gegenden , wahren '
Beobachtungen , wird alsdenn der Staatsmann den

eine allgemeine richtige Theorie leitet , der aber dem

Bauernſtand nicht allemal ins Innere ſeiner Deconomie

folgen kann , die Reſultate abwiegen , welche für das

Wohl des Ganzen die heilſamſten ſind . I < kann mich

alſo auf den HauptzweE einſchränken , über den vben

angegebenen Gegenſtand wahre Beobachtungen aufzu ?

ſtellen 3 und bey dieſem Geſichtöpunct wird es mit nicht

zum Vorwurf gereichen , wenn ic ) in meiner Lage nicht

alle in dieſem Theil der Staatswirchſchäft ſich häufende

Schriften henukßen kann .

Faſt in allen Provinzen des <Hurhannösvriſchen Lan !

des beſißt der Landmann , den größern Bauerhof , wie

die kleine Brinkſigerey , zu Üeyerreht . Allenthalben

ſtehen Gutsherr und Meyer nebeneinander ! Aber

ganz unendliche Abweichungen finden ſich in der Aus '

übung ihrer gegenſeitigen Gerechtſame , in der Erzie !

big !



bigkeit des Grund und Bodens , Vertheilung der/söffent «
lichen Auflagen , und Wohlhabenheit der Gegend . Jede

dieſer Abweichung würkt erſt auf die Beſtimmung . des

bäuriſchen Characters , . und dann dadurc < wieder auf
das ſtrengere oder mildere Verhältniß zwiſchen Gutsherr

und Meyer ſo ſehr zurück , daß man die Frage : ob die

Wieyerverfaſſung ? oder Bigenthum vorzüglicher
ſey ? nicht anders beantworten kann , als wenn man

zuvor dem Einfluß aller eben aufgeführten mitwürkens »

den Umſtände genäu nachgeforſcht hat . Die Antwort

wird ſelbſt älsdenn erſt das Gepräge der Zuverläſſigkeit
haben , wenn aus den angeführten Beobachtungen es

vor Augen liegt , daß man zu jedem Erfolg die rechte

Luelle traf , und nicht etwa . B. der Meyerverfaſſung

ein Uebel zuſchrieb , was durch den Dru > öffentlicher

Abgaben , Mangel an Abſatz häuslicher Producte , oder

andre hervorgebracht ward .

Den hiſtoriſchen Theil der Meyerverfaſſung kann

ich hier nach meinem Zwe > übergehen , aber ' nüzlicher

wird es für denſelben feyn , wenn ich die Gegend mit

ihren -Eigenheiten anfäühre , welche ich beſonders vor

Augen habe - Ueberhaupt iſt es ein großer Theil »des

Herzogthums Bremen ; beſonders aber in demſelben

ein Diſtrict , von nicht völlig 2 , von

Marſc < und Geeſt zuſammengeſekßt , in der Nähe einer

großen Stadt . Die Auflagen , auſſer Meyerzins und

Contribution , ſind . unbedeutend : | Die Einwohner aller

Dörfer ſind , ausgenommen eine nicht große Zahl , welche

fich von der Gutsherrſchaft frey gekauft hat , Heyer ,

Rs Jeute ,
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' feute , die beſonders auf den größern Höfen , in den

Gebäuden und Vieh ein Allodium von ziemlichem

Nöerth beſitzen , perſönlich völlig frey ſind , feine Natus

ral - Herrendlenſie leiſten und in keinem ſirengen Vers

hältmiß gegen die GSutsherrſchaſt ſtehen . Die haben

in ihrem Character Fleiß und haushälteriſc <he Ordnung ,

und dieſen zuſammentreffenden Umſtänden , verbunden

mit einer Leichtigkeit der reichlichen Gewinnung und

vortheilhaften Umſeßung ihrer Producte , verdanken

ſie einen Grad der Wohlhabenheit , welcher ein Mittels

weg zwiſchen üppigem Reichthum , und ſorgender Dürfs

tigkeit iſt . Einzelne Ausnahmen können das Bild des

Ganzen nicht verändern ! Vermöge dieſer ; zuſammentrefs

fenden Localitäten , werden meine Beobachtungen , über

den Einfluß der Meyerverfaſſung , ganz andre Reſultate

ergeben , als in weniger glüFlich gelegenen Gegenden

anſcheinend folgen ,

Nach dieſer kurzen Vorerinnerung , gehe ich zur

nähern Unterſuchung über , und um Mißverſtändniſſe zu

verhüten , rücke ich die Fragen ein , welche der Verfaſs

ſer in dem angeführten StüE der Annalen S . 6 und 7

ſelbſt aufſtellet . 1 ) Iſt die: meyerrechtliche Verfaſſung

der Bauerhöfe . fär den Wohlſtand des Landmannes ,

für den AFerbau , und mithin fär den Staat , die Zus

träglichſte , ZweE>mäßigſte und Beſte ? 2 ) Oder - iſt .

dieſe Verfaſſung einer Verbeſſerung fähig oder be,

dürftig ? 3) und welcher Zuſtand des Landmannes iſt

der vorzüglichſte ? Die erſte Frage wird mich haupt »

ſächlic beſchäftigen , und alles was dazu dienet , dieſe

ghörige
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gehörig zu erörtert , möchte vielleicht die leztern Fragen
von ſelbſt erledigen .

Es iſt ein ſehr ſchweres - Unternehmert , bey einer

Einrichtung zu beſtimmen : ob dieſe oder jene Verfaſ *

ſung die beſte ſey ? Man kann damit nicht die Abs

ſicht verbinden , ein idealiſches Bild zu entwerfen , wie

ſich in abſtracto die möglichſt beſte Verfaſſung der

Bauerhöfe denken laſſe ? Das iſt ein eben ſo ſchwans
Fender und relativer Begriff , . wie der , welchen man in

den Streitfragen über die beſte Staatsverfaſſung aufs

geworfen hat . Bey den Verſchiedenheiten in der

Meyerverfaſſung , und den vielen dabey eintretenden

Perſonen , iſt es durchaus nöthig , die Frage auf einen

mehr beſtimmten Geſichtspunct zu bringen . Wie mir

es ſcheint , lieſſe ſich die Hauptfrage genauer dahin bes

ſtimmen : Sind die weſentlichen Grundbegriffe
des Wieyerre <hts , für den Landmann und für
den Staat zuträglich und zweckmäßig ? und zwar
in der Maße , daß es zugleich möglichſt viele Uebel

verhindert , und möglichſt viel Gutes - befördert ?
Nicht alles Uebel kann in der Welt zugleich durch ein

Mittel verhätet , und alles Gute hervorgebracht wer "

den . Genug alſo , wenn die größte Summe des

ÜViöglichen erreicht wird 3 und darauf kann ich mit

Recht dieſe Frage einſchränken ,

Um ſie zu beantworten , “iſt nothwendig :
3) Licht nur : den U7eyer : Contraet und deſſen we :
-

ſentliche Beſtandtheile , an ſim genauer prüfen,
ſondern au < 2) alle die Perſonen , welche an

' dieſem



dieſem Contracte . weſentlichen Theil nehmen ,

neben einander zu ſtellen , und bey jedem Con :

traventen den Nugenzu zeigen , welchen er aus

dem Contract erwartet .

1. Vom Meyer: Contract ſelbſt .

Bey einem jeden Contracte unterſcheidet der Rechts !

gelehrte eſſentielle Eigenſchaften , ohne welche der Con ,

tract nicht dieſer Contract ſeyn würde , natürliche Eis

genſchaften , welch ? durch Geſeke beſtimmet ſind , und gects

dentelle ode ! zufä . lige Eigenſchaften , dieihren Grundin '

zufälligen Verabredungen der Partheyen haben . Mit

allen dieſen Qualitäten iſt auch der Meyer - Contract ſehr

hinlänglich verſehen , und wer es unternähme , die Würs

küngen der unendlich mannigfaltigen , durch Geſeke ,

Obſervanzen oder Verträge , bey demſelben hervor ».

gebrachten Modificationen zu abſtrahiren , der würde

ſich in ein Labyrinth verlieren . '

Wirft man im Allgemeinen die Frage , über Vors

theil oder Nachtheil der Meyerverfaſſung auf ; ſo können,
wenn man Verwirrung vermeiden will , bloß eſſentielle

Qualitäten des Contracts , bey der Erörterung zum

Grunde gelegt werden , und man muß vorerſt alles bey

Seite ſeen , was auf beſondre Verträge oder Geſeke bes

ruhet . Ergiebt alsdenn das Product einer Unterſuchung ,

das weſentliche der Verfaſſung ſey ehrwürdig und

zve > müäßig ; So können alle naturalia und accidentalia

immer durch neue Geſeße und Verträge ſo mediſicirt

werden , wie es der wahre Geiſt der Verfaſſung mit ſich

bringt , Nunmehro kommt es alſo hier , wo die Rede vom

Nus
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Nuken oder Schaden der Meyerverfaſſung iſt , hauptſäch :

lich darauf an : Welches ſind die weſentlichen Grund -

begriffe ( eſlentialia ) des ÜTfeper - Contracts ?
Z < glaube dieſen ' Bogriff im getheilten Eigen :

thum und erblichen Quzen , der meyzryflichngen

Höfe , zwiſchen Gutsherrn und Sutsmann zu ſinden .

In allen Gegenden , wo keine Spuren urſprüngli

<hen Leibeigenthums den Meyer - Contract entſtellen , hat

der Gutsherr das völligs Ober - Tigenthuni des Grund

und Bodens , mit allen Rechten , welche dazu dienen , ſich

dieſes Grund - Eigenthum , und die demſelben ankiebende

jährliche Einkünfte , ungekränkt zu erhalten ; der Q7eyer

hingegen , ein völlig freyes erbliches Benugungsrecht aller

zum Meyergute gehörenden Theile , unter der Verbind »

lichkeit einer unveränderlichen jährlichen Abgabe an den

Gutsherrn , dabey ein freyes Eigenthum alles auf dem

Hofe Erworbenen , und desjenigen , was nicht unzers

trennlich zum Grund und Boden gehört . Alle übrige ,

auf Geſetze , Obſervanzen , oder Verträge beruhende Bes

griffe , ſind dem Contract nicht weſentlich , und gehö :

ren daher richt für den ?bigen Geſichtspunt . Dieſe

Säße einen Augenbli > als richtig vorausgeſekt 3; ſo wird

das aufgeworfene Problem viel ſimpler und leichter in

der Auflöſung ! es bleibt blos die Frage : iſt dieſe Thei »

lung des Eigenthüms und der erblichen Beny »

uung dem Staat nürlich oder ſchädlich ? - - Man

prüfe nun dieſe Frage , bey jeder Perſon welche im Staat

an dem Contract Theil nimmt , und durch ihn ſicher ges

ſtellet werden ſoll .

1 .



IL Don denen , beym Ü7eyer : Contract eintreten »

den Haupt : Perſonen . &

Dieſe ſind kurz : a ) der Staat ſelbſt . bd) Der

GSutsherr . €) Der Meyer ; von jeder muß ich beſonders

handeln .
Die . erſte , und . vermöge des geſellſchaftlichen Cons

tracts , die wichtigſte Perſon , iſt der Staat ſelbſt , mit

ſeinen directen Forderungen , und vielen indirecten Bes

ziehungen , auf die übrigen Theile des Staatskörpers ,

Die Bedürfniſſe - deſſelben im Krieg und Frieden , ſind

mannigfaltig , dabey dringend , und ſo unaufſchieblich ,

daß jedes Mitglied des Staats immer vorbereitet ſeyn '

muß , ſolche ohne Aufſchub in dem Augenbli > zu erfüllen ,

da ſie bekannt gemacht werden . Nicht nur Contributios

nen und Geidabgaben müſſen am Verfalltage da ſeyn

ſondern auch Einquartierungen , Krieger/Fuhren , Weges

Schlacht» Deichbeſſerungen können ſtündlich bevorſtehen «

In Abſicht des Staats iſt die Bauerverfaſſung der wich

tigſie Theil der Landesverfaſſung ! Nicht nur als zahls

reichſte Volksklaſſe betrachtet , worauf der wichtigſte Theil

der öffentlichen Laſten radicirt iſt ; ſondern „auch , den

Grund und Boden faſt des ganzen Staats hat der

Bauer . unter ſich . Er bringt alle Nahrungs - Mittel ,

alle Materialien für Fabriken und Manufacturen hers

vor : wird ſelbſt wieder ihr ſicherſter Abnehmer , und iſi

die Quelle des Handels ! Gehet es alſo dieſer Claſſe von

Menſchen gut , genießt ſie den möglichſten Wohlſtand ,

und hebt ſich empor 3 ſo verbreitet ſich dieſes über alle

Theile des Staats , welchen der Bauer vorarheitet . 96

es dem Bauer ſelbſt bey der Meyerverfaſſung wohl gehe ?
Die
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Die Frage kommt unten ausführlicher vor . Auſſerdem

aber haben wir hier noch einen doppelten Antheil , wels

< en der Staat an der Bauerverfaſſung nimmt : 1) deny

directen Antheil , in Rückſicht aller Staats - Laſten , die

der Bauer trägt . 2) den indirecten , indem er dar »

auf ſiehet , welchen vortheilhaften oder nachtheiligen Eine

fluß die Verfaſſung des Bauern auf die übrigen Theile

des Staatskörpers hat . &-

Es entſtehet daher zuerſt die Frage : Wird : durch

Theilung des Grund » Eigeathums für die Sicherſtels

lung der Staatslaſten , möglichſt viel Nachtheil vers

hindert , und möglichſt viel Gutes befördert ? Die Laſten

in einem Staate , die alles das , was die Regenten eines

Staats von deſſen Mitgliedern , zur Erfüilung ſowohl

der gemeinen wie der perſönlichen Bedürfniſſe , fordern ,

ſind unendlich mannigfaltig , und hier , wo von ihrer Sis

Herſtellung die. Rede iſt , kommt es auf die verſchlednen

Arten der Vertheilung nicht an , ſondern zwey Hauptei -

genſchaften der Staatsauflagen kommen nur in Betracht .

1) Die Laſten ſind nicht beſtimmbar , ſondern ſtets eis

ner Vergrößerung unterworfen 3 dabey 2) von der Art ,

daß in dem Augenblick , da das Bedürfniß des Staats

ſpricht , es auch in demſelben Augenbli > muß erfället

werden . Von dem erſten Satz geben uns jekt , in ' der

Entfernung , England und Srankreich 3 nahe bey , vers

ſchiedene durch Deich ! und Schlacht/Laſten ungeheuer ver :

ſchuldete Marſchländer , ſürchterliche Beyſpiele ! Naß

meiner Meynung iſt der einzige ſichere Ausweg , um den

Staat , ſowohl fär die künftig hinzukommenden Laſien ,

wie für deren ſchleunige Abtragung , ſicher zu ſiellen :
Daß
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Daß man dem laſitragenden Unterthan es

unmöglich mache , ſein ganzes Vermögen mit Hy»

potheken und daraus entſpringendeyr jährlichen

Abgaben zu erſchöpfen ; . daß vielmehr ein bes

trächtlicher Theil des Lationalvermögens unbei

ſchwert zur Sicherheit för unvorhergeſehene

Sälle bleiben müſſe ! Dieſe Regel iſt grade der Fall

bey Vertheilung . des Grund Sigenthums , und der Bes

nußung zwiſ <en Gutsherrn und Bauern ! und das Ger
-

gentheil der Regel triet da ein , wo das Eigenthum ' des

Grund und Bydens dem Bauern gehört . Wo dieſer

l26re Fall geſesmäßig möglich iſt , da muß über kurz oder

lang das ganze Eigenthum , es jey dur < Erbtheilun -

gen , oder Veppigkeit , oder Unalüsfälle , mit einer dem

ſeiben an Werth gleichen Schuldenlaſt , überhäuft ;

und folzlich der Eigen : hümer des Hofes in eine Schuldens

Verzinſung gebracht werden , die dem Ertrag des Eigens

thums ' gleich iſt . Kdmmt nun die geringſte neue Auflage

im Staat , durch Krieg , Deichbrüche , oder Verheerun »

gen ; ſo überwiegt glei < beym Eigenthümer die Ausgabe

die Einnahme , und verurſacht , weil es nicht imirer mögs

lich iſt , die Erwerb Arbeiten in der Maße zu erweitern ,

wie mehr Geld - gefordert wird , einen Defect . = - Weil

aber die Staatss Ausgabe vorgehet , ſo bleibt der Privats

Ausleiher anbezahlt . |Dies würkt den Concurs , und nun

erſt fär den Schuldnev den Verluſt ſeines bisherigen Ei !

genthumsz dann aber für den Gläubiger den Verluſt

ſeines Capitals .

Mittlerweile ſich dieſes doppelte Unglü > langſam iaber

ſicher im Wege der Gerechtigkeit entwielt , ſtehet derStaat ,

zwiſchen
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zwiſchen der Neigung unglücklichen Unterthanen aufzu ?
helfen , und der Pflicht , die Sctaarsbedürfniſſe mit

Strenge . einzufordern , in einer bedenkiüchen Mitte . So

lange die Fälle nur einzeln kommen , iſt die Auskunft
leicht ; entſtehen aber viele der Art in kleinern Diſtrikten 3
ſo kommt ſchon eine Art Verlegenheit . Es iſt unthun /
lich , gegen ſo viele Unterthanen die Executionen aufs äuſs
ſerſte zu treiben ! Der . Staat iſt gezwungen zu tempoxiſis
ren , ſein ? Bedürfniſſe zu *editiren . Daraus entſtehet
ein Defect , welcher dem Landosherrn oder Mitunterthas
nen zur Laſt bleibt . Seibſt in Fällen , wo auf den Cres
dit des Staats - bey unerwarteien Auegaben , Staats :
Schulden gemacht werden , verurſacht doch die Verzins
ſung dieſer nouen Schuld , und die terminliche RäFzahs
lung , neue Auflagen , welche den. ehen ausgeföührten Ers
folg obön ſo bewirten , uls wenn - die ganze Ausgabe durch
eine Schaßung wäre beyget ' ieben , und es bleibt dabey
immer ungewiß , ob die HerbeyſchaFung der Auflage
durch Aufleihen , immer thuvlich iſt ?. Dex Weg der
Strenge würde , nog mehr ſchaden . . Während des Cons ,
curſes können keine Einquartirungen , Krieger „Fahren,
Magazin. Lieferungen , Deichhülfen in Natur abgehalten
werden , und fallen folglich den übrigen Unterthanen ,
wenn gleich gegen Bezahlung , zur Laſt ! Beym Verkauf
der Eigenthumäshöfe fallen ſie im Werth , weil imBauern -

ſtande , nicht ſo reiche Käufer ſich häufig finden , welche zu
bäuriſchen Arbeiten abgehärtet „+zu Geſchäften des Ackers
baues und der Viehzucht erzogen ſind , und doch einige
tauſend Thaler im Vermögen haben , um wenigſtens die

( Annat , 5r Jahrg . 28 St, ) S halbe
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halbe Kaufſumme des Hofes zu bezahlen , und das ganze .

Hofgewehr neu anzuſchaffen .

Der Werth eines Bauerhofes iſt dann det ' höchſte ,

wenn das höchſte Product der Ergiebigkeit des Bodens

zur Finnahme , und die wenigſte fremde Arbeitshülfe zur .
Auesgabe , in Anſchlag kommt . Alle Käufer , die nicht

das höc<hfte Product zu gewinnen verſiehen 3 ſelbſt nicht

viel und ſchlecht arbeiten , ſondern lauter fremde Hände

brauchen , können nicht zum wahren Bauernwerth kaus

fen . Es fallen daher die Bauergüter im Preiſe , oder

bleiben in ewigen Adminiſtrationen hangen , oder der Käu -

fer behält die alten Hypotheken im Hofe , und nach ' der

nächſien Erbeheilung der Kinder , iſt wieder ein neuer

Concurs da . Bey diejem Erfolg leiden immer die ALb-

gaben für den Staat , entweder durch würklicden Verluſt ,

oder Ausbleiben der Naturathülfen . Dieſes iſt der wahre

in vielen Gegenden und Fällen beobachtete Gang , bey

Eigenthums Bauern , der freygekaufren Höfen , In

einer ganz andern - Lage hingegen iſt der Staat , wenn

der Haupt - Laſtträger nie ſein ganzes Vermözen mit Hys

potheken erſchöpfen kann , ſondern wenn ein großer Theil

des Nationalvermögens unbeſchwert bleibt . Das heißt

mit andern Worten , wenn der Fall der Meyerverfaſſung

eintritt , da der Laſiträger nie das Eigenthum des G und

und Bodens , ſondern höchſtens ſeia Erworbenes , den

Werth [ ſeiner Gebäude und JInventagrien Stü > e , , und

vielleicht auch etwa im Nothfall den zweyjährigen Ertrag

des Meyerauts mit Hyvotheken belaſten kann . Wenn ,

nicht der Werth all ?y Grundſtücke mit Hypotheken bes

ſchwert werden kann , ſo kaun auch nie die Verzinſung

feems
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fremder «Gelder dem Ertrag des Hofes , gleich werden ,

folglich bleibt von den jährlichen Aufkunften , auch weit

eher etwas für unerwartete neue Staats - Avfläzen übrid .
Da nun die , das Eigenthum verheerende , Erbtheilungen
beym Meyergut auch wegfallen 3 ſo bleibt dor Moyer
ſchon an ſich, ohne Gängelband des Gutsherrn , weit eher
an der Reihe , und zu Leiſtung der Reihelaen unausge «
ſpannt , wie der Eigenthums Bauer . Selbſt im ſeltenen
Fall einer Abimeyerung findet ſich viel leichter ein Ackers

verſtändiger Bauer , der : nige Hundert Thaler für das

Allodium bezahlt , wie ein Käufer ' des Eigenthumhofes
mit Tauſenden .

Dieſe gute Würkung der Meyerverfaſſung für die

Laſten des Staats , fann ich mit einem Beyſpiel belegen .
Vor einigen ' 20 Jahren verurſachten einige Unglücksfälle
einen Deichbau in einem Kirchſpiel , welcher eine baare

Augegabe von 17500 Thalern erforderte . Dieſe Laſt
mußte von den 5. Dörfern dieſes Kirchſpiels , alſo etwa ,
von 79 Bauerhöfen getragen werden . Auf ſolidariſchen
Credit lieh man das Geld an , und trug nach und nach
Capital nebſt Zinſen vsllig wieder ab , ohne daß ein

Bauer in ſeinem Wohlſtande zurück geſezt ward . Blos

der ſolidariſche Credit , erleichterte jene ungeheure Laſt
für 5 Dörfer . Die bremiſche Deichordnung diſponirt

wegen Deichlaſt . der Meyer im 4ten Cap . 5. 9. Daß die

Meyer alle Deichlaſten tragen ſollen , ſo lange ſie dazu
vermögend ſind ; ſobald ſie der Bürde nicht mehr gewachs
ſen , ſollen die Gutsöherrn als ! Domini directi zutretenz
und dabey macht der Geſckzgeber die treffende Anmerkung :
inzwiſchen werden die Sutsherren zu ihrem eigenen Bes

S 2 ſten
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ſten anerinnert , ihren Meyern , bey etwa erlittenen , alls

zuſchweren , und über Vermögen hart drückenden Deichs

ſchaden . in Zeiten , und bevor derſelbe ſich von allen Mits

teln ab und ganz arm gedeicht , beyhülfig zu erſcheinen ,

damit nicht hernachmals ihnen ſelbſt der Deich zur

größten Laſt gedeihe . , -

Dieſes Beyſpiel iſt namentlich nur von Deichhüls

fen hergenommen ! Jeder ſiehet ' aber gleich , daß wenn

andre Staatslaſten zu gleicher HSöhe ſteigen würden ;

wenn der Staat den Unterthan ſo gegen den Feind

ſchüßen müßte , wie der Deich das Land gegen das Waſ -

ſer ſhukt 3 alsdann auch in der Natur der Sache eine

gleiche Auskunft liegt . Hätten in dem oben erwähnten

Beyſpiel die 17000 Thaler , neben den ordinairen Abs

gaben , von 70 Eigenthumsbauern herbeygeſchaft wer ?

den ſollen , welche Verlegenheit würde entſtanden ſeyn !

Solidariſcher Credit iſt bey Eigenthumsbauern nicht ſo

leicht möglich , weil der Wohlhabende ſich fürchten muß ,

für den Verſchuldeten gemeinſchaftlich zu haften . Gehet

gleich eine Ausgabe dieſer Art als eine Staatsſchuld vor ,

ſo. wird doch in der Zukunft immer der Beweis der Vers

ſion erfordert 3 und ſollen jene 17000 Thaler Nachbar

gleich baar , oder durc Anleihen aufgebracht werden ; ſo

müſſen gewiß dagegen bey allen verſchuldeten Höfen die

Privat 1Stäubiger zurüFſiehen , oder die Wohlhabenden

eine deſto größere Laſt tragen ; = - und ich vehaupte mit

Gewißheit , man wird mir kein Beyſpiel entgegen ſeen

können , da ein Kirchſpiel von zo Eigenthumsbanern in

einigen 20 Jahren 17000 Thaler mit allen Zinſen zus
rü



rückbezahlt häbe , ohne daß ein Wirth in ſeinem Wohls

fiande ' und richtiger Abführung der übrigen Abgaben uns

terbrohen worden .

Der Herr Geheimte Juſtigrath D7öſer hat mit

dem ihm eigenthümlichen philoſophiſchen Scharffinn , mit

welchem er ſo manchen Theil unſrer teutſ <en Staatsvers

faſſung in ein neues Licht ſeßt , in den Gedanken über

die Mittel , den übermäßigen Schulden der Unterthanen

zu wehren *) , auch dieſe Frage behandelt : „iſt es gut ,

„ daß der Mann , der die gemeinen Laſten des

„ Staats tragen muß , Eigenthum babe ? Er bes

merkt , daß in Petersburg ein Preis auf ihre Beants

wortung geſeßt worden , und vielleicht die Verneinung

das erſte Srundgeſets der rußiſchen Nation werde . Da

nicht jeder die Stelle zur Händ haben mögte , und doch

Möſer gewiß allgemein für einen ſehr. competenten Rich -

ter geſhäßt wird ; ſo wird man ihn am liebſten ſelbſt

reden hören . Er ſagt in der angefährten Abhandlung 2
„ Hat der ſchaßbare Unterthan ein unumſchränktes Eis

„ Senthum , ſo kann er ſich einem Herrn zum Leibeigenen

„ „ äbergeben , und ſein Gut mit Zinſen , Pachten und

„ Dienſten erſchöpfen , mithin ſon9hl ſeine Perſon als

„ſein Vermögen völlig aus der gemeinen Reihe bringen .

„ „ Dat er gar keins / ſo wenig an ſeiner Perſon als an

„ſeinen Gründen , ſo iſt er eben ſo arm , und ohne Mit -

„tel und ohne Credit zur Zeit ' der Noth ſeine Laſt zu tras

„ 32a .

*) Siehe deſſen patriotiſche Phantaſien xſier Theil ,
IM 23 : :

S3
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„ den « Der Panck ; wohin der Geſebgeber winkt iſt dier

„ ſer : Der Reichgunterthan muß ſo viel Eigenthum has

„ ben , als er gebraucht , um ſich in gewöhnlichen ,

„ und wahrſcheinlichen Säüien zu retten 3 aber

„ nicht ſo viel , um ſich ſelbſt aus Reihe und Slie :

„ der bringen , ſeinen Hof zu Grunde richten , und ſeis

„ ven Theil der geweinen Laſt andern zuwälzen zu kön

„nen. . . Der Geſesgeber b2hauptet : Sobald hundert

„ Menſchen zuſammentreiea , um - ſih mit ihrem rechten

„ Arm zu wehren , ſo gejzöre dieſer Arm dem gemeinen

„ Weſen . Die Kunſt iſt aber , den Wittalweg zu finden ,

„ und . zwiſchen beyde Klippen ohne Auſtoß durchzukom »

„ men , und noch iſt kein. ſierbliher Menſch hierin mit

„ mehrerer Weisheit und Vorſicht zu. Werk gegangen als

„ Moſes ! „„Hiernächſt zeigt . ÜTöſexr die - Vortreflichkeit

des Moſaiſchen Plans in Beſtimmung der Perſönlichen

und . Tigenthutis - Rechte : ,,da ein Iſraelit kein vollkom »

„ eaes Eigenthum an ſeinem Acer , ſondern nur die

„„Ecbhuutßung zum ewigen Lehn oder. Fidei commiß ers

„halte . hatte vorhergeſehen , und jetzt ſind wir

„ im Stande , es ihm nac <hzure <hnen , daß alle bürgerliche

„ Verfaſſungen zulekt . dahin . auslaufen , daß die Menge

„ gin Opf2e weniger Mächtigen wird . - Dieſem fehlerhaf »

„ ten aber unwiderſiehlichen Häanae ſetzte er ſein großes

„ Erlaß - Jahx entgegen, , und ex iſt der einzige Geſekßgeber

„„ Ieblieben , der eine ſo große : Idee in ſeinen Plan ges

„ bracht hat . “ . Darauf gründet nun VIöſer den Plan

eines Erlaß Jahrs , da ein freyer Erbpädyter , wenn ein

Concurs erregt würde , binnen acht Jahren von allen

unbewilligien Schulden ſrey ſeyn ſolle 3 und führt als »

denn
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denn die Idee aus , daß eine auf die Art modificirte ,

mit freyem Allodio verbundene , Erbpacht für den Stäat

die ſicherſte Verfäſſung ſey . Bey der Beträchtung der

Abäuüſſerungs - Urſachen , Phantaſien zter Theil Seite

334 . ſagt er : „ Um die Beſchwverde aus dein Grunde zu

„ heben , muß das ganze zuſammengeflite Gebäude in

57die Luft geſprenget und ein ganz neues dafür aufgeführt

„ „ werden , wobey die beyden Grundpfeiler folgende ſeyn

„ müſſen : „ Jeder reihepflichtige Hof , er ſey beſeßt , wie

„ and von wem er wolle , iſt in Gefolge des geſellſ& afilt,
„ Hen Original - Contracts eine Pfründe des Staäts , oder

„ pwenn man lieber will , ein Stamm » Lehn : oder Fideiconis

„ „ miß ! Gut , welches der Beſitzer auf Zeitlebens zä vefs

„ theidigen und zu nuten hat , und mit ſeinen Tode bein

„ „ Wöfnet , der durch die Geſeke dazu gerufen iſt . Kein

„ Sohn oder Nachfolger am reihepflichtigen Hof , iſt ver ?

„pflichtet ſeines Vaters oder Vorgängers Schulden zu

„ bezahlen , infofern ſie nicht bewilliget ſind . “ Ein fo

claſſiſcher Gewährsmann , beſtärkt alſo meinen oben auss

geführten Saß : Daß der directe Vortheil des

Staats durch Vertheilung des Eigenthums , und

Erbnugens zwiſchen Gutsherrn und Bauer , bes

fördert , und ' alle Laſten dadurc < geöchert werden .

Aver auch indirect ſt dieſs Verfaſſung de“ Vdover ?

Rechts dem Staate vortheilhaft , weil ſte das Beſte

aller Stände befördert Dieſen Sas weide ich ers

was ausführlich zu beweiten ſuchen . Die zahlreichſte

Volköclaſſe und die , von welcher am Ende fat alle Las

ſten : gerragen : werden , iſt die Claſſe des Landbauers .

Billig alto ſeher der Geſcsgeber auf deren Echaltung

S 4 nicht
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nicht nur im. Ganzen , ſondern auch bey jedem einzelnen

Individuo . Das für dieſe und für die gutsherrliche

Claſſe das getheilte Grundeigenthum die beſte und

ſicherſte Einrichtung ſey , wird unten , wo dieſe Perſonen
als Contrahenten vorkommen , weiter ausgeführt werden, ,

Es frägt ſich alſo hier blos , ob dieſe - rfaſſng
dem Capitaliſten , Raufmann Handwerker und

Sabrikanten den weiigiren Nacdtheil und mögliche

ſten Nußen bringe ? Der Capitaliſt , der ſchon ſeiner

Natur nach , keine große Vrin -d' haft des Staats

nöthig har , bedarf nicht nur Abn » ; mer , ſondern hauptst

ſächlich ſichere Abnehmer ſeines Geldes . Dieſes wird

der Eigenrhumsbauer nie ; theils , weil eigenthümliche
Höfe mit Landeslaſten belegt , zu wenig Käufer finden ,

- theils weil den Capitalforderungen , die öffentlichen Ges

fälle , das Eingebrachte der Ehefrauen , die Erötheile der

Kinder , zur Seite ſichen , und im Prioritätsurthel den

Vorrang gewinnen . Boy der Eigenthumseinrichtung
würde daher der Gewinn des -Capitaliſten nicht groß

ſeyn , und für den Staat wären verſchuldete Bauern

die Folgen . Hat der Capitaliſt keine „Gelegenheit , auf

unbezweifelte Hypotheken , zu hohen Procenten , Gels

der auszuletheit 3; ſo wende er Induſtrie an , und bes

fördre mit ſeinem lahmen Capital ein richtig kälkulirtes

Handlungsunternehmen ! er unterſtäte eine ſtattnehmige

Fabrik !

Für Handel , Manufacturen und Fabriken ,

hat es einen anſcheinenden Nachtheit , wenn ein ſo

großer Theil des Staatsvermögens , die liegenden ( Brüns

de
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de des Bauern , nicht realiſirt und in Geldymlauf ges

ſetzt werden können . Das ' os ſcheinbäre dieſes Nachs

theils werde ich umſtändlich zu entwickMn ſuchen . - Eine

richtige Staatstheorie vom Handel . gehet al ! lema ! davon

- aus ? erſt die Erzeugung aller Producte im

Lande , auf die vollkommenſte Art zu befördern ,

und . dann , wenn der Staat dieſen Zwo erreicht hat ,

erwartet er vom natürlichen Lauf der Dinge , daß wo.

Reichthum der Producte entſtanden iſt , auch von ſelbſi

die Mittel der Veredlung , und darn des Umſakes durch

Handel folgen werden . Der Staat muß alſo nicht eben

reich an baarem Gelde und Capitalien jeyn : dabey kann

der Landmann noc < immer , wie in Spanien . darben ;
ſondern der Staat,muß Neichthum innerer Erzeugniſſe

haben : und dieſer , mit . jedem Jahre neu der Erde ent :

wachſende , Reichthum . belebt Handlung , Fabrikenums

ſat ; im Lande , und verbreitet allgemeine Thätigkeit , und

Wohlhabenheit . Wenn dieſer Geſichtspunct , wie alle

laſſiſche Schriften anerkennen , der richtige iſt3 ſo redu ,

cirt ſich die ganze Streitfrage auf den Saß : JIſt es

der Erzeugung der Producte , und deren Sun :

damente der Viehzucht und . dem Ackerbau zu :

träglicher , wenn der Bauer Eigenthümer ſeiner

Gründe iſt . und dadurc <? Geld und Credit in

Händen bat ? Oder gedeihen Ackerbau und Vieh !

zucht beſſer , wenn die LQuzung der Grundſtücke

dem Bauern zwar erblich gehört , das Eigen ,

thum daran ihm aber fehlt ? Dieſes iſt ein Pres

blem , deſſen möglichſt zuverläſſige Auflöſung nach That «

S5 ſachen ,
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ſachen , ich für den wichtigſten Theil dieſer Abhandlung

halte ,
;

Um die Sache deutlicher und beſtimmter zu mäßHet ,

werfe ich mir bey dieſer » flöſung drey Fragen auf :

erſtlich , Welcher Vortheil ſoll dem > erbau und der

Viehzucht namentlich durch einen ſo großen Seldvorrath

oder Credit , der dem Werth der Grundſtüke des

Bauern gleich iſt , zu Wege gebracht werden ? -zwey » !

tens , Welchen Gäng läßt der Character des Bauern

bey einer Leichtigfeit , Geld zu erhalten , muthmaßtich

ſchlieſſen ? und welcher Nachtheil entſtehet wahrſcheins

li < daraus für Ackerbau und Viehzucht ? drittens ,

Iſt dieſes Mittel der Gelderzeugung nachhaltig und für

mehrere Generationen von Noten ?
Bey der erſten Frage : Welcher L7utzen dem

Ackerbau und der Viehzucht , aus einer dem

Werth der Grundſtücke gleich ?n Seidmaſſe , oder

Credit entſtehen ſolle ? glaube ich zwey unſtre : tige

Regeln aller Deconomie vorausſchiken zu können : eins

mal , daß man datjenige , was mit geringern Fräften

erreicht werden kann , nicht durch viel größere Kräfte

zu erzwingen ſuchen muß . Zweytens , daß man alle

Geldauszaben verhüre , wern eigne Induſtrie , ohne

dadurc < andre und vielleicht einträglichere Erwerbuaiſſe

zu verſäumen , daſſelbe bewüörken kann ,

I der aufgeworfenen Frage iſt. eigentlich nur die

Red ? vom Bauer , das heißt , vom Beſiter der lies

genden Gründe 3. alſo . nicht vom kleinen Nebeavewohger ,

der etwa einen Garten hat , oder vom Häisling . Äcers

bau
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bau und Viehzucht , dieſe erſten Grundlagen aller Pros

duetion , dieſe einzigen und wichtigen Geſchäfte jedes

Bauern , erfordern , wenn man ins genaueſte Detail

dringet , Peinen erheblidhen baaren Geldaufwand !

aber deſto mehr ein , von Jugend auf , an ſtrenge Art

beitſamkeit gewohntes und enthaltſames Leben , » Ein

Hauswirth dieſer Art , ſchafft ſich durch ſeinen Fleiß

mancherley Einnahmen aus dem Verkauf der erübrigten

Feldfrüchte , und verſchiebnen Vieharxten . Nach den

Perioden der Hauptausgaben , werden dieſe Artikel zu

Gelde getna <ßt , und Nedeneinnahmen , nach Verſchies

denheit der Gegend , durch Verkauf von Garn , Leinen ;

Holz , Torf , Wachs , Honig , Wolle , hinzugefügt . „ Darin

beſtehet eine Haupteigenſchaft des guten Bauern , und

dahin muß der minder gute Wirth vorzüglich geleitet

werden : 1) daß er mit allem Fleiß ſeinen Viehſtand

in . Zahl und Gäte verbeſſere und ſeine Grundſtücke gue

Fultivire 3 2) daß er , wenn die Einnahme des " einen

Nahrungszweiges in dieſem Jahre fehl ſchlägt , er einen

andern , und vorzüglich die compatiblen Nebengewerbe

deſto beſſev . benutße 3; 3) daß er in Jahren der verringer »

ten Einnahme , deſto aufmerkſamer auf die Einſchrän »

kung der Ausgaben werde . Jeder vernünftige Haus

wirth . , weldher dieſe Rezeln , die ihm die Natvr von

ſelbſt an Hand giebt , beobächtzt ; iſt in der Lage , daß

er , vermög2 ? der Verſchievenheit ſfein : r verkäuflichen

Producte ( und. dieſe vüßztiche Vorſchiedenheit iſt in jeder

Gegend , öder muß . möglich zt machen ſeyn ) in allen
Zeiten des Iahrs baare Einnahmen hat , die zu

ſeinen



ſeinen Geldausgaben in Verhältniß gebracht werden

müſſen . |

Der Regel nah darf der Landmann alſo“ nicht zu

Anleihen oder Credit , ſeine Zuflu <t nehmen . Ohne

dieſen Nothbehelf hält er ſich an die Natur ; er ſißt an

der erſten Quelle , und dieſe mache er ſo ergiebig wie

möglich 3; ſo flieſſen ihm ſeine Bedürfniſſe hinlänglich zu ,

Alles was den Landmann von dieſer emſigen Benukung

der Natuy abziehen kann , iſt ihm ſchädlich 3 ſo wie hin *

gegen alles nüßlich , was würkt , um jener Benutzung

den höchſten Grad zu geben . Dies vorausgeſekt , frage

ich nun : „ welchen nahmhaften Nußen ſollen Geldaufs

„leihen , oder großer Credit , dem Landmann leiſten , ſo

„ ange ſeine Wirthſchaft in dieſer gehörigen Gleiſe forts

„ eher ? = - beſonders ein auf den Werth aller Grunds

„ ſin >e erweiterter Credit ? Man wird leicht beurthei “

len , daß , ſo lange die Sache im gewöhnlichen

Lauf “ bleibt , keine große Geidanleihen erforderlich

find ! Alſo nur bey ungewöhnlichen Zufällen , die

den Landmann treſſen , kann ſich der Nuten zeigen , und

um richtig zu urtheilen , muß man jene ungewöhnliche

Fälle des Bauern einzeln aufzählen und die Würkung

verfolgen . Hauptſächlich gehören dahin : Hagelſchlag »

Viehſeuchen , Umwandlung und Verbeſſerung der bishe -

rigen Wirthſchaftsgart 3 und die Frage beſtimmt ſich jekt

genauer ſo : „ Iſt zur Eetragung beſondrer Fälle

„ „ des Bauern , es nützlich , wenn ſein Credit dem

„ Wertb aller Grundſtücke gleich ' gemacht wird ?, ,

I < antworte : ein , es iſt nicht nützlich ! Jedes

Mittel
1
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Mittel muß Verhältniß zum Zwe haben ; Fölglich iſt

es genug : wenn die Summe des Credits des Bauern ,

Verhältniß zu den Fällen hat , die ihm auſſerordentliche

Geidausgaben zuziehen , und nun muß die Unterſus

< ung : ob der Allodialwerth . aus Meyerhöfen , dem

wahrſcheinlichen Geldbelauf jener Fälle gleich ſey ? den

völligen und beſtimmten Aufſchluß über jene Frage geben .

Dieſe Unterſuchung veranlaßt hier ein näheres Detail

jener auſſerordentlichen Fälle , die im Allgemeinen zu ſo

vieler Declamation Anlaß geben ; und da au ider

Verfaſſer des oben erwähnten Stücks ' der Annalen ,

beym ſechſten Vorwurf gegen die Meyerverfaſſung , eben

dieſes Bedenken einwirftz ſo muß ich mich näher darüber

erklären , und dieſen Einwurf zu erledigen ſuchen .

Vom Hagelſchlag führt jener Verfaſſer zwar

nichts anz ich will abor doch den Punct berühren , weil

ic < den Hagelſchlag für das größte Unglü >E. halte , was

der Wirthſchaft des Bauern begegnet . Schne > en ! und
Mäuſefraß ſind ſeltener , ſonſt gilt von dieſen faſt alles ,

was ich von jenem ſagen werde . Der Bauer verliert

dadurch Brodkorn , Einſaat , Viehfutter für ein ganzes

Jahr nebſt dem Ueberſchuß ; aus deſſen Verkauf er einen

Theil ſeiner Abgaben beſtreiten wollte . Eine Erleichtes

rung dieſes Unglücks iſt 28 zwar : daß ſelten bey einem

Dorfe alle Felder abhagzeln , ſondern gewöhnlich eins

verſchont bleibt 3 - daß oft nicht alle Kornäc >ker dadurch

leiden , manc < mal die Sommerfrüchte verſchont bleiben .
wenn die Winterfrüchte leiden ; daß ſelten die Frucht

von Grund aus verdorben wird ; und hierin liegt der

Grund ,
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Grund , daß man ſich vom Hagelſchlag gewöhnlich leich ?

ter erholt . Auſſerdem pflegen bey Unglücksfällen der

Art , benachbarte Dsrfer , welche verſchont geslieben ,

vvn ihrer Erndte eine freywillige Beyſieuer zu geben ,

wolche aus vielen Dörfern geſammlat , beträchtlich ſeyn

kann . Aber doch ſind dies nur Wahrſcheinlichkeiten !
Wie wäre zu heifen , wenn dem Meyer alls Früchte

durch den Hagel zerſchlagen würden ? und müßte nicht

hier ein , aufs Eigenthum der Grundſtücke ſich gründens

der ; Credit , am beſien ins Mittel treten ? Ein ſo

großes Mittel iſt nach minder Meynung nicht nöthigz ;

denn einmal kann der Gutsherr bey einer ſo ſeltenen

Calamität , Credit machen , und bey den gehörigen Eins

ſchränkungen es ohn ? Schaden thaw . Ferner , wenn

der Werez aller abgehagelten Früchte eines Meyers auch

4 bis 500 Thaler beträgt ; ſo iſt bey einer ſolchen Stelle

der Werth der Gebäude , alles Viehes und Inventarien :
ſtücke , gewis viel größer , mithin dieſe Stütze des Cres

dits zum Zwe > k groß genug . Der Einwurf ; das Allos

dium könne verſchuldet ſeyn ? alſo keinen Credit bewurs »

ken ! paßt gar nicht , weil ſich daſſelbe vom Eigenthüs

mer , und no < mit mehr Wahrſcheinlichkeit ſagen läßt .

Ein vom Hagelſchla3 betroffener Eigenthümer wäre?,

vermöze des ſchon vorher benußten Credits , ohne Hülfe

verloren 3 der Meyer aber hat no <; immer eine Hülfe

im Hintergrunde = - den Gutsherren ! welcher den im

Heitigehum liegenden unverlezlichen Credit des Meyers

guts , bey wahren Unglücksfällen ,auf vernünftige Weiſe

bis zur ſparſamſt erforderlichen Summe , zur . Rettung .

des Meyers verwenden kann .
| Nun
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Nun » kehre ich zu den Vorwürfen des Verfaſſers in

den Annalcn zurück ; er ſagt Seite 34 . :

„ Womit ſoll der Bauer Sicherheit ſchaffen , wenn

„ der gefallene : ehſtapel neu angeſchaft . werden muß ?

„ vorzüglich , wenn ſchon Kinder/Schulden ſind ? “ Eben »

dieje Frage kann man beym freyey Eigenthümer aufwers

fen , deſſen Hof durch Erbtheilungen verſchuldet iſt . Man :

zergliedre aber das traurige Bild . des Verfaſſers von Seus

<hen , S - 35 . nur genauer ! Seuchen unter Pfeeden ſind

glöElicherweiſe äuſſerſt ſelten . Hornviehſeuchen und .

Schafſterben kommen nicht ſiets zugleich 3 und in uyſern

Gegenden treffen leßtere die Sc<bäfer , und nicht die

Bauern . Es iſt alſo hier hauptſächlich die - Rede davon :.
Wie ſoll das durch Seuchen verlohrne Hornvieh erſekt
werden ? Zweymal habe ich den nachtheiligen Fall der

Hornviehſeuche hier furz nacheinander erlebt ; ich beob :

achtete : daß auch hiey der allgemeine - undſaßlz gelte :

Boy ſieigenden dringenden Bedürfniſſen , ſteiak auch die

Induſtrie und die lebhafie Bemti *hung , die Bedärfniſſe

zu befriedigen , im gewiſſen Verhältniß ! Der , größere .
Bauer verfuhr bey diejen Seuchen auf folgende Art ;

Die böſeſt ? Seuche ließ von einem Viehſtapel von 6 mils

<Fenden Kühe : und eber ſo vielem ( Süſtenvieh , doch noch

immer 1 oder 2 Stück Kühe und jung Vieh übrig . Nach

Endigung der Seuche forderte man erſt das , in andern . ,

Dörfern ausſiehende , Brautſchaß : Vich wieder ein , und

wo. auch die Termine dazu nicht fällig waren , fand man

doch. viel Bereitwilſigkeit die Teimine zu anticipiren ,

Auf die. Art half man Ich , mt Einſchluß des Goretteten ,

zu 2 bis 3 Kühen , kaufte wohl eine gute Kyh zu , und

dies
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dieſen 4 Kühen gab man die Nahrung , welche ſonſt der

Stapel von 6 Stü erhalten hatte . Durch dieſe Opes

ration im Futter , ſpürte man wenig Abgang in der Milch

und Dünger , auch gerieth die Zuzucht von dieſem guts »

genährfen Vieh beſſer als vorhin . In zwey bis drey von

Seuchen freyen Jahren war der Viehſtapel wieder voll ?

zählig , nur mit einem Koſten - Aufwand von 25 bis 30

Thaler für eine Kuh und Kalb . Die gute Race des Vies

hes hatte freylich dabey gelitten , und dieſer Nachtheil

kann nur nachgerade erſekt werden .

Dieſes iſt die Art , wie der vernünftige Hauswirth

bey einer Hornviehſeuche verfährt , und ohne die ' en Aufs

ſchluß müſte es unbegreiflich ſeyn , wie das Herzogthum

Beemen ſich während der unaufhörlich bis 1782 . fort !

daurenden Viehſeuchen , beym Wohlſtande hätte hinhals

ten können . Sollte jeder Bauer nach einer Seuche ,

gleich einen Stapel für baar Geld wieder voll kaufen , ſo ?

bald es die verordnete Zeit zuläßt , wie unendlich mäßten

dann die Viehpreiſe ſteigen ? Woher ſollte ſo viel Vieh

gekauft werden ? und welches Ungln > würde bey einer

zurückkehrenden Seuche entſtehen ? Wie es hier vom

Hornvieh . angeführt iſt ; ſo gehet es beym Sterben any

drer Vieharten auch . ! Die geſunde Viehart " wird zu Vers

hätung des. Düngermanzels , während der Seuche mög !

lichſt verſtärkt , und dieſe Zufälle allein , können ohne Bes

gleitung anderer Unfälle , nie das Bild realiſiren , wels

<es - der Verfaſſer entwarf . Das Bedürfniß von 25

bis 100 Thaler , was zur Ergänzung des Vieh »Stapels

nöthig ſeyn mag , kann den Meyer , welcher ein wohlunt

terhaltenes Allodium hat , zwar beſchweren , äber doc <

nicht



„ PAARE 2,77

nicht in ängſtliche Verlegenheit ſeen , Nicht Seuchen "

ſondern übertriebene , und zu lang creditirte Kinderablo -

bungen , ſind das Ung ! ück der Meyo ' hsfe , und die Quelle

des Verfalls . . Einzig der Gutsherr kann dies Unglück

hindern ; das beym Eigenthümer keine Schranken leidet .

Weiter ſaat der Verfaſſer in feinen Vorwürfen : „Oft
„ würde der Meyer mit baarem Gelde , ſeinen Hof 1)

„ dr < Ankauf , und 2) Urbarmachung vergrößern , 3)

„ durc < Umſchläge , Fleiß und Unternehmungen ſich Wohls
„ ſtand verſchaffen können . “ . Darauf antworte ich : Ges

wöhnlich ſind die Meyerhösfe ſo groß , daß es nicht auf

ihre Erweiterung , ſondern auf beſſere Cultur , und gutes

Verhältniß der einzelnen Theile gegen einander , ankommt .

Der Ankauf einzelner Grundſtü > e iſt ſelten , wegen des

darüber bey Abfindung der übrigen Kinder entſtehenden

Streits , von gutem Erfolg . Wo der Bauer nicht viele

Grundſtüce hat , ſucht er den wenigen die er hat , deſto

mehr durc < Fleiß abzugewinnen : und ſagt es ihm die

Noth , daß ihm in Verhältniß der übrigen Grundſtücke ,
etwa 3. E, eine Wieſe . fehle ; ſo wird er das Geld zum

Ankauf entweder zuſammen ſparen , oder auf die Hypos

thek der neuen Wieſe däs Fehlende leihen , oder er wird

den beſten Ausweg einſchlagen , und einen vielleicht ſchlecht
benuzten Moraſt , in eine Wieſe verwandeln . So lange
es dem Staat ein Ernſt iſt , große Landes - Verbeſſeruns

gen durch beſſere Cultur des Landes und Induſtrie zu
Stande - zu bringen ; ſo ſchneide män dem Bauern äll ?

Möglichkeit ab , cultivirtes Land für Geld zu kaufen 3
weil der Regel nach , er ' miehr guyſſerördentliche Ars

( Annal , 5r Jahrg . 28 St . ) TI beiten ,
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beiten ; wie Geld ! Ausgaben ſcheuet . So nüklich

daher Urbarmachungen öder Plätze ſind , ſo erfors

dern ſie doch , der Regel nach , keinen erheblichen baaren

Geldäufwand , ſondern eigne Arbeit 3 folglich kann hier

die : Vergrößerung des bäuriſchen Credits wenig nußen .

Wird aber auc <, wie z. B . im Lauenburgiſchen , Hollſteini ?

ſchen , Oldenburgiſchen , die ganze Wirthſchafts - Einrich»

tung des Dauern verändert , ſo iſt der Aufwand freylich

Über die Kräfte des jekzigen Meyers , aber da tritt anch

der Staat , oder der GSutsherr zu , der die heilſame Vers

änderung einleitete . Andre Umſchläge und Unters

nehmungen mit allen ihren Abartea , die hie und da

ſchnellen Gewinn zu Wege bringen , ſind Gift für den

eigentlichen Landbauer 3 erſtifen alle Luſt zur ſchweren

harten Arbeit , und erwe > en einen Verſchwendungszgeiſt

des leicht verdienten Geldes . Bauern , welche Frachten

fahren , kleine Roßhändler ſind 3 Dörfer , welche im Kriege

Lieferungen gehabt , mit Kornhandel ſich abgeben , und

daran verdient haben , können allenthalben als traurige

Beyſpiele dieſes Grundſakes gelten , in ſoferne eigentli !

< e Bauern dieſe Geſchäfte getrieben haben .

Der Bauer ſoll blos Fleiß und Induſtrie für ſeis

nen > er und Vieh haben , und ſeine nebſt ſeiner

Hausgenoſſen dur < AFerbau und Viehzucht nicht bes

ſchäftigte müſſige Winterſtunden ,/" durch compatible Nes

bengewerbe ausfüllen . Jede andre Richtung iſt ihm

und dem Staate ſchädlich 3 belohnt der > erbau und

die Viehzucht ſeinen Fleiß , wie es an jedem Ort ge ?

ſchehen muß , wo nicht verkehrte Einrichtungen es hins

dern 3 ſo müßten alle Würkungen der Natur aufhören ,
wenn
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wenn ein ſolcher Wirth aufhörte thätig . zu ſeyn , wenn

er , wie der Verfaſſer in den Annalen beſorgt , wegen

Mangqgol an Umſchlägen , ein Säufer , Spieler , Holzs

oder Wilddieb würde . Umgekehrt iſt der Fall richtig .

Sobald dev Bauer nicht ganz ſich dem AFerbau und der

Viehzucht mit denen , dieſen eigenen , Nebengewerben

widmet ; wenn er dann fühlt , daß ſeine Ausgabe die

Einnahme überſteigt , und er den Defect nicht temporell

durch gewaltſame Operationen decken kann ; ſo ſucht . er

auf dieſe oder jene Art erſt Nebenumſchläge zu machen ,

Gelingen dieſe nicht , wird - darüber > er und Viehzucht

geringer im Ertrag , ſo' kommt Unluſt , und ſchafft den

ſonſt mäßigen > ersmann zum Säufer , Spieler und

Holzdieb um , Nicht genug läßt ſich die Wahrheit wies

derholen , „ daß der Staat nichts angelegentliher thun

„ kann , als den Bauern einzig fär ſeine Beſtimmung ,

„ „ den ſchweren Aerbau und Viehzucht mit ihren Nebens

„„ Zewerben , aufzumuntern ! und ihm hingegen alle Geles

„ Senheit zum Verfallen auf Nebenumſchläge zu benehs

men . , , Planmäßige Einſchränkung des Credits wird

dieſen Zwe ſehr befördern ; und ich hoffe es jeßt genug

gezeigt zu -haben : daß der Bauer , im gewöhnlichen

Lauf der Dinge , keines großen Credits bedarf ; daß

ſelbſt bey ungewöhnlichen Calamitäten es nicht

nöthig iſt , den Credit auf den Werth des ganzen

Üreyerguts zu erweitern , vielmehr ein gehörig
eingerichtetes Allodium hinreicht .

( Die Fortſeßung folgt künftig .)
" = = =

22 Y-
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V.

Ueber die Bevölterung des Fürſten -

thums Lüneburg .

) “ Vorzug evidenter Gewißheit , deren ſich

ſonſt die Mathematik vor allen andern Wiſs

ſenſchaften rühmen darf , wird nie bey Anwendung der

' Zahlenlehre auf Stoatskunde , den höchſten Grad der

Vollkonrmenheit erreichen . Am wenigſten geſtattet es

die Beurtheilung der Volksmenge , ſie bis zur kleinſten

Ziſſer in ganz genauer , Unfehlbarkeit darzuſtellen .

Selbſt die Zählung , bleibt nur für den Augenblic völlig

zuverläſſig wahr , da ſie von einem kleinen Diſtrikte nies

dergeſchrieben wird . Der unaufhörliche Wechſel zwiſchen

' neugebornen und abgeſchiedenen Menſchen macht ims

merwährende Veränderungen in den erſten Angaben ,

wenn äuch dieſe nicht , wie es gewöhnlich der Fall iſt , mit

oder ohne Grund verfälſchet werden . Aber zu den '

mehrſten Zween iſt es auch bey dieſer Gattung der po

litiſchen Arithmetik hinreichend » daß man Summen fins

det , die der äuſſerſten Wahrſcheinlichkeit am nächſten

kommen 3 das gilt nun auch beſonders von der Abſicht ,

die ih anjeßt mit dem Verſuche habe , den Bevölke ?

rungszuſtand des Färſtenthums Lüneburg zu ſhäken .

Ihre Unvollſtändigkeit wird dem Werthe dieſer Berechs

nung nichts entziehen , wenn ſie gleich Fehler veranlaſſen

ſollte , die über die Zahl von Tauſend hinangingen .
Rech !
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Rechnungsreſuſkate müſſen nothwendig immer mit den

Materialien in Verhältniß ſtehen , „ woraus ſie abſtrahirt

werden , Sind dieſe ? mangelhaft , ſo kann man ohnmsge

lich von jenen Vollkommenhkit verlangen ,

In mancher Rückſicht iſt der Maaßſtab unvollſtäns

dig , wornach die folgenden Betrachtungen angeſtellt ſind ,

undes fehlt mir an Hülfsmitteln , ihn ganz zu berichtis

gen . Ich kann nichts zum Grunde legen als eine Zähe

lung von 17273 und die Tobacksgelds / Regiſier von

7751 . bis 1789 . Bey jener , die durch eine ausgeſchriebene

Salzſteuer veranlaſſet wurde , fehlen die Einwohner der

Stadt Lüneburg , welche ſtatt der Abgabe eine bes

ſtimmte Quote aufbrachten3 die ohne Dienſt Lebende

von Adel und andere freye Landſaſſen , nebſt ihren Fa

milien und Bedienten , der Clerus , Stifter , Klöſter ,

Hoſpitäler , und der gemeine So ! dat , Sonſt ſind bey

der Salzſteuer alle andere Perſonen , bis auf die ſäugens

den Kinder nach , ohne Unterſchied des Geſchlechts aufs

gezählt worden , Die Toba>s8gelds - Regiſter befaſſen

aber nur allein das männliche Geſhleht nac < zurücges

legtem 14ten Jahre , und die Erfahrung lehrt , daß ſie

nicht ganz rein . von allen Unrichtigkeiten ſind .

Wem es aber mehr um Thatſachen als . um ges

wiſſe Zahlen zu thun iſt , der wird die hier vorkom

menden . Angaben nicht“ ganz unfruchtbar an eben ſo

zuverläſſigen als wichtigen Folgerungen finden . Man

ernt aus ihnen das Steigen und Fallen der Bevölke ?

rung , die Stuffen und Epoken . von beyden , und das

EF Ver ?
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Verhältniß des Landmannes gegen den Stadteinwohner ,

obſchon nicht nach Einheiten und Zehner , doch nach ſols

<hen Größen kennen , die fähig genug ſind , gewiſſe Grens

zen zwiſchen mannigfaltigen Arten von Vergleichen , zu

bezeihnen , In der Criſis einer gefährlichen , ſchnelle

Entſcheidung des Arztes erfordernden Krankheit , kann

es ſehr wichtig ſeyn , den Pulsſchlag nach einem Secuns

denzeiger zu berechnen . Einer ſolchen Genauigkeit bes

darf es aber nicht , um zu wiſſen , ob überhaupt ein Kör -

per ſich in geſundem vder kranken Zuſtande befinde , gute

Säfte zeuge , geſundes Fleiſch anſetze , verſtärkter oder

geſchwächter Nahrungsmittel benösthiget ſey . Um keinen

durch falſche Erwartungen zu täuſchen , beſchränke ich
iäm voraus auf die Aehnlichkeit dieſes Geſichtspunkts ,

alle Reſultate der folgenden Angaben .

Im Jahr 1727 . ſind mit Ausſchuß der Stadt Lü :

neburg der übrigen vorhin genannten eximirten Pers

ſonen und der ſäugenden Kinder im Fürſtenthum Lüne :

burg beſchrieben worden .

über unter
'

14 Jahren 14 Jahren

vom Lande -. - 103460 36804

aus den Städten * =- - 15244 4960

I18704 41764
EA < < 2 >

160468 Perſonen ,

Nach
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4 Nach den Toba >sgelds Regiſtern von 3751 bis

1788 . incluſive wurden an Mannsperſonen über 14

Jahr alt im Färſtenthum Lüneburg gezählt :

Städte beyde mn H
Sum .

vom | und | Sum? Militair . | ma

Lande | Fle >en menbe überh .

tragen

; „Perf . | Pevſ- Perſ . | Perſonen . | Perſ ,

Sm Jahr 1751 | 57938 | 10413 | 68351
/

- - = 1752156877| 10172167049
- - = = 1753 | 56252 | 10045 66297

- - = 1754/56053 ) 9931,65984
- = = 1755 | 55397 | 9970/65367
- = 1756/1544371 9693/64130
- - = 1757 | 50536 | 8874/59410

- - = = 1758 | 44119 | 8010/52129 "

- - = = %1759 | 44254 | 7989152243 ; !
'

- - = 1760144570 | 8020/52590 12 | 52602
; vom Landya -

j taill . inZelle. ]
- = 1761 | 424561 7845/50301 ) |, 12 1503X3

Simi 27. 62| 40748 | 17 599| 48
347

%& - - 1763148440 | 8613/57053 436 | 59804

;
€ ju . 2315Gem . |

- - = = 1764/49423 ) 8787/58210 , 880 61405
u. 2315Gem . |

- - = = 1765,49409 | 8879158288 815 161736
i u. 2633Gem . ]

= , = = 1766/50013 8847/58860 744 162087
u. 2523Gem. .

- - = 1767150314 ) 8708159922 ) 796 ( 62341

" 1. 2523Gem . |

- - = 1768 ) 50717 | 8701159418 739 (62680
( u. 2523Gem.

- - = = 1769 | 50879 | 8713/59592 749 162919
; H 11 - 2578Gem .

'

- - = = 1770/51281 8882/60163 742 ( 63516
1. 2611Gem . |

- - = 1771 | 51166 | 8807159973 703 [ 9334. 2635Gem

SE
22 )

Im
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Städte beyde 5 Sum
vom und GM Militair, | ma

Lande Fle >en men be| jäberh.
] tragen | |

Perf , Perſ . Perſ , ! Perſonen , | Perſ .
Im Jahr 1772151413 | 8540| 59953 | BA 16338

u , 2635Gem,
7 > . 1773 | 51034 ) 85131/59547 | 732 62914

| ' n. 2635Gem . '
= . = = 1774 | 51419 ) 8602/60021 7188163543

| u. 2784Gem,
TI 1IZZSISESI8 | 8635/6045 31 59 % 43498

j ( uU, 2449Gem ,
„ mun 47 . 615/06057 8618160275 535! 53140

| u. 2330Gem,|
- - = - 1777 | 52036 | 8758160794 ! : 74 163366

| . u. 2498 Gem.
=" , <== „17578/522261 8908/61134 : 04 64369|

u. 2644Gem, |
-.... ==. 177915 . 2495 | 901 | /615. 06| 504 164971

|
;

u. 2861Gein,
ws wu 9 1780/53300 9114624141 cI1 ( 65665

| ! u . 2661Gem, '
- - > = 178153563 ) 8933 . 62496 567 165764

|
Ww. 2661Gem . ,

Sem ne NLS 8 2154126 9162/63288 | ) 166548
; | | u. 2661Gem . |

m mm ALT 831547 03) 9172163275 " 5387166824
| | | ju. 2362Gem . |

= mm 4178454783 ) 9135/63918) 6097 166887
| |

|
u , 2362Gem ,

= > 1785155268 ) 910964327 ) 780 ( 68419
11. 3262Gem ,

GENER
BENS 1955,38 | 9199 | 64737 | 778 | 68777 "

| | j 1. 3262Gem ,
- - = 117871562119 ) 9284/65403 789 69454

] | u , 3262Gem, |
= >53 43788 . 57275| - 9461| 66736| 795 [99703| | ju. 3262Gem ,

Um. nun nach obigen Angaben die Zahl der lebensg

den “ Einwohner des Fürſtenthums Lüneburg vom Jahre

1727 . Ohngefähr zu beſtimmen , bringe ich für die

Stadt
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Stadt Lüneburg 103200 Menſchen in Anſchlag , weiche

damals nicht unwahrſcheinlich vorhanden geweſen ſind FD.

Die nicht mit beſchriebenen ſäugenden Kinder werden

ebenfalls ganz füglich zu 8000 angenommen werden dürs

fen . „ Denn rechnet man auf 26 lebende Menſchen ein

ſäugendes Kind , ſo kommen ſchon über 6000 herous .

Bey der Gewohnheit des gemeinen Mannes , vorzüglich

auf dem Lande , die Kinder länger als ein Jahr zu ſäus

gen , iſt aber noch ein Theil der Geburten des Jahrs

1726 . ſo wie alle die von 1727 - wahrſcheinlich zu den

Säugenden gezählt worden . Ueberdem hat man auch

wohl damals , die geſchehene Entwöhnung nicht mit der

9owiſſenhafteſten Genauigkeit gemeldet , und wird in

zweifelhaften Fällen ſchwerlich . immer die ſchärfſie Unters

ſuchung angeſtellt ſeyn . Der , Hang zu Defrauden iſt : ſo

alt , wie die Erfindung der Abgaben . Wenn nun endlich

noch für die eximirten Freyen **) 2600 Perſonen den obi -

gen Zahlen hinzugefügt werden 3 ſo kann man die ganze

Sunme der Einwohner des Förſtenthums mit Ausſchlieſ

T5 ſung

*) Bey einer Nachzählung , welche 1755 . geſchehe " ,

ſollen noc < 10000 Menſchen vorgefunden ſeyn . S .

Hannsver . Magzaz . von 1779 , im 14ten Stü , die

Note zu Seite 215 ,

**) : Die Verordnung wegen der Salzſteuer nach

Kopfzahl , vom 1zten Sept . 1726 . entledigte dieſer

Abgabe , die ohne Dienſt lebende von Adel - und

andere freye Landſaſſen nebſt ihren Familien und

Bedienten , den Clerum , Stifter , Klöſter und Ho /

ſpitäler . Hingegen trugen von dem Militair die

Oberofficiere mit dazu bey , und iſt nach deren ' Ab "

zug obiger Anſchlag gemacht .



ſung des Militairs *) in gedachtem Jahke auf 181000

ohne Gefahr eines ſehr beträchtlichen Irrthums ſchäßen .

Zu den Ueberſchlägen der Volk8smenge nach den

Tobacksgelds - Regiſtern , habe ich eine gleiche Zahl von

weiblihen und männlichen Geſchlechte in dem Alter über

14 Jahr angenommen . Es wird zwar bey der Confirs

mation gewöhnlich eine Mehrheit von Knaben angetrofs

fen . Wenig aber bedeutet dieſe an ſich **) , und wahr »

ſcheinlich iſt es , daß jene Inegalität ſich in der Folge

auf die entgzegengeſesßte Seite neiget , da der Hollandss

gang , die Sciffahrt , fremde Krieges ! und andere

Dienſte , gewiß weit mehr Manns : als Frauensperſonen

aus dem Fürſtenthum auf gewiſſe Zeiten , wenn nicht

auf immer entfernen ,

So wenig es nothwendig ſeyn wird , dieſer Vorauss

ſezung wegen noch etwas anzuführen , ſo erforderlich iſt

es , von der Berechnungsmethode no < Kenntniß zu

geben , welche hier angewendet worden , um die Zahl

der Kinder unter 14 Jahren herauszubringen, . I » bes

;
diene

*) Das einquartinte Militair iſt nicht nur hier , ſons

dern , auch - bey den übrigen folgenden Berec <hnun -

gen weggelaſſen worden , Theils gehört ſolches nicht

zu den eigentlich anſäßigen beſtändigen Einwohnern

des Fürſtenthums , theils aber fehlen von 12 Jahren
die Angaben der Gemeinen , und konnte alſo keine

hierauf Bezug hahende fortgehende Vergleichung

angeſtellt werden .

* * ) In dem Zeitlauf von 1778 bis 1785 . betrug die

Durchſchnittsſumme dieſes Ueberſchuſſes 2 Procent ,
vder ganz genau auf 1000 = = 21 . S . Klockens

brings Aufſäte verſchiedenen Iunhalts 1x D, 5te
Tabelle Seite 31 .
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diene mich zu ſolcher Abſicht eines Grundſaßes aus des

Hru . &Slorencourt Juriſtiſch - politiſchen Rechen »

Funſt . Hierin wird S . 276 . Tab . 1V. . angenommen ,

daß ſich unter einer Zahl von 294294 Menſchen , 86906

befinden , welche das 14te Jahr noch nicht vollbracht

haben . Darnac < h würden dann gegen 1000 Menſchen ,

die das 14te Jahr zurücgelegt, / 41935 Kinder unter und

Lis zum 14ten Jahre zu rechnen ſeyn - Mit dieſem

Verhältniſſe ſtimmt nun auch das ſehr treffend überein ,

was durch die Zählung von 1727 . herausgebracht wor »

den . Es ergab nemlich ſolHe das Daſeyn von 118704

Einwohnern , welche das 14te Jahr zurügelegt hatten ,

und wenn man zu den Gezählten , die noch nicht ſo weit

erwachſen waren , die präſumtiven fäugenden Kinder

mit 3000 hinzure <hnet , ſo kommen von ſolchen , die unter

14 Jahren in den Claſſen der gezählten Stände gelebt

haben , 49764 Perſonen zuſammen . Nach dem ange »

führten Grundſatze aber , wären gegen obige das 14te

Jahr vollbrachte Menſchenzahl zu rechnen , 49740 „Pers

ſonen unter 14 Jahren , und haben dieſe beyden . Sum «

men Gleichheit genug dazu , um die Anwendbarkeit des

obigen Grundſatzes auf das Fürſtenthum Lüneburg ,

für unvedenklich halten zu dürfen .

Der vorerwehnten Berechnungsart , ſind nun

folgende Reſultate angemeſſen . Im Jahr 1751 . als

bey dem Anfange der Beſchreibung der über 14 Jahr

alten Mannsperſonen , enthielt das Fürſienthum Lüne-

burg , ohngefähr 194000 Menſchen ; im' Jahr . 1764 .

Wo die Provinz den nach dem Kriege , durch Rückkehr

des entlaſſenen Militairs und Einwanderungen erhalte

nen



288 GP

nen Zuwachs gewonnen hatte , 165000 , und im Jahr

1788 . als am Schluſſe dieſer Rechnung , 189000 *) .

Miet dieſen allgemeinen Reſultaten , bieten ſich noch

mannigfaltige ſpecielle Betrachtungen über den ſchr

verſchiedenen Bevölkerungszuſtand der berechneten Jahre

dar , die , je näher man ſie dem heutigen Tage bringt ,

deſto angenehmere Folgen offenbaren , deſto beſſere ws
Wareingen für die Zukunft entde >en .

“
Sn dem Zeitlaufe von 1727 bis 1751 . ſcheint das

platte Land des Fürſtenthums mit einer blühenden Aufs

nahme geſegnet geweſen : zu ſeyn . In erſibenannten

Jahren zählte man daſelbſt 103460 Menſchen über 14

Jahre , und 1751 . waren , wenn män eben ſo viel vom

weiblichen als männlichen Geſchlechte rechnet , 115876

vorhanden . Seitdem aber ergeben die Toba >Xsgeldss

Regiſter , welche 1751 . anfangen , eine fortwährende

Abnahme der Volksmenge . Gewiß genug . iſt es zwar

wohl , daß nicht alle aus jenen Jahren verzeichneten

Zahlen , als Maaßſtab einer reellen Volksverminderung

anzuſehen ſind . Denn wie bey Fortſeßung des Tobackss

geldes , leicht mehr Unterſchleife , als in den erſten beys

den Terminen vorgefallen ſeyn mögen , ſo haben auch

vermuthlich die Soldatenwerbungen von 1756 . in der

Rubrik der TobaEsgeldes ; Contribuyenten des Jahrs eine

Aendes

*) E8 ſind hier nur runde Zahlen mit Weglaſſung
derer angeführt worden , die nicht bis an Tauſend

"
„reichen , genauer wären ſonſt in Anſchlag zu bringen ?

auf das Jahr 1751 . 193986 ,
- - - - > 1764 . 165204
= = = 1788 + 189402

<
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Aenderung bewürket . Daß aber das ganze aufgeführte

minus , nur allein burch genannte 2 Urſachen veranltaſſet

ſeyn ſollte , kömmt mir doc<ß immer ſehr unwahrſcheinlich

vor , weil bey dieſem würklichen Abgange auch der fehs

lende Zuwachs mit in Anſchlag zu bringen iſt , der bey

dem Genuſſe des Friedens , und ſonſtigen allgemeinem

Wohlſtande, dem Laufe der Natur nah zu erwarten

geweſen wäre , Vergeblich würde es indeſſen ſeyn , ohne

Einſicht der Mortalitärsliſten der damaligen und , vor ?!

hergegangenen Zeiten , den Aufſc<luß , WR Wahrneh»
mung enträthſeln zu wollen .

Obige Regiſter zeigen nachſtehendes Verhältniß von

den Manysperſonen
über 14 Jahren .

|

' Total

Es war Gewinn . Verluſt, Gew . Verl .

. ( auf dem Lande SERS OGL ) LIE L
2752 :

fin den Städten - -
245)

„ + 30

, Cauf dem Lande = 163 5N 2 ,
1793

m
den Srädten - - 14

752

auf dem Lande waer 209). 124
10

( in den Städten * > =

8
373 .

1755 . ( auf dem Lande . lt ESO) NT LLE ge
et » ( in . den Städten 39 FT

. 077,

x7 < . ; ( auf dem Lande - 0,00) 1 . 4920
75%

( in den Städten 2 E35 )
37

4221

. Nahe ſchien fons um ſolche Zeit das Fürſtenthum

einer Erholung von dieſem Verluſte zu ſeyn , wenn man

ihn völlig oder nur zum Theil mit Recht ſo nennen könnte ,

wie unten vorkommende Bemerkungen von 1759 und

1760, vermuthen laſſen « Allein der drückende jährige

; Krijeg- vernichtete die dazu vorhanden geweſene Hofnung .

- Ein beträchtlicher Theil der ſtreitbaren Mannſchaft fand

es in
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in dem edlen Kampfe fürs Vaterland , gegen übermächs

tige Feinde ſeinen frühen Tod 3; andere die nicht mit dem

Leben errungene Siege bezahlten , mußten unter ents

kräftende Waffen lange abweſend ſeyn , und ſelbſt von

denen , die. Zuſchauer der traurigen Auftritte des Krieges

blieben , brachten viele die Schrec >en feindlicher Heere ,

und ihre mit umherziehenden anſtekenden Krankheiten ,

unzeitig ins Grab . Wehmuth erregende Summen ſind

es , die an der Zahl des männlichen OFEN wäh :

rend jener Periode abgingen :
Tot

Gewinn , Verluſt . Gew . Ehe
H EE as 90; ==" " i47 ' 20

EEE NUM SE Een NEN ENN

wN ERLE EM YEN jr 114 =

Eig 4 E05 FEHLEN

766 . (aufden EI 219 aug

2 Cin den Städ Ts 2 - 1954

461 16244
abgezogen 461

bleibt Verluſt 15783

Den Abgang des - weiblichen Geſchlechts aus jenen

Zeiten , getraue ich mich nicht zu ſhägen , aber die Kirs

< enbücher von 1757 und 1758 . werden es bezeugen ,

daß ſelbſt dieſer nicht unbeträchtlich geweſen . - Nichtet

man indeſſen auch nur blos ſein Augenmerk auf die

ſchwindenden Zahlen bey dem erwachſenen männlichen

GSeſchlechte , die faſt den 4ten Theil der im Jahr 17556 .

vorhans
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vorhanden geweſenen Summe ausmacht ; welche ſchmerz :

hafte Betrachtungen werden dann nicht erregt . Auſſer

dem Gewinne , den das Färſienthum durch jenen Ab -

gang einbüßte , verlor es auch die Vortheile des Segens

vorhergegangener fruchtbarer Zeiten . Wie ergiebig

müſſen nicht dieſe an Geburten , wie wohlthätig für die

Erhaltung des jugendlichen Anwachſes geweſen ſeyn , da

ſelbſt mitten im Kriege , bey fortwährender ſtarken Re - +

Frutirung der Armee , die doch nie ganz nachließ , wenn

gleich auch zwiſhendurch mehr Fremde als Einheimiſche

angeworben ſeyn mögen , 2 Jahre vorkamen , wo die

Zahl der Mannsperſonen über 14 Jahren ſich vermehrte ,

und die Zubuße der beyden lezteren Jahre gegen die vou

1757 und 1758 . nur ſo " wenig betrug . Höchſtwahr -

ſcheinlich würde die Bevöikerung des Fürſtenthums alle

vorherige -Zeiten übertroffen haben , wenn ungeſtöhrter

Friede , dem Genuſſe eines ſolchen Segens Gedeihen ver :

liehen hätte . Doch ſelbſt mit dieſem Gedanken hebe ſich

zugleich ) das Herz zur Bewunderung der weiſen Oeconos

mie der Vorſehung empor , die ſchon in weiter Ferne für

künftige Bedürfniſſe , auch im gegenwärtigen Falle ges

ſorgt zu haben ſcheint .
;

Nach hergeſtellter Ruhe wurden die vortheilhafteſten

Anſtalten getroffen , um den Schaden wieder zu heilen ,

den tas Land durch den Abgang : von ſo vielen tauſend

Männern und Jünglingen in dem beßten Lebengalter

' verloren hatte . Für das Fürſtenthum Lüneburg zeig ,

ten ſich bald davon , wie för alle übrige Provinzen , die

glücklichſten Folgen . Gleich im erſten Jahre des Fries

des nwurden auſſer der einquartirten Miliz , < on 87605
;

Manas
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Mannsperſonen über 14 Jahren mehr gezählt , als

1762 . Den größten Theil derſelben machten wohl die

zurückgekehrten Krieger aus , wovon fich wahrſcheinlich

auch noch einige im folgenden Jahre niederlieſſen , weil

der daſelbſt berechnete Zuwachs das gewöhnliche Maaß

anderer Zeiten anſehnlich überſteigt , Man wird daher

wohl annehmen dürfen , daß gegen 9800 Mannsperſos

nen nach dem Kriege wieder ins Färſtenthum hereinges

zogen ſind *) . Wird aber bey dem Anſchlage hiervon

auc < noch ſo freygebig verfahren , ſo mag doch leicht ein

baarer Verluſt von beynahe 7000 ſtreitbaren Männern

der Provinz am Schluſſe des Krieges zur Laſt gefallen

Feyn , der noch viel beträchtlicher geworden wäre , wenn

nicht ſv mancher Ausländer , von der alliirten und ans

deren Armeen , ſich im Läneburgiſchen beſeb2t hätte .

No < h ehe die Nachkommen vvn den zurückgekehrten

Kriegern und eingewanderten Fremdlingen / in der Zahl

der Mannsperſonen mit auftreten , welche das 14te Jahr

erreicht haben , iſt ſeit dem Frieden her , die jährliche

Zunahme der Volksmenge des Fürſtenthums nur ſelten ,

und in den lezteren zwölf Jahren nie wieder unters

brochen worden ,

Es war an Mannsperſos Total
nen über 14 Jähr Gewinn . Verluſt . Gew . Verl .

1764 . ( auf dem Lande 983 = )
>

m174

(m
den Städten 174 = )

76 . 4

1765 . ( auf dem Lande - - 14 ) . deZP
( in den Städten 92 - - )

7

; 1765 .

*) Rechnet man dieſem noch das einquartirte ' Militair
hinzu , ſo iſt der Anſchlag quf 12000 Mannsperſos
nen zu machen , die älter als 14 Jahr geweſen .
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Es war an erwachſenen j j Total
Mannsperſ . über 14 Jahr . Gewinn . Verluſt . Gew . Verl .

u en IE
1746 , SE NIE
1767 Seal IIM
17283 , GaNEI 03 M A

Jähre , worin während des verzeichneten Zeitlaufs ,

allgemeiner Verluſt an Mannsperſonen der gedachten

Art war , kommen nur 4 vor . Alle übrige trugen zur

Vermehrung derjenigen Menſchenclaſſe das Ihrige bey ,

worauf Macht und Reichthum der Staaten ganz vors

züglich beruhet . In den Städten blieb ſolH <e neunmal ,

auf dem Lande aber nur viermal ohne Zuwachs . Nahe

und entfernte Sterblichkeit kann dieſe Folge bewürken ,

tödtliche . Kinderkrautheiten von 1 bis 74 Jahren eben ſo

gut , als ein ungewöhnliches Sterben von denen , welche

das - 14te Jahr bereits zurügelegt haben . Doh laſſet

ſich auch einige Schlüſſe aus den angeführten Zahlen

ohne Kenntniß der Mortalitätstabellen , mit ziemlichex

Zuverläſſigkeit ziehen .

Dahin rechne ich die Vermuthung , daß nicht nur

vor dem Kriege , wie der Zuwachs : der vierzehnjährigen

Mannsperſonen in den Jahren 1759 , 60 , 66 und 1768 .

zeigt , ſondern auch während des Krieges eine geſegnete

Fruchtbarkeit an geſunden Geburten , zur Ergänzung

des nachherigen Abganges im voraus gewürket , weil die

damit in Verbindung ſtehenden Jahre von 1770 , 74

und 1775 . ſo anſehnliche Vermehrungen der 14jährie

gen

>
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gen Mannsperſonen hervorgebracht haben . Der Ab ,

gang in- den Jahren 1771, . 72 und 1773 . iſt nothwendig

mit von einer auſſerordevtlichen Sterblichkeit der ers
-

wachſenen Menſchen herzuleiten , welche die bekannten

allgemeinen Calamitäten der erſtgenannten beyden Jahre

verurſachet hahen . Inu den Städten , wo auch : aucher

überflüſſige Handwerksgeſelle , wegen ungewöhnlicher

Theurung , damals entlaſſen wurde , ſcheinen die traurlts

" gen Folgen ein Jahr früher als auf dem Lande einge

treten zu ſeyn , wo der ſtärkſte Verluſt erſt 1773 . bes

merkbar wurde .

So ſehr aber jene lange nachempfundene Periode

den ſteigenden Wohlſtand des Fürſtenthums nicht blos

hHemmte , ſondern wieder rüFwärts leitete , ſo geringen

Einfluß hat doh ſolche auf die folgende Bevölkerung ge -

habt , wie der weitere Zuwachs der erwachſenen Manns :

perſonen überhaupt , und vorzüglich auch der von 1785 ,

86 . und 1787 . , wo die Gebohrnen von 1771 , 72 und

1773 . zum erſtenmale in den Tobacksgelds . - Regiſtern
zur Einnahme kamen , überzeugend darthun .

Ohnerachtet der obgedachten vier Verluſtjahre ,
Unter den 25 von 1764 bis 1788 . iſt dennoch ſeitdem

an Mannsperſonen über 14 Jahren , ein reiner Gewinn

von 9683 geblieben . Für die ganze Volkäözahl möchte

äber die Vermehrung , wenn man die vorhin gemachten

Anſchläge des Anfanges und Schluſſes dieſes Zeitraums

zuſammen hält , auf 24293 zu ſchäßen ſeyn , falls nicht

etwa anzunehmen wäre , daß beym Scluſſe des Krieges
mehr erwachſene vom weiblichen als männlichen Ges

ſchlehte vorhanden geweſen , und dieſerhalb noch ein

U 2 Abzug
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Abzug billig ſtatt fände . Ich glause , es läuft der Wahr !

ſcheinlichkeit eben micht entgegen , auf gedachten weiblis

hen Ueberſchuß mit dem Eintritte des Friedens ſo viel

zu rechnen , daß man ſich begnügt , aus dem ganzen

Zeitraume der erwähnten 25 Jahre nur einen Volkss

zuwachs von etva 20000 Menſcien zu vermuthen .

Wenig fehlt nur noch daran , und die Summe

wird völlig wieder ' eing2holt ſeyn , die man im Jahre

1751 . an TobaEsgeldes / Contribuenten auf dem platten

Lat : do zählte . Nicht alſo - verhält es ſic aber mit den

Städten . In dieſen ſind 1738 . an Mannxeperſonen ,

welche das 14te Jahr zurückgelegt haben , 997 weniger

berechnet worden als 1751 . geſ <hehen , woraus folgt ,

daß gegenwärtig die Städte des Färſtenthums über 28005

Einwohner weniger enthalten als 1751 . darin befindlich

waren . Ein weit beträchtlicher Abſtand ergiebt ſich

aber noch zwiſchen der jetzigen und der Population von

1727 . . Man darf nemlich zufolgs der Salzſteuer - Be-
ſchreibung von leztgenannfem Jahre annehmen , daß

amals über 30000 Menſchen in den . Städten und

SteFen des Fürſienthums gelebt haben . Ihre gegens

wärtige . Anzahl aber iſt nur ungefähr auf 26000 zu

ſchäßzen . Erklärbar möchte leicht dieſer Unterſchied ſeyn ,

Bon den „vielen Urſachen , welche zum . Verfalle der

Städte des Fürſtenthums beygetragen haben , will ich

nur einige wvenigo anführen , wobey Verringerung ihres

Nohrungsſiandes zum Grunde liegt . - Allgemein „ war

vor 50 bis 60 Jahren der Brauereyerwerb noh ſehr

viel einträglicher als er gegenwärtig iſt , und gewährte

deni ſtädtiſchen Bewohnern ein wichtiges Einkommen .

Auch
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Auch hat ſeitdem die Niederlaſſung der Handwerker auf
dem platten Lände zugenommen . Bey dem Nahrangss

abgange , den ſämmtliche Städte hievon empfiaden , ſind

einzelnen nöch verſchiedene beſondere Circulationemittel

entgangen . Die vormals ſo blühenden reichen Patricien ?!

Familien in Lüneburg , ſind theils ausgeſtorven , theils

mit ihrem Vermögen weggezogen . Die Saline hat

zwar nichts au ihrer alten Ergiebigkeit , aber ſehr am ,

Abſaße und dem Ertrage ihre3 Werths verloren . Sd

ſteht auch zu Lüneburg die Friesweberey nicht mehr

in ihrem ehemaligen Floy . Verſchiedene Ueberbleibſel

des vormaligen Hofſtaats in Zelie ſind theils ganz eins

gezogen , theils nach Hännover verlegt . Von den alten

anſehnlichen Tuchmanufakturen in Btirgtorf , iſt faſt

Leine Spur mehr vorganden , und ſo ſind an mehreren

anderen Orten eigenthümliche Nahrungszweige vertro >s

net . Mit der Verminderung ,des Erwerbes ſtiegen zus

gleich die bürgerlichen Laſten , und . noch drücfender als

deren Zuwachs , iſt bey dem erhöheten Preiſen der meis

Len Lebensmittel , die veränderte Lebensart , die leicht
*

jährlich ein - Viertheil Aufwand mehr erfordert , als eine

Familie im Anfange des Jahrhunderts zu ihren Ausgas

ben nösthiz hatte . Es wird daher weit weniger als ehes

dem erſpart , und ſo verurſachet denn jeder kleiner Un ?

Fall nur gar zu bald , gänzliche Haushaltszerrüttung .

Ohne etwas mehr als dieſe nur oberflächlich erz

wehnten Umſtände zu berühren , ſcheint es mir eher

merfwürdig zu ſeyn , daß die Zahl der ſrädtiſchen Ein ?

wohner nicht ſtäyker abgenommen , als ich deren gezeigte

Verminderung. unnatürlich finden können . ' Denn ſo

U 3 wenig
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wenig es auch, bedeutet , daß ſeit den lekteren . 25 Jah :

ren von 1764 bis 1788 . die Zahl der 14jährigen Mannss

perſonen - ſich um die kleine Summe von 674 - vermehrt

hat , wornach ihr ganzer Populationszuwachs nur etwas

über 1900 Menſchen anzuſchlagen ſeyn möchte , ſo übertrift

doch dieſer Erfolg das gewöhnliche Reſultat der obigen

und ähnlicher mitwürkenden Umſtände , und man darf

deſto zuverläßiger hoffen , daß bey fortwährender Crmun -

terung der ſtädtiſchen Gewerbe , die Population in den

Seädten anhaltend ſteigen werde . Ss werli <h möchte

aber jemals das Verhältniß der Einwohner der Städte

gegen die Landbewohner , demjenigen Maaße gleichzuma !

< en ſeyn , welches man in andern Ländern wahrnimmt ,

es ' ſteht anjetßt wie x zu 7,
;

Nach . Abzug deſſen , was von der lekßteren fünf und

zwanzigjährigen Volksvermehrung für die Städte in Ans

ſchlag gebracht worden , würde nur der Zuwachs des

platten Landes ; ein geringes über 18000 Menſchen be »

tragen . Sehr wichtig und ſchäßenswerth iſt zwar dieſer

Zuwachs , Allein im Ganzen genommen , zeigt er doch

nur eine langſame Bevölkerungs » Progreſſion an . Die

200co Menſchen , welche is als übecſchieſſenden Gewinn

der vorgedachten fünf und zwanzig Jahre annehme ,

machen 3X Theile von der wahrſcheinlichen Bevölke

rung des Jährs 1764 . avs . Hinfolglich würden über

200 Jahre zur Verdoppelung der Volksmenge erforder

lich ſeyn, " wein die Bevölkerung in der jeßigen Gleiſe

fortginge . Ein Zeitraum , der, ſich höchſt naHtheilig

von den Erfahrungen anderer Staaten unterſcheidet .

Süßmilch berechnet , daß in den preußiſchen Landen ,

in
;

(

9m
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in Schweden , Sinnland und England , die Ver :

'
doppelung , wenn weder Krieg no < auſſerordentliche

N

Epidemien ſolche ſtöhren , binnen 80 , 90 bis 100 Jah

ren erreicht werden könne . *)
;

Zweifelhaft bleibt es noc < zwar , ob die hierbey

zum Grunde gelegten Liſten mit derjenigen Genauigkeit

abgefaſſet ſind , . welche dergleichen Ueberſchläge erfor »

dern . * ) Allein des wahrſcheinlichen Rechnungösfehs

lers ohnerachtet , weicht dom immer der Volkszuwachs
des Fürſtenthums Lüneburg , von den faſt allgemein

geltenden Regeln , einer guten Bevölkerung ab . Hier »

an muß . entweder ein ungewöhnliches Mißverhältniß

des Ueberſchuſſes der gebohrnen gegen die geſtorbenen ,

oder auch Auswanderung Schuld ſeyn . Ein ſolches

Mißverhältniß könnte entweder durch Disproportion der

Ehen gegen die Lebenden , oder durch ſchwache eheliche

Fruchtbarkeit , oder durch übermäßige Sterblichkeit ver ?

anlaſſet werden .

Das Verhältniß der Ehen zu den Einwohnern

ſcheint nicht widernatürlich zu ſeyn , wenn ich von fünfjäh «

rigen authentiſchen Neſultaten , auf längere Zeiten

ſchlieſſen darf . Es ſind nemlich nach einer Durchſchnittss

Summe von 1774 bis 1779 . jährlich im Fürſtenthum

Lüneburg 13888 Ehen vollzogen worden . Die dama

lige

*) Göttliche Ordnung 1r Th . 88 Cap . 5. 153 und 154 ,

* ) Herr Rlocenbring vermuthet , daß die Süßmilch -
-.

ſchen Angaben des Ueberſchuſſes der gebohrnen , we -

gen unterbliebenen Abzuges der Todtgebohrnen um

4 Procent zu hoch berechnet wären . S , Aufſjäße.
vermiſchten Innhalts , 1r Band S . 40 .

- 4
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lige Bevölkerung iſt aber mit Einſchluß des Miſlitairs

ohngefehr auf 178000 Menſchen zu ſchäßen , und hiers

nach käme alſo auf 94 Einwohner jährlich eine Ehe ,
Wäre dieſes Verhältniß immer vnveräadert geblieben ,

ſo hätte man die gerechteſte Urſache , domit zufrieden zu

ſeyn . Es gohört mit zu den vortheilhafteſten , von de -

nen , die Süßmilch anfährt , und könure bey demſel ;
ben wol nicht Mangel an Ehen der Grund davon ſeyn ,
daß die Bevölkerung , des Fürſienthums ſo langſame

Fortſchritte gemacht hat .

Was ſchwache Fruchtbarkeit odex unnatürliches Ster -

ben hiezu beygetragen haben , läßt ſich wenigſtens nicht in

genauer Stuffenfolge ohne Einſicht der Mortalitäts -Tas
bellen beurtheilen , die mit gänzlich fehlen , Daß indeſſen

die erſte Hälfte der neueſten 24 Jahre bey weitem nicht ſo

vortheilhaft für die Bevölkerung des Fürſtenthums gewes

ſen , als die letßtere Halbſchied , dies ergeben auch ſchon die

Tobacs - Gelds » Regiſter . Zufolge denſelben betrug der Zus

wachs der Mannsperſonen ' über 14 Jahre von 1765 bis

1775 . incl . nur 2065 . Hingegen belief . ſich ſolcher von

1777 bis 1788 . incl . auf 6461 , und brachte folglich in ei

ner gleichen Anzahl von Jahren , mehr als dreymal
ſo viel .

Einer vorzüglichen ehelichen Fruchtbarkeit , dürfte ſich
wol das Fürſtenthum Lüneburg nac < 20jährigen Beob :

achtungen eben nicht rühmen , > wenigſtens nicht in Ver -

gleichung anderer hieſigen Landesprovinzen . - Nur ein ges

ringes über 33 Kinder giebt jede Ehe . Ergiebiger ſind
die Ehen im Calenbergiſchen , Grubenbagenſchen ,
Brem : und Verdenſchen , auch Hoygiſchen , und

bleibt
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Gleibt das Läneburgiſche Product noch unter der Durchs

ſchnittsſumime der ehelichen Fruchtbarkeit des ganzen Lan ?

des ſtehen , da dieſes in dem Zeitraume von 1786 bis 1785 «

auf tauſend Ehen , 3770 Kinder gegeben hat . * )

Demohngeachtet müßte es jedoch mit der vermehrten

Bevölkerung ſchon ſehr viel weiter gekommen ſeyn , wenn

immerfort der Ueberſc <huß an Bebohrnen gegen Geſtorbene

ſtatt gefunden haben ſollte , der in den 8 Jahren von 1778

bis 1785 . beobachtet worden . - Er hat 23,75 Procent ges

bracht . **) Auſſer dem Herzogthum Bremen iſt indeſſen

auch dieſer Ueberſchuß der geringſte von allen , welche vorbe -

nannte Propinzen , während des gedachten Zeitraums ge-
liefert haben . Sollte es aber nichts deſtowoniger zweifel ?

Haft bleiben , ob " ein ſo ſtarker Ueberſchuß auf ſämtliche 25

Jahre zu rechnen ſeyn möchte, " welches ich deſto lieber ans

nehme , weil ſonſt faſt eben ſo viel Einwohner verſchwuns

den ſeyn würden , als das Fürſtenthum Zuwachs gehabt ,

ſo wird man doch immer eine nicht unbedeutende Auss

wanderung vermuthen müſſen , um den Grund davon anf ;

zulöſen , daß der Gewinn der Volksvermehrung kein gröſs

ſeres Maaß erreicht hat .

Entfernung einer beträchtlichen Anzahl von Einges

bohrnen , wo nicht in fremde Länder , doch in andere Pros

vinzen , ſcheint auch nach der jekigen Lage der Umſtände

bey wachſender Bevölkerung ganz unvermeidlich zu ſeyn .

Wie die Einwohner ſich vermehren , ſo nehmen zwar ' <

nothwendig Beſchäftigungen , and durch dieſe Erwerbs -

' mits

*) Rloc >kenbring a. a, . - S : 35 .

**) Rloctenbring a, a O. S , 35 .
5
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mittel zu , aber bey weitem nicht ſo , daß jeder über die
vorherige Zahl Lebender , hierin gleich einen hinreichenden

Unterhaltsfond finden könnte . Es müſſen daher ' mit je

der Volksvermehrung neue Beſchäftigungen und Nah

rungswege eröfnet werden , oder es wird in Verhältniß des

Zuwachſes , immer ein Theil der gewonnenen Einwohner

auswärts ſeinen Erwerb ſuchen . So lange nun die ſtäd «

tiſchen Gewerbe nicht durch gebeſſerte Aufnahme - mehr

Hände als bisher erfordern , ſo lange die Gelegenheiten , ſich

mit Land : Eigenthum anſäßig zu machen , ſo ſelten bleiben ,

und ſo lange die Erweiterung des Ackerbaues nicht durch

Aufhebung der Gemeinheiten in beſſeren Schwung ge

bracht wird , “ſo lange iſts gar nicht zu verhüten , daß im -

mer fremde Provinzen und Länder von der ſteigenden Bes

völkerung des Fürſtenthums , ein beträchtliches an ſichiziehen .

Die benachbarten großen Städte Hamburg , Altona ,

Bremen , Braunſchweig und Hannover erleichtern

es einem jedem , der - bey dem Gefühle gejunder Kräfte und

Arbeitstriebe / vergeblich einheimiſche Beſchäftigung ſucht ,

ſie auswärts zu finden .

Ein Beharrungsſtand , ir . der Bevölkerung , ohne alle

weitere Fortſchritte , wird zwar bey den milden , gemeinen

Menſchenrechten und einer billigen Freyheit ſo ſehr förder ,

lichen Regierungs ! Grundſäßen , die ſchon ſo lange hier

keiner Indiz nats . Conceſſion bedurften , ' in Friedenszeiten

nicht leicht eintreten . Aber ohne jene Hülfsmittel kann

nie der jeßige Mißſtand zwiſchen dem Flächeninnhalte der

Provinz und der Zahl der Bewohner beträchtlich vermin

dert werden . Die ewigen Geſeke der Natur ſind zu weiſe ,

als daß ſie. veränderlich ſeyn ſollten . Der Magen ſpührt

koine

v
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feine Sättigung davon , wenn das Auge ſich än ſchönen

Proſpecten bis zur Ueberladung vergnügt . Der unbes

deckte Leib empfindet nicht den geringſten Grad Wärme

davon , wenn er im Winter die auserleſenſten Frühlings

blumen im herrlichſten Flor um ſich hergeſtellt ſiehet , Jes

des Bedürfniß fordert ſeine eigene Befriedigung . Das

animaliſche Bedürfniß des Menſchen läßt ſich nicht mit

geiſtiger Nahrung ſtillen , Werden die Beſchäftigungen
j

die Erwerbungsmittel , bey ſteigender Bevölkerung nicht in

einem ſchicklichen Ebenmaaße vervielfältiget , ſo iſt es ums

ſonſt , - den , der vergeblich Beſikungen oder Arbeit verlangt ,

durch die Vorſtellung : ans Vaterland zu feſſeln , daß er nir “

gend ſo frey leben , nirgend die Rechte der Menſchheit ſo

ungebeugt genieſſen könne . :

Wäre dieſer Gedanke hinreichend , jeden Bevölke

rungs . Seegen im Lande zu erhalten ; ſo müßte die Summe

der Einwohner zu dem Flächeninnhalre ein weit vortheil -

hafteres Verhältnis haben , als gegenwärtig ſtatt findet.
Zählt man nemlich alle Einwohner des Fürſienthums

zuſammen , ſo kommt etwa die Summe von 209009 Mens

ſchen heraus , *) Zufolge geſchehener Vermeſſung aber

ents

%) Di ? Einwohner ohne Militair von 1788 . ſind ge

ſchäßet worden zu 189003
Fär das Militair und deſſen EE :

rechne ich ohngefähr ; 7000
Die Einwohner der Inſel Wilhelmsburg

welche bislang nicht zum Tobacksgelde cons

tribuiren , möchten anzuſchlagen jeyn , auf 2000

Die unter dem Amte Haarburg ſtehenden

Einwohner zu Kirchwerder in den Vierlan :

den auf ; : ; 250

193259
Wird
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enthält die Provinz 1115887 Catenbergiſche OQuadratmeilen ,
welche 178 * geographiſche Quadratmeilen betragen . Aufjede
Quadratmeile der leßteren Art ſind alſo nur 1122 Menſchen
zu rechnen . Und wie ſehr viel geringer würde dieſe ſchwache
Bovötkerung für den größern Theil des Fürſtenthums auss
fallen , wenn man diejenigen Diſtricte abſonderte , wo mit
der beſien Cnltur , der äuſſerſte Grad der Bevölkerung ſchon
erreicht iſt .

Nun denke man ſich aber, daß nach aufgehobener Ge -

meitheit , der jekige Ertrag der ſchon bebaueten Länderey,
vielleicht um ein Drittheil erhöhet werden könnte , daß viels

keicht durch den Anbau , des noch wüſte liegenden , zur Bes

arbeitung tanglichen Erdreichs , die Zahl der jetigen Höfe
um ein Drittheil zu vermehren möglich wäre , daß ihr ver ;

Fäufliches Eigenthum jedem fleißigen , ſparſamen Hauswir ;
the die Hofnung gäbe , mehr als einen Sohn anſäßiz zu
machen . dan denke ſich , wie ( sdann ſchon von ſelbſt
auch die ſtädtiſchen Gewerbe durch wachſende Circulation

weit mehr Lebhaftigkeit erhalten würden , und deſto leichter
mit geringer Nachhüife emporgehoben werden könnten ,

- Welche Verringerung der öffentlichen Laſten für alle Eins

woh :

Wird hierbey in Erwegung gezogen , daß , um den
Anſchlag von 1788 . durch eine runde Summe zu bes
ſtimmen , 400 Menſchen weniger angeſeket ſind , als
das berechnete Reſultat ergab , und nimmt man als ».
dann noc < Rückſicht auf den Zuwachs der 14jährigen
Mannsperſonen des Jahrs 1789 . wie auch auf die
verſchwiegenen Coyntribuenten , +ſo möchte wol unbes
denflich , die gegenwärtige ganze Voikszahl des Für «
ſtenthums' Lüneburg zu 200000 und darüber anzu
nehmen ſeyn .

242
"ai
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wohner des ganzen Landes hierbey ausführbar wäre ; man

denke ſich dieſes alles , „ und freylich wird demohnerachtet

keiner , der gründliche Local : Kenntniſſe hat , von den Phau ?

taſien erhißt werden , womit jo mancher philoſophiſche

. Träumer , auf ſchönen Stahlfedern gewiegt , von müthigen

Hengſten über unſeve traurigen Haiden ſchnell hinwegges

zogen , aeqyptiſche Fruchtbarkeit herzuzaubern ſich getrauet .

Aber evident erweisbar iſt es , daß nach jenen Vorausſez -

zungen , neue fünf und zwanzig Friedensjahre ,' ſehr viel

vortheilhaftere Bevölkerungs ; Reſultate ergeben würden ,

als meine jeßige Unterſuchung darlegen konnte .

Keine der übrigen . Provinzen des Churfürſtenthums
iſt einer völlig gleichen Erweiterung ihrer inneren Wohlhas

benheit fähig ; nie war der Baurenſtand ſo vorbereitet zu

Cultur/Verbeſſerungen , , nie in ſolcher Ausdehnung für

ſie geneigt , als gegenwärtig , nachdem mehrere Beyſpiele

in verſchiedenen Gegenden den großen Nußen derſelben ans

ſchaulich gemacht ' haben 3 nie war die Nothwendigkeit ih »
rer Beförderung . dringender als anjeßt , da mit jedem

Jahre die Volksmenge ſich vermehrt . Sollte dann nicht

endlich ) einmal , die ſchönſte und wohlthätigſte aller Friedens »

blumen , zum Aufbruche gebracht werden können ? Sollte

Aufhebung dev Gemeinheiten , ſo weit ſie möglich iſt ,

dieſe erſte unentbehrliche Grundlage aller Erweiterung des

Wohlſtandes der Provinz , nur immer Hofnungsknoſpe
bleiben ? Die völlige Reife ihrer Früchte kömmt zwar ,

ſo unausbſeiblich ſie auch iſt , allemal erſt folgenden Bes

ſchlechtern zu gute . Aber durc > nichts kann ſich das jeßige
ſtärkere Rechte auf Dankbarkeit der Nachkommen erwers

ben . IOhnmöglich trügt dieſe Rechnung , wenn auch jede

ider

aas05
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der übrigen hier angeführten Zahlen eines , Zuſatzes oder

Abzuges fähig ſeyn ſollte .

A, L . Jacobi

Wr lhuctt "amAMA.
" >5-

VL

Die landſchaftliche Verfaſſung des Für-
ſtenthums Calenberg .

Vom Hexrn Licentcommiſſaix von Zugo .

Sortſezung .

Von den heutigen Landtägen im Fürſtenthum
Calenberg und deren Verfaſſung .

S ' lange noch die Ausübung derjenigen Landesangele -

genheiten , die heutigen Tages unter der Benens

nung von Höoheits : und Regierungsſachen begriffen wers

den , als eine Folge der von den Kayſern , den Herzogen
und Grafen übergebenen Gerichtsbarkeit angeſehen ward ,

wuſte man von keinen eigentlich ſogenannten Landtagen ,
ſondern es wurden die Landegangelegenheiten , ſo fern es

der Einwilligung der froyen Unterthanen dazu bedurfte ,

anfänglich von den millis regils , in denen hiezu angeküns -
digten placitis oder mallis , die in concione populi
coram principibus et nobilibus gehalten wurden ents

ſchieden

|
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ſchieden *) - Nachdem aber dieſe kayſerliche Miſſion in

Abgang gerieth : . die Herzoge , Grafen und Biſchöfe , zu

Landesherrn ſich empor geſchwungen , und hiernächſt auch

zum erblichen Beſilz der ohern Gerichtsbarkeit , durch den

Beyſtand . der Unterthanen , gelanget waren , ſo wurden

«die eigentlichen Hoheits - uud Regierungsſachen von den

Reichshändeln abgeſondert , indem zur Verwaltung der

lezteren die obern Landgerichte angeordnet wurven . Ders

gleichen oberes Gerichte war im Lande Oberwald worin

' Söttingen belegen , auf dem Leineberge bey Göt ;
tingen , und im Lande zwiſchen Deiſter und Leine

|
; auf

*) Zu damaliger Zeit , konnte zwar jeder freye Deut-
ſcher avf den Landesconventen erſcheinen , und durch +

Abgebung ſeines Voti Antheil an den zu nehmenden
Entſchlieſſungen nehmen . - Daher ſagt Kayſer Carl

der Kahle iin Edicto Piſten : Lex - contenſu po -

puli fit , et conſenſu Regis . Und in dem Capi -
tulari 3. A. 803 . Cap. XIX . iſt verordnet : Ut po -

pulus interrogetur de capitulis quae in lege
Hoviter additae ſunt . Ft poſtquam omnes

conſenſerint ſübſctiptiones et manufirmationes

ſuas - in ipſis capitulis faciat . Allein der guten .

Ordnung wegen ward von Carl dem Broßen L. Il .

Capitulari 28. . verordnet daß jedweder Graf nebſt

3 oder 4 Scabinis zu denen vom miſſio regio aus ?

geſchriebenen Dietinen ſich. anfinden ſollte . Dieſe
Scabini waren die Repräſentanten ſämtmntlicher - in

dem Comitatu befindlichen ſtimmbaren Echten , wie -

ſie denn auch von dieſen hiezu gewählet wurden ,

Dieſe vortrefliche Anordnung war aber nicht von lans

ger Dauer , indem es den Biſchöfen und Grafen

gelung an die Stelle des Miſſi zu treten . Hiedurch
ward der erſtere Grund zu den heutigen Landtägen

geleget , ' Moſers Osnabr . Geſch . xr Theil 4x Abſchn .

6. 11 . 12 . j
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auf dem Baumgarten zu Lauenrode vor Hanno -

ver *) . Weil aber die Rechte und Freyheiten der Unter :

thanen ohnverändert blieben 3 mithin diejenigen Landess

angelegenheiten , wozu es dex Einwilligung der frey : n

Stände von Alters her bedurfte von dem Landesherrn

mit ihnen fernerhin im Rath genommen werden

mußten , ſo wurden hiezu ' eigene Convente angeorde

net , denen man die Bonennung von Landtagen ers

theilte . Auf ſelbigen ward auf eben die Weiſe verfahren ,

als in denen vorherigen placitis gebräuchlich war . Der

. cadesherr ſührte das praelidium , deſſen Advocatus und

nächſidem der Canzler brachte die gemeinen Angelegenheit |

ten zur Propoſition , worüber die anweſenden Stände ſich
|

berathſchlageten . Wenn ein gemeinſamer Entſchluß gefaſs

ſet: war , ward ſelbiger dem Landesherrn kund gemiachet ,
|

und wenn dieſer die Einwilligung dazu ertheiſte , ſo ward
'

über den von Hertn und Ständen gemeinſam genommenett

Entſchluß ein Landtagesabſchied errichtet , der von dem

ganzen Lande als eine geſeßlice Anordnung anerkannt

werden mußte **) .

In

*) Von dem Heren V. Canzl . Struben iſt in der

XXUſten Abhandlung ſeiner Nebenſtundetw bewieſen

worden , daß die Landeshoheit aus der Gerichtsbarz
keit entſtanden iſt , die denen Fürſten und Grafen ,

; |
bevor ſie dieſelbe erblich an ſich brachten , als kayſer :
lichen Beamwten zu verwalten , anvertrauet war .

Fx ) Bekanntlich wurden vormals die Landtage ſowohl
als die Gerichte unter freyem Himmel abgehalten ,
dieſes war auch im Braunſchweig : Lüneburgie

ſchen
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In vorigen Zeiten ward es von den ' Ständen dies

ſes Landes als eine Nothwendigkeit angeſehen , dergleis
< en Latidtages - Abſchied über jedweden Landtagesſchluß
abzufaſſen . Seit dem Jahr 1686 . ſind ſie aber völlig
in Abgang gerathen , und an deren Statt auf die Lands

ſchaftlichen Deſideria Landesfürſtliche Reſolutiones ers

theilet worden , die aber eben ſowol als die Landtagess
Abſchiede vim legis haben , dieweil ſie auf gleiche Weiſe
wie jene unter Herrn und Ständen paciſciret werden . *)

Einen Landtag auszuſchreiben , kommt nicht den

Landſtänden , ſondern dem Landesherrn zu 3 ohne deſſen

Einwilligung mag er nicht getzalten werden . Es ſind

auch

ſchen im Gebrauch . So lange die Herzoge von
Braunſchw . Lüneburg in dem Beſitz des groſs
ſen Stifts Hildesheim waren , pflegten die Calens
bergiſchen Landſtände in oder bey dem Lahe ; oder
Brayenholze , nahe - vor Elze , im Felde fich zu
verſammlen, , wenn mit ihnen zu berathſchlagen
var . Der lektere dahin ausgeſchriebene Landtag
iſt auf den 22ſten Jul . 1605 . abgehalten worden .
Bevor das Land " Oberwald oder Göttingen mit
dem Calenbergiſchen combinitt - ward , wurden von
den Hetzogen “ die "Göttingiſchen Landſtände nach
Steina unter der großen Linde zuſammenberufen ,
wenn mit ihnen zu berathſchlagen war .

*) Eigentlich kamen die Landtags - Abſchiede ſchon mit.
" dem Jahre 1551 . in Abgang , denn der Landtagss
Abſchied vom Jahre 1635 . betrift einen ganz auſs
ſerordentlichen Vorfall , nemlich die Einführung des
Licents „anſtatt der ordinairen Contribution , und
es war damals ſchon gebräuchlich , '

daß auf die Des
ſideria der Stände , anſtatt der vorhin errichteten
Landtags : Abſchiede Reſolutions ertheilet wurden .

Annal , 5r Jahrg , 28 St . ) X

y
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auc die Stände nicht berechtiget , ' die Zeit , wenn ſölc <hes

geſchehen ſoll , zu beſtimmen . Unterläßt der Landesherr

deſſen Ausſchreibung aus unerheblichen Urſachen ; ſo

müß die Landſchaft ihn darum erſuchen , und iſt ihre

Bitts ohne Wirkung , ſo hat ſie ihre Beſchwerde beym" . 4

Ober: Richter darüber einzubringen . * ) Solche Beſchwer »

den haben die untet - dem Schuß des Durchlauchtigen

Braunſchweig - Läneburgiſchen Hauſes befindliche Lands

ſtände » zu führen , niemals Urſache gehabt , denn die '

häufig - vorhandenen Landtages - Abſchiede beweiſen , wie

ſorgfältig dieſe Herren jederzeit geweſen und auch noh

jekt find , das rathſame - tachten und die Einwilligung

ihrer getreuen Landſtände zu ſolchen Landes - Angelegens -

heiten zu fordern , wobey es zufolge der einmal beſtätigs

ten Landesverfaſſung ihrer Zuziehung bedurfte . * * )

Vors

x ) Herrn V. € . Struben Abhandlung von Londſtän »

den im aten Theile der Nebenſtünden S . 558

bis 568 -

xX) . Die . den Landſtänden des Fürſtenthums Calenberg

in den. Landtags - Abſchieden vorbehaltene “Freyheit,
in zugelaſſenen die Landſchaft - coveernirenden Fäls

4en , „ ohne Argwohn - verbotener Conſpiration ' zus

ſammen zu. kommen , handelt die zu Ende . djeſer
Abhandlung beygebrachte Anmerkung ab . . »Dieſe

werden Landſchaftliche Couvente genannt , und von |

den Ständen angeſtellt , wenn die Nothdurft erfor ? N

dert , wegen gemzginſchaftlicher Angelegenheiten ſich

zu beräthſchlagen . Sie ſind alſo voz den Landtagen

wohl zu unterſcheiden . „ Vön deſen ſagt Schilter in

Commentar . ad Jus feudale aleimann . Cx 18 %

S 4- quilibet Princeps aut Dominus , aut Comes ,

qui de territorio feudali ab Imperatore Der vexil -
; um
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Vormals ) wurden. gedruc>te Citations . zum Landtage, die

der Landesherr gemeiniglich ſelbſt zu unterſchreiben pflegte ,
anale und . jede Mitglieder der Landſchaft ausgefertiget .
Wenn “ die Stände auf dieſe geſchehene Ladung erſchies .
nen , wurden ihnen , von . dem Fürſtlichen :

Canzler und.
zwar oftmals in Gegenwart des Herzoges die Propoſts
tions eröfnet , und gemeiniglich in. wenigen Tagen der,

Landtag mittelſt ; Abfaſſung . . des Landtages» Abſchiedes bes

ſchloſſen : *) ' Wären die Propoſitions . von ſolcher Bes
; ſchafs

Ium eft inyeſtitus habet jus et judicium provinz :
ciale .

j v
y

Und Strüv : in Synt . IT. publ . . ' C: 36 . S. 86:
Comparitio in Comitis provincialibus , ſiuperiori -
tatis . territorialis - poſſeſlionem indicat . ſubjectio -
nemque plene probät . confr. Fritſch de Convent .
Provinc . . ' 4. S. 4. Klock in Relat . Camer . - 723
1 . 203 . Fäbarius de jure Landfaſliatus in Thus

„ring . S. 135 % 6
F) Vielmals iſt die Frage aufgeworfen : woher es

rühre , daß die Landtages Unterhandlungen ; vors
mals weit zeitiger ihre Endſchaft erreichet hätten ,
wie zu jetziger Zeit ? Wiewol es nicht meine Sache
iſt , dieſe Fräge ausführlich zu beantworten ; ſo
kayn ich jedoch zu bemerken nicht unterlaſſen , daß
die veränderte Art . der Unrterhandlung , unter - Herrn
und Stände vorzüglich hiezu beygetragen hat .

.. . . Denn es ergeben die bis zum Jahr 165x. . vers
handelren Comitial - Acta : daß nach exsfneren Lands
tags Propoſizonen , die Stände , nachdem ſie wes
gen eines gemeinfamen Enrſchlüſſes üboreingekoms
men wären , um eine " Audienz nachſichfen , in der
ſie dem Canzler ihre Erklärürng ſchriftlich einhän
digten . Dieſer trat ſodann mit den ' anmwerenden .
Sränden ' in mündliche Unrerhandlung ! , und dieſe

X zx Eoys
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ſchäffenheit , daß " ſie einer weitern Unterhandlung mit

dem Herzoge oder ſeinen dazu verordneten Räthen be ?

dürften , ſo wurden von den Anweſenden aus allen dreyen »

Siänden Deputirte ernaunt , denen man Vollmacht ers

theilte , die Unterhandlungen zum gedeylichen Schluß zu

bringen , und ſodann den Landtages - Abſchied Nahmens :

der ' gemeinen Landſchaft zu vollziehen .

Es iſt nicht zu bezweifeln , daß die drey Curien der

Mrölatur , der Ritterſchaft und der Städte eben ſo lange

beſtanden ſind, als durch die Vereinigung dieſer dvey

Stände eine gemeine Landſchaft entſtanden iſt . Es

wurden aber zufolge der urſprünglichen Verfaſſyng in

den Curien nur die jeden Stand beſonders angehende

Angelegenheiten in Ueberlegung gezogen . Ueber die ge ?

meine Landesangelegenheiten ward demeinſam von als

len drey Ständen berathſchlaget , und die Concluſa nach

der Mehrheit der abgegebenen Stimmen abgefaſſet .

Weil die Ritterſchaft hiedurch ein Uebergewicht wegen
;

ih -

Conferenzen wurden ſo lange fortgeſezet , bis man

völlig miteinander einverfianden war . Alsdann

ward der Landtags - Abſchied ausgefertigt .

Woil aus ſothanen Actis zu erſehen iſt , daß auf

die Landſchafilichen Anträge , gemeiniglich in der

Seßion des folgenden Tages , die Landesfürſtliche

E klärung vom Canzler eingebracht ward ; ſo iſt es

beayeiflich , warum ſelbſt auch die wichtigſten Uns

terhandlungen vielmals in gar kürzer Zeit zum

Schluß . gebracht wurden . „Nachdem man aber von

dieſer Weiſe gänzlich abgewichen , und zur ſchriftlis

<>en Untochandlung geſchritten iſt , ſo iſt es nicht

möglich , die Unterhandlungen jekt , ſo hald wie vors

mals , zur Endſchaft zu bringen ,
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ährer überlegenen Anzahl gegen beyde übrige Curien ers
langte 3 ſo wurden auch die mehrſten Deputirte aus ihs
ren Mitreln ervannt , wenn es deren zur weitern Forts

ſeßung der Landtages : Unterhandlungen bedurfte . Vors

beſchriebene Berfaſſüng war vormals ſowol im Calenbers

giſhen als Braunſchweigiſchen im Gebrauch , und . in

Anſehung der Braunſchweigiſhen Landſchaft iſt ſie noc<h
bis jekt deybehalten .

Von den vielen , vorhandenen . Beweiſen , woraus

ſich ergiebt , daß, yormals die Concluſa der Calenbergis
ſchen Landſchaft per pluralitatem yotorum virilium

„errichtet wurden , will ich nur das von dem Schagß- Cols
legio hergenommene anführen , daß daſſelbe in frühern
Zeiten errichtet ward, als der landſchaftliche Ausſchuß , wels

hes von mir ſattiam bewieſen worden . Weil nun ſowol
im großen als engern Ausſchuß , durch die Vota zweyerx

Curien , die dritte . überſtimmet wird , im Shag :
Collogio aber nicht durch die Vota der Curien, ſondern
per pluralitatem votorum virilium die Concluſa bes

ſtimmt werden 3 ſo iſt es gewiß , daß zur Zeit des errich:
teten Schaß - Collegii , man bey Behandiung gemeiner
Landes - Angelegenheiten , von Curiatis noch nichts wußte .
Ob aber die jetzige Art zu beſchlieſſen , eben zu der Zeit

äaufgekommen iſt , als dem immerwährenden Ausſchuß

Vollmacht ertheilet ward , denen Landtagshandlungen
beſtändig beyzuwohnen , und allgemein verbindliche Ents

ſchlieſſungen faſſen zu können , muß ich in Ermangelung
Hiniänglicher Nachrichten dahin geſtellet ſeyn laſſen .

Im Calenborgiſchen hat alſo dieſe , von Alters her
beſtandene , Verfaſſung eine beträchtliche Veränderung ers

Xx ' 3 fis
„-



hen, zum offenbaren Beweiſe , daß die Ritterſchaft

um die Landtagshandlungen vormals ſich weniger beküms

mert habe , indem ſelbige gewältig dabey verlohren hat,
daß jekt die Concluſa über gemoine Ländes - Angelegens

heiten per vota curiata zum Stände gebracht werden ,

änſtatt ſie vorhin per pluralitatem Votorum virilium

errichtet wurden. Sekt werden von Königl . Regierung

allein nyr an die Mitglieder des ' größen Ausſchuſſes Ca »

ſenbergiſcher Landſchaft Convocatoria zu Empfahung der

LandtagsPropoſitionen "abgelaſſen , worin ihnen aufges

geben wird , in beregtem Termino ſich auf Königlicher

Geheimten Canzley zu Anhörung des Vortrages anzus

finden, ſolchen darauf mit ihren Mitſtänden in gehöris

ge. Ueberlegung und Rückſprache zu nehmen , und dem »

nächſt darüber eine ſolche Erklärung einzubringen , als

der Beſchaffenheit der Sachen und dem Beſten des Lans

des gemäß ſey. Dieſe Verſammlung ſämtlicher Mitglies

der des großen Ausſchuſſes auf Königlicher Regierung,
wird der Propoſſtions-Tag genannt z derjenige Geheime»
Rath , dem das landſchaftliche Departement anvertrauet

iſt , eröfnet den Terminum mittelſt einer kurzen Anrede ,

welche von dem Ländſyndico , Nahmens des verſammles
ten großen Aueſchuſſes , beantwortet wird , nachdem von

dem Secretario Expeditionis die Propoſitions ſind

verleſen worden,
) ) |

8
30 der auf beregtem Propoſitionstag folgenden L7/es

ſammlung des großen Ausſchuſſes , werden die auf dem

fünftigen Landtage zur ' Berathſchlagung komrienden

Angelegenheiten vorbereitet, und der zur Ersöfnung

des gemeinen Landtages auszuſchreibende Terminus ver !
; 8 . abs

Dauäbe

MEG.

da

KEEN
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“ abredet , deſſen Kundmachung geſchiehet von dem“ engern

Ausſchuß oder Schaßcollegio , inittelſt eines offenen an ;
ſämmtliche Stände gerichteten Circularſchreibens , wels

< es durch eigene Boten in ſämmtlichen dreyen lands

ſchaftlichen Quartieren , namentlich dem Hannoverſchen ,
GSöttingiſh <en und Hamelnſchew , worunter die Laue

nauiſchen Stände mit begriffen ſind , von dem Schaß; :
einnehmer jedweden Quartiers zum Umlauf gebracht,
und jedem Mitgliede der Landſchaft beſonders präſentirer

wird , der Bore Hat zu beſorgen , daß die geſchehene

Präſentatlon von jedwedem landſchaftlichen Mitgliede

mittelſt Namens Unterſchrift und beygeſeßten Dato bes

ſcheiniget werde . Dieſe Beſcheinigung äſt nothwendig ,
und verpflichtet diejenigen, die auf die erlaſſene Citation

zu Landtage nicht erſchienen ſind , dasjenige was von

den Anweſenden beſchloſſen wird , für " allgemein verbinds

lich zu erkennen . Weil auch zufolge der jetigen Vers

faſſung im Färſtenthum Calenberz nicht die rittermäßige
Geburt , ſondern der Beſik eines in der Rittermatricul

befindlichen Sutes , die Defugniß auf Landtägen zu ex,

ſcheinen , beyleget , ſo werden die Circularia gewöhnlich

auf den Gütern präſentiei und die Signatur des Vers

walters oder Aufſehers wird zur Beſcheinigung für hin »

länglich geachtet .

Zufolge einer vom König Georg 1. unterm 12t2n

Novomber 1739 . auf geſchehene Vorſtellung der Lands

und Schaßräthe auch übriger Deputirten . der Calenbers

giſchen Nitterſchaft erlaſſenen Verordnung , ſollen die

von der Prälatur und Städten durch eine jede3mal

X 4 vors
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vorgängig anzuſtellende freye Wahl , jemanden aus ihrem 4

Mittel zu Beſchifung der Landtäge erkieſen , denſeiben
|

mit genugſamer ſchriftlicher “ Vollmacht verſehen , und

dieſer Deputatus , bevor er im landſchaftlichen Collegio |
erſcheinet , gehalten ſeyn , ſothane Vollmacht dem Lands

ſyndico einzuliefern . Wenn . dieſer etwas dabey zu ers

innern findet , ſoll er ſolches gleich bey der erſieren lands

ſchaftlichen Zuſammenkunft in pleno vortragen und die

Land ? und Schakräthe diejenigen Deputir : e , die mit

gar keiner , oder keiner genugſamen Vollmacht ' erſchienen

ſind , ſchlechterdings abzuweiſen , und nur mit denen

Übrigen in eigener Perſon oder per legitime deputatos

erſcheinenden Ständen , die Deliberations anzutreten

befugt ſeyn . Und weil es mit dieſer Verordnung die

Meynung hat , allen Gelegenheiten zu der Principalen

Vernein ! und Entkennung desjenigen , ' was von ihren

Deputatis abgehandelt iſt , vorzukommen ; ſo ergehet an

alle diejenigen Stände , welche ihre Abgeſchite mit ges k

höriger Vollmacht nicht verſehen würden , die Erinnerung

und Bedrohung , daß ſie ihres Voti bey

Diät! verluſtig gehen , und vor dasmal nicht damit geh % |

ret werden ſollten . Uebrigens vermeldet die Verord ? |

nung , daß ſämmtliche Land » und Schakräthe , auch

Übrige zu denen landſchaftlichen Handlungen verordtete

Deputirte der calenbergiſchen Ritterſchaft , ohne dergleis

<oe1 Vollmacht , “ denen landſchaftlichen Seſſionen beyzus

wohnen authoriſirt ſeyn ſollten , wie denn auch dieſelben ER )

nicht allein als Beſiker landtagsfähiger Güter in der

ritterſhaftlihen Curie vollgültige Vota abzugeben bes

rechtis

us
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rechtiget , ſondern auch im Deputationscollezio vermöge
*. der auf fie gefallenen Wahl , zufolge des in ihrer Curie

verabredeten Schluſſes , zu Abfaſſung des gemeinen

landſchaftlichen Concluſt zu concurriren befugt ſind .
» Dey Landtag wird von" dem zeitigen Landſyndico

mittelſt einer an die anweſenden Mitglieder der. Lands

ſchaft aus ailen dreyen Ständen gerichteten Anrede er !

Sfnet . Hierauf werden die auf königlicher Regierung

dem aroßen Ausſchuß kundgemachten Landtages

propoſitions nebſt denen ſogenannten Nebenpuncten von

ihm verleſen , Dieſe ſind die aus königlicher Regierung
von denen . verſchiedenen Departements an die Lands

ſchaft geſchehene Anträge , und die in der - Abſicht , die Acta

ſeparat zu halten , in beſonderen Reſcriptis gefaſſet ſind ,

worauf denn auch die übrigen zu einer landſchaftlichen
Entſchließung ausgeſelzte , Puncte , zur . Anzeige gebracht

werden müſſen . | „ Wenn dieſes geſchehen , verlaſſen die

von der Prälatur nebſt deyen Deputirten der großen

und kleinen Städte die Verſammlung und ſodann wers

den von dem älteſien ritterſchaftlihen Landrath die An -

weſende der Ritterſchaft befragt , ob und in wiefern ſie

Über die verleſenen Deliberanda in derritterſchaftlihen
Curie , zu Formirung des ritterſchaftlichen Concluſi, ihre
Vota ſelbſt abgeben , oder zu deſſen Abfaſſung ein

mandatum cum libera ad: protocollum , von fid ſtel ;

len wollen ; dieſe vormals zwar nothwendige , jeßt aber

Überflüſſige. Erklärung , wird von dem Landſyndico 24

protöcollum genommen ,und es ſiehet nach der jekigen

Verfaſſung in dex Willkühr der Anweſenden , ob ſie mits

EF au teiſt
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teiſt ihrer Unterſchriſten , dieſe “ Vollmachten : von ſich

ſtellen wollen . Denn vormals und zwar . ſo lange als

kein verbindliches ! landſchaftliches Concluſum “ errichtet

werden konnte , „wenn. niht wenigſtens die Hälfte der

Stände mittelſt Abgobung ihrer Votorum dazu concurs

rixte , -ward es in denen vom Landesherrn abgelaſſenen

Citationen ausdrücklich befohlen , entweder ia Perſon

zu Landtage zu erſcheinen , und den Schluß deſſelben

abzuwarten , ' oder wenn man durch Gottes Gewalt

daran behindert werde , an jemand der Anweſenden

Vollmacht einzuſenden , oder vor der Abreiſe ſelbige zus

rü zu laſſen . Nachdem aber denen zum großen Auts

ſchuß verordneten Landräthen und Deputirten die Bes

fuzniß beygeleget iſt , allgemein verbindliche Entſchlieſs

ſangen faſſen zu können , wenn gleich niemand - von

ihren Mitſtänden auf die geſchehene Ladung er < einen

und kei: ,e Vollmachten ihnen ertheilet würden , ſobald

- nur zu erweiſen iſt , daß die Citations zum Landtage

allen und jeden Mitgliedern gehörig inſinuirt ſind : ſo

bedarf es dieſer Vollmachten nicht weiter , und ſind alſo

dieſelben jekt nur als ein überfiüſſiges Formale aus

zuſehen ,
ei

Die jetzige Befugnis des landſchaftlichen großen
Ausſchuſſee, über. gemeine Landesangelegenheiten allge -

mein verbindliche Entſchließungen faſſen zu können ,

wenn die. zu Landtage berufenen Stände nicht erſchei -

nen , entſpringet aus dem alten Rechte der Stände , daß

über ſothane Angelegenheiten kein gültiger Entſchluß

gefaſt
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gefaſſet werden konnte , wenn nicht wenigſtens die Hälfte

derſelben , durc < Abgebung ihrer Stimmen dazu concur :

rirten . : Nicht nur von dieſem Rechte , ſondern auch

von dem zar häufigen Zurückbleiben der Stände auf

die an ſis erlaſſene Citation und . der daraus erwachſenen

Nothwendigkeit - daß von denen Herzogen ſogleich ein

“ anderweitiger Landtag . ausgeſchrieben werden mußtt ,

zöugen die annoch in Menge vorhandenen , zu Ende des

z6ten . Secyli : von Herzog Heinrich Julius ausgelaſſenen

"Convocatoria . Wie denn unter andern die von beſagtem

Herzoge . unterm 23ſten May 1609 abgelaſſenen Convo »

catoria vermelden ;
550

Ob wir Uns wohl verſehen gehabt , es ſollten auf -

näherem vor wenig Tagen in Unſer Stadt Gan »

dersheim gehaltenen Landkage die dahin beſchries

- benen Landſtände , nicht allein in großer und völlis

ger Anzahl erſchienen , ſondern ,auch die damals

Anweſende , von Prälaten , Ritterſchaft und Städ »

ten Calenbergiſchen Theils ſo lange beyeinander

geblieben ſeyn , daß ſie. des Endes ſolcher Zuſams

menkunft abgewartet ; ſo habea Wir aber über

Zuverſicht befunden , daß gar viele ungehorſamlich

außen geblieben , und von den Erſchienenen , wo

nicht der halbe doch der dritte Theil vor Ablauf

deſſelben davon gezogen , daß alſo darauf " nichrs
Scließliches gehandelt werden können . Alldieweil

dadurch verurſachet , daß Wir nothwendig einen

andern Landtag ausſchreiben müſſen 2.
j

Wein“



Weil hieraus eine Unthätigkeit in " Behandſang

und Beſorgung gemeiner Landesangelegenheiten erwuchs :

fo war “ man bemühet , dieſem Unweſen durch ein „ Lans

desgeſeß abzuhelfen , und in dieſer Abſicht ward in dew

Gandersheimiſchen Landtagsabſchiede von 160x , vers

ordnet :

Leßlich , demnach ' ſich mehrmals befunden , daß auf

gemeinen Landtägen die Landſtände in großer Ans

zahl außen bleiben , auch die Erſcheinende guten

Theils nach beſchehener Propoſition vor geendigter
- Berathſchlagung und erfolgten Beſchluß davon ges

zogen , als iſt dieſer Punct : . dahin . verabſchiedet

worden , daß alle und jede Landſtände von Präta -

toy , denen von der Ritterſchaft , auch großen und

kleinen Städten , jededmal auf des gnädigen Lans

desfücſten Ausſchreiben ſich gehorſamlich einſtellen ,

vder , da ſie durch Gottes Gewalt oder erhebiiche

befindliche Ehehaft verhindert werden , mit unter - -

ſchriebener und verſiegelter Vollmacht , desgleiGen ,

wann ſie vor Erörterung jedes Landtages davon

ziehen müſſen , an ihre Statt einen Andern im

Fürſtenthum geſeſſenen ſubſtituiren oder in Verbleis

bung deſſen auf Sutachten der Landſchaft eines

andern gewärtig ſeyn ſollen .

Es wäre zu vermuthen geweſen , daß die Land !

fiände dieſer , theils zum gemeinen Beſten , theils aber

„ auch zu ihrer Bequemlichkeit ihnen verſtatteten Alter !

native , gar gern ſich würden bedienet haben . Weil abS -

Mn denen nachhetigen von den Herzogen Heinrich Jus
lins
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fins und Friedrim Ulrich erlaſſenen Citationen : za

Landtägen , derſelben richt erwehnet , dagegen ihnen bey

angedroherer unausbleiblicher Strafe fernerhin befohlen

wird , in Perſon auf dem ausgeſchriebenen Landtage ſich

anzufinden ' ; und denen Berathſchlagungen bis zum. gez

nommenen Entſchluß beyzuwohnen : . überdem auch in

dem Ausichreiben Herzog Heinrich Julius vom 15ten

Septemb . 16x0 , zur Urſache , warum man auf dem kurz

vorherigen Landtage nicht zum Sc <luß gekommen , mit2

hin einen abermaligen Landtag na < Gronau ausgzus

ſc <reiben unumgänglich nöthig fünde , angeführet wird :

„ Weit die von der Ritterſchaft etwas ſc <wac< beyſame

„ men geweſen 3. ſo iſt es gewiß , " daß dieſe durc < den

Landtage8abſchied verordnete Alternative , dero Zeit noch

nicht habe Statt gefunden , wiewohl die Urſache nicht

davon anzugeben iſt .

Es iſt leicht zu erachten , wie gar ſchr das gemeine

Beſte darunter gelitten habe , daß. oftmalen die Lands

täge fruchtlos von Statten gingen , und es war noths

wendig , auf eine Einrichtung bedacht zu ſeyn , wodurch

dieſem Uebel ohne Verlekung des freyen Stimmrechts '
'

der Stände abgeholfen würde . Die Beſtellung ) gewiſſer

Landtages - Deputirten aus allen dreyen Ständen , deſſen

Glieder verpflichtet würden , anf die erlaſſenen landes ?

herrlichen Citations zu erſcheinen ; die Landtages /: Pro -

poſitions anzunehmen ; demnächſt mit denen anweſenden

Mitſtänden , oder wenn keine erſcheinen würden , unter

fich darüber in Berathſchlagung zu treten , und ein ge ?

meiaſames Conclucym zu verabreden, welches für die
Ahwes
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Abweſenden , wenn gleich ſie durch ertheilte Vollmachten .

keinen Antheil däran genommen hätten , : eben auh

verbindlich ſeyn ſollte , ſchien das ſicherſte Mittel hiezu

zu ſeyn , und der Erfolg hat bewieſen , daß nachdem
man dem' vorhin ſchon zu Beſorgung eiliger Fälle bes

ſtellten großen Ausſchuß - die Abwartung . der Land

tags - Angelegenheiten , vorherührtermaßen bevellmächtie

get hat , die Landtäge nicht weiter vereitelt ſind.

Weil die Prälatur und Städte vorhin ' ſchon per

deputatos zu Landtägen erſchienen waren , ſo kam es -

bey dieſer neuen Einrichtung nur darauf an , daß denen

ritterſchaftlichen Mandatariis Vollmacht ertheilet ward ,

für das ganze Corpus verbindliche Entſchließungen

faſſen zu können : dieweil aber dem vollgültigen Stimme

rechte aller und jeder einzelner Glieder ohne alle Rücks

ſicht , ob ſie zu Landtage erſcheinen , oder davon zurücks

bleiben würden , nichts hiedurH benommen werden

ſollte 3; ſo ward endlich die in dem Gandersheimiſchen

Landtages - Abſchiede feſtgeſeßte Alternative in Ausübung

gebracht und den einzeln Mitgliedern die Wahl gelaſſen ,

ſelbſt zu Landtage zu erſcheinen : geſchriebene , und bes

fiegelte Vollmacht ad deliverandum et concludendum

an - einen der Anweſenden , und bis zum völligen Scluß

verbleibenden Mitſtand zu ertheiken , oder dasjenige für

verbindlich zu' erkennen , was die Anweſenden beſchließen

würden .

.

... Mit der vorhin gedachten Anfrage des älteſten rlts

terſchaftlichen Landraths , ob die Anweſenden ſe !bſt in der

Curie votiren : oder Vollmachten ! von ſich ſtellen wollen ,

beſchlieſs

----ummommmantnmimmenmemeemn
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beſchlieſſet die erſtere Tages/Seßion , welche der gemeine

Landtäz genannt zu werden pflegt , weil die geſammten

Stände der Peälatar , Ritterſchaft auch großen und

kleinen Städte des ganzen Fürſtenthums in ' Corpore

darauf verſammlet ſitnd. ' Dieſe trennen ſich hier auch

in ſo fern : voneinander , daß jedweder Stand in ſeiner

Curie über . die verle ' enen " Deliberanda beſonders beraths

ſchlaget, / und per majora ' ein auch für die abweſenden

Mitglieder der Curie verbindliches Concluſum verabr21

det . Und ob zwar ſämtliche Carien nah genommenem

Entſch!uß ſich wieder vereinigen / um ein gemeinſames

Coyeluſum zu verabreden , welches man das Votum cy -

riatum zu nennen pfleget ; ſo iſt doch dieſe Verſamm «-

lung darvinn' von der Verſammlung der Stände auf dem

gemeinen Landtage unterſchieden , daß nur die zum großs
ſen Ausſchuß erwählren “ und bevollmächtigten Deputirs

ten darin erſcheien , daher es auch das Deputationss
Collegium aenannt wird . Weil aber der in der Curie

von ſämtlichen Anweſenden per majora genommene

Enrſchinß för ein , in Anſehung ſämtlicher Mitglieder dies

ſer Curie verbindliches , Coreluſum zu ächten iſt , ſv dürs

fen Dopuütati in Deputation ?/ Coll - gio vor ſich , ohns
'

Verwilligung der , den Schluß des Landtages abzuwarten!
entſchloſſene ; Mitglieder ihrer Curie in weſentlichen "

Stücken nicht davon abweichen , denn wofern ſie hiezu

berechtiget " wären , ſo würde das Stimmrecht einzelner

En ut Vollzültigkeit hiedurch verluſtig gehen .
Soll “dieſe Vollzültigloit aufrecht erhalten werden ,

Deputati findes aber gegründete Urſachen , warum das '

gefäßte -Coneluyſum abzuändern ſeyn würde , to ſtad fie

; mit
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mit . den- anweſend gebliebenen , Rückſprache darüber ang

zuſtellen , verbunden . Weil dieſe im Deputations - Colle»
gio zu erſcheinen aber nicht berechtiget ſind : ſo ſind alſo

Deputati verpflichtet , die Propoſition in der Curie abers

mals . zur Umfrage zu bringen , und das Reſultat dieſer «

nochmaligen Berathſchlagung iſt die Richtſchnur , wonach

Deputati : bey Abfaſſung des Curiati im Deputativnss

Collegio ihre Vota abzugeben haben . Wäürde dieſe

abermalige Umfrage von Deputatis in der Curie anges

ſiellet , die zum Landtage anweſend gebliebenen verſäum

ten aber dabey zugegen zu ſeyn , iſo geben ſie dadurch zu |
erkennen , daß ſie den Schluß . des Landtages nicht weiter

abwarten wollen , und weil ſodann die ganzen Curien

repcäſentiren , ſo ſind ſie auch völlig befugt, " das erſtere

Concluſum abzuändern , und ſowol die Anweſenden als |
Abweſenden werden dadurc < verbindlich gema <t . Daß

dieſes nicht . ohne hinreichenden Grund von mir geſagt

it , beweiſen die über dieſen , für die hieſige Nitterſchaft |
ſo wichtigen , Gegenſtand im Jahr 1775 . verhandelten |

|

|
1

Acta - Es wollte nemlich von der Majorität der ritter »

ſchaftlichen Herrn Deputirten dämals behauptet wers

den : weil Landräthe und Deputirte nicht in der ! bloßen

Qualität einzelner Nobilium , ſondern zugleich als ein

für allemahl von den Ständen aus der Ritterſchaft : ers

wählte , und vom Landesherru confirmirte Repräſentans |
|ten der Ritterſchaft die Negotia und Vota aller , zur Zeit 40

abweſenden , gerirten 3 ſo köntten demnachidie Stimmen

einzelner in der Curie erſchienener Mitglieder von ihren

einzelnen Gätern , gegen die Vota cummulativia der Lands ,

räthe und Deputirten uie angehen , no < dieſen gleich ,
:

zähl
y
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„zählbar werden . - Und in Gemäöäßheit dieſes untergelegten

Grundſaßes , vermeinten ſie berechtigt zu ſeyn . 4 vom des .

nen in der Curie , per majora gefaßten Entſchlüſſen , ohne

vorläufig mit denen , den Schluß des Landtages abzu !

warten entſchloſſenen , Mitſtänden in der Curie desfalls

Rückſprache , anzuſtellen , im Deputations - Collegio zurüEs

treten zu können . Weil dieſe Aeußerung auf den gänze

lichen Verluſt des vollgültigen Stimmrechts einzelner

ritterſchaftlichen - Mitglieder abzwe >te , ſo fanden die

beſtellten Mandatarii der Ritterſchaft ſich gedrungen ,

den Beyſtand der hohen Landes s Regierung zu imploris

ren . Und daß dieſelbe die ritterſchaftlichen Behauptuns
gen in der Maaße, , als ſie im vorhergehenden von mir

beſchrieben ſind , fär Verfaſſungsmäßig erkläret habe , ers

giebt ſich ausführlich aus dem , am 3ten May 1775 . an

die ritterſchaftlichen Herrn Deputirte erlaſſenen , Reſcripte ,

und "der an bemeldetem Tage an die ritterſchaftlichen

Mandatarien zugefertigten Reſolution ! Und obwol

vonn der Majorität der Herrn Deputirtett , eine anders

weite Vorſtellung der Regierung übergeben ward , ſo

beharrte jedoch dieſelbe bey denen bereits für Verfaſſungss

mäßig erklärten Grundſäßen , unter dem Zuſate , daß

Hüchdieſelbe : die Ritterſchaft nicht abhalten wolle , zu

Vertheidigung ihrer Gerechtſame gerichtliche oder andere

legale Wege zur Hand zu nehmen . Die ritterſchaftlichen

Mandatarii wandten ſic ) demnach an die Hannoverſche

Suſtik : Canzley , und - von dieſer ward unterm xten

October 1775 . für Recht eskannt :
„ Inzwiſchen werden Kläger und ihre Mandatarii

zbewandten - Umſtänden nach , . bey dem zur Gnüge bes

( Annal . 5x Jahrg , 28 St . ) Y „ " heie
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»- ſheinigten Beſits ihres Stimmrechts pendente lite

„ in der Maaße geſchüßet , daß ihre Stimmen auf Land »

„ tagen und übrigen landſchaftlichen Zuſammenkünften ,
„ mit den Stimmen der Landräthe und Deputirte - viri -

„ im zu zählen , und denen Stimmen der leßtern die

„ Vota abſentium nicht anders beyzuzählen , als wenn

„ ſie von denſelben ein ausdrückliches Mandatum erhals

„ ten , geſtalten denen Beklagten hiemit ernſtlich befoh -

„ len wird , ſich alley Turbationen dawid2r zu enthalten . “

Weil die Beklagten durc < dieſes Erkenntniß gravirt zu

ſeyn vermeinten ; mithin auf ihr Begehr Acta nach

Marburg verſchifet wurden , durc < die von daher eins

gegangene und am 4ten April 1778 . pyblicirte Urthel

“ aber , das am 17ten October 1775 . ' abgegebene Erkeönts

niß - in allen und jeden Stücken beſiätiget ward ; ſo ſind

zwar von . den Beklagten in termino remedia interponirt 3
weil ſis aber den Proceß nicht weiter fottgeſeßt haben ,

ſo iſt demnach ſtillſchweigend von ihnen zu erkennen ges

geben , daß ſie die , von der Ritterſchaft behaupteten und

ſowol von : hoher Landes/Regierung , als von Hannover ?

ſcher Juſtilß - Canzley gebilligten , Grundſaße für Verfaſe

ſungsmäßig zu achten , nicht weiter Bedenken trögen .

Ob nun zwar dieſes zu jetzigen Zeiten eigentlich nur

in Anſehung der ritterſchaftlichen Curie , und ihrer zum

großen Ausſchuß erwählten Landräthe und ' Deputirten

ſtatt finden mögte , weil die Ritterſchaft der einzige Stand

iſt , der anjeßt noch in ſeiner Curi2 erſcheinet , und mit

ſeinen Landräthen und Deputirten ( die aber in der Curie

vor ihren anweſenden Mitſtänden anders kein Vorrecht

haben , als daß ſie ihre Vota zuerſt ad Protocollum ges

ben )

|
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ben ) ein gemeinſames Votum verabredet und beſchlieſſet 3
ſo iſt jedoch dieſes nicht als ein beſonderes ritterſchaftlis

< es Vorrecht zu achten , dieweil alles dieſes auch wegen

depübrigen beyden Stände ſtatt fände , wenn ſie zahl »

reich : genug in ihren Curien per Deputatos erſchienen ,

und gegen ihre zum größen Ausſchvß deputirte Conſtar

tus , die Majora bewirken könnten . Denn ohnerachtet

ſie nicht berechtiget ſind , im Deputations :Collegio zu

erſcheinen , ſo diener jedoch ihr Erſcheinen zu Landtägen
und die von ihnen ausgeſtellte Vollmacht zum Beweiſe ,

daß ſie ein gegründetes Recht haben , an den . Landtags /

“ Handlungen in ihrer Curie Antheil zu nehmen :

Die rritterſchaftliche Curie beſtehet aus 163 Beſizs

zern Landtagsſähiger Güter , deren im Hanndöverſchen

Quartiere 81 , im Götäingiſchen 48 , im Hamelſchen 26 ,

und im Lauenäauiſchen , welches aber eigentlich zum Has

melſchen Quartiere gerechnet wird , 8 belegen ſind , Und

obwol die Prälatur auf dem öffentlichen Landtage “ und

Überhaupt bey jedweden Verſammlungen der drey lands

ſchaftlichen Curien zu Formirung und Ausfertigung des

Voti curiati im Siß und Schreiben den Vorgang vor

der Ritterſchaft hat ; ſo iſt doch die ritterſchaftliche Curie

die erſte iz votiren, - und die Deliberationspuncte wers
'

den nicht eher in das Prälatur : Collegium oder Curie ges

bracht , bis ſolche in der ritterſchaftlichen Seſßon erwos

gen , und dieſe darüber ihre Meynung oder Collegials

Votum abgegeben hat , wie denn auch der älteſte ritter »
ſchaftliche Landrath . auf gemeinem Landtage , und bey

Verſammlung der Curien , das ' erſte Votum führet . Ue

brigens verſtehet es ſich von ſelbſt , daß das CollegialVo /
;

2 tum
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tum der Curie nach denen majoribus votis der Anwe -

ſenden . abgefaſſet wird .

Wiewol der Vermuthung nach , die Frage no <h nicht

entſchieden iſt : Ob die zum votiren in der Curie erſchfes
nenen Beſier von mehreren Landtagsfähigen Gütern

nur ein Voium , oder von jedem beſizenden Gute ein

beſonderes Votum abzugeben berechtiget ſind ; ſo will

es zwar den Anſchein gewinnen , daß lekßteres mit Fug
und Recht gefordert werden könnte , weil nach der heus

tigen , von der urſprünglichen völlig unterſchiedenen , Vers

faſſung , der Beſitz eines , in der Ritter -Matricyl befindli?
<hen , Guts , dem Eigenthümer , ohne einige Rückſicht auf

ſeine Geburt und Stand , das Recht in der ritferſchafts

lichen - Curie zum votiren ertheilet , mithin ſelbiges für

ein , das Matricular : Gut afficirendes Recht zu achten

iſt , welches ohnverändert bleibet , wenn gleich jemand

mehrere Rittergüter zugleich beſizet . Wie denn auch

bey Wahlen und beſonderen , in ritterſchaftlichen Angeles

genheiten angeſtellten , Conventen , nicht nach der Anzahl
der Anweſenden , ſondern na < der Anzahl ihrer Güter ,
die Stimmen abgegeben werden , Es wird dieſe Frage
aber durch die bisherige Obſervanz dahin + entſchieden ,

daß die auf Landtägen zum votiren , in der ritterſchaftlis

den Curie erſchienenen , Mitglieder , wenn gleich ſie - in

" dem Beſil mehrerer Güter ſich befinden , nur eine Stimme

abgeben . Auch iſt davon mit gutem Vorbedacht nicht

abzuweichen , weil vielmal8 auſſer denen “ erwählten Des

putatis , nur wenige oder gar keine “ von der Ritterſchaft
in der Curie zum votiren gegenwärtig ſind : daher denn

die wenzigen , die mit mehrern Gütern anſäßig , die übrige

wies :
'
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wietwol weit ſtärkere Anzahl , der nur wegen eines Max
triculargutes votirenden Deputirten , überſtimmen und

die Concluſa nach ihren Willen 0
tenfen , im Stande

ſeyn würden .

( Die Fortſetzung folgt nf . )
Zie = >

ZUE 4

- Verzeichniß der Studirenden in Göttin -
|

gen ; von Michaelis 1790 .

Von Oſtern bis 440 1790 , waren zu -Göttins
gen , - - - - 844 Student »

Davon ſind bis den roten Novemb . 1790 .

abgegangen - - UNO 7707

geblieben - - - - 639 . - =

und hinzugekommen GEN EI EE :

Es betrug alſo die ganze Zahl der zu beſagter Zeit anwes

ſenden Studenten 818 .

Dieſe beſtand aus 207 Theologen ,

; 417 Juriſten .
108 Medicinern ,

86 Math . Pdyiloſ . Hiſt , und Che
'

Künſte befliſſenen . -

/

Hinfolglich waren gegen die Zahl der Abgegangenen ,

hinzugekommen weniger mehr

Theologen - - 30 - -

Juriſten - -
197

ZugesMD 1 14,1 :

Mediciner <. - 8 ve

Math . Phil . 1c. - - 2 - -

DieTotalſumme hatte , ſich alſo um 26 vermindert .

0165 902
07 4

VIE
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IX . -

Geſchichte des verſeigten Heilbrunnens

bey Sallan im Amte Lüchow .
< ref Kiemnanmnunnnn

PR hat es mit dem , zu Loſe in dem Amte

. ücho0w ebedem befindlich geweſenen Ge:

ſundbrunnen für eine Beſchaffenheit gehabt ?

iſt eine , in den braunſchweigiſchen Anzeigen vom Jahr

no < nicht beantwortete Aufgabe . Da die Aufgabe

ſelbſt zu erkennen giebet , daß man auch no < in neuern

Zeiten , dieſen verſeigten Geſundbrunnen der Aufmerk »

ſamkeit gewürdiget und die Nichtbeantwortung derſelben ,

daß ſeine Geſchichte im Finſtern verborgen lieget ; ſo

hoffe ich, Naturforſchern keinen unangenehmen Dienſt zu

leiſten , wenn ich ihnen die Geſchichte deſſelben aus den

genaueſten Quellen mittheile. Es liegt dieſer verſeigte

Heilbrunnen zwiſchen den Dörfern Mügzingen , Teich »

Loſen , - beyde Amts Dannenberg und Sallan Amts

Lüchow , und . obgleich nicht ſo weit von Teichloſen , als

von Sallan , ſo iſt er doch nach lezterem Dorfe aus der Urs

ſache benenner worden , weil er auf einer nach demſelben

Hingehörigen Heidweide zu Tage gefloſſen . Das eigenk ;

liche Jahr , wann dieſes zuerſt geſchehen , findet ſich eben

ſo wenig irgendwo bemerkt , als auf welche Weiſe es zus

gegangen , daß das auf jener Heide ſich hervorgegebene

Waſſer unter die Heilbrunnen iſt aufgenommen worden .

Nur

1747 . Seite 1465 . ſich findende , ſo viel mir wiſſend ,
'
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Nur aus der Topographie , oder Beſchreibung der Her
zogthümer Braunſchweig und Lüneburg , die die merias
niſchen Erben im Jahre 165x . durch Unterſtüßung der

derozeitigen Landesfürſten , nict allein nach ihrer eiges
nen Verſicherung in der ihrem Werke vorgeſesßten Danks

addreſſe , ſondern auch nach Ausweiſung der Regiſtras
turen *) zuſammengetragen , weiß man ( Seite 143
und 143. ) daß jenes Waſſer ums Jahr 1622 . zu Tage
zu fließen angefangen , in vielen Krankheiten mit Nukßen
gebraucht , und daher als Heilbrunnen , von einer großen
Anzahl kranker und preshafter Perſonen hohen und
niedern Standes , die auf viele Hunderte angegeben
wird , beſucht worden . Nac etlicher Jahre Verlauf ,
hat jedoch dieſer Heilbrunnen ſeine Wirkung verloren ,
oder wohl vielmehr zu quellen aufgehöret , im Jahre

1652 , alſo nach dreißig Jahren ſich aber wieder

hHervorgethan «und „ verſchiedenen Kranken zur vorigen
Geſundheit verholfen . Ob nun gleich. dieſes der Aufz
merkſamkeit des ' derozeitigen Landesfürſten Herzogs
Auguſt - - . mit Recht = - glorwürdigen Andenkens

nicht entgangen , und . Verfügungen nach ſich gezogen ;
ſo ſtehen doh die , welche derozeit verordnet worden , mit

denen , die man jekiger Zeit auf ein ſolches Geſchenk

der Natur zu verwenden pfleget , in gar keiner Verhälts

niß ,

%) Der ſolcherhalben an die Städte , Stifter , Kl &

ſter und Aemter im Lüneburgiſchen am zuſten Jus
lius 1651 . ergangene landesherrliche Befehl findet
ſiß in den Sammlungen alter und neuer theolo »
giſgen Sachen , Jahrgang 1749 . Seite 981 .
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niß , denn alles , was ſich ſolcherwegen findet , iſt dex

Befehl , der durch den Hofmarſchall Sranz Julius

von deim Rneſebeck , dem derozeitigen Amtmann zu

Lüchow in einem Poſtſcript vom 16ten October beregs

ten Jahrs ertheilet worden und wört ? und buchſtäblich

dieſer iſt : „ Vnſer alierſeis gnediger fürſt und her haben

„„gnedich befolen deme heren zu notificiren , daß ehr den

„Seſunttbrunnen bey Sallan ſoll woll in acht nemen

„ vad einſchranken laſſen , vnd daß keine leichfertigkeitt

„ untugentt Ja ſchande vnd laſter muge getrieben werden

„ ond verhütett bleiben ., , , In Gefolg dieſes Befehls

iſt nun wirklich die Quelle dieſes Heilbrunnens mir Bret ?

torn eingefaſſet , alſo auch aufgegraben worden , hat ſich

aber demohngeachtet aar bald zum andernmale ſolcher “

" geſtalt verloren , daß man auch micht das allergerinsſte

vom Waſſer alldort verſpäret Nah einem Verlaufe

von wieder beynal : e dreyßig Jahren hat dieſes

mineraliſche Waſſer mit Pfingſten 1681 . zum dritten ?

male an zween verſchiedenen Orten zu Tage zu fließen

angefangen , und verſichert der derozeitige Rath und

Oberhauptmann der ' dannenbergſchen Aemter , Georg

Wilhelm Reichsfreyherr Shenk von Winterſtedt , in

dem , wegen dieſes Heilbrunnens an die hochfürſtliche

Regierung zu Zelle am 6ten , 2oſten und zoſten Julius

lezterwähnten Jahrs erſtatteten Berichte von ihm dieſes :

Zwiſchen den Heidbergen in einem Thale , allwo

an keinem Orte ſonſt ander Waſſer anzutreffen , befinden

ſich 2 Brunnen . In dem erſten ſind die Ueberreſte etli - -

<her alten eingeſekten Bretter , daß vor dieſem ein Brun ;
nen
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nen alldort geweſen , no < zu ſehen , bey welchem die

rmen Leute liegen , und ihre Gebrechen äuſſerlich was

ſchen , etwa zwanzig Schritte von dieſem liegt der andere

Brunnen , er iſt im Durchſchnitte 2 Fuß breit und x

Fuß tief : weil nun derſelbe von den anweſenden armen

Leuten durch das Schöpfen und Dabeytreten , unrein

und trübe gemacht worden , ſo hat man denſelben etwas

weiter jansgraben , und ein altes abgeſchnittenes

großes Weinfaß darin ſeen laſſen 3 acht kleine Quel

len , eines kleinen Fingers di , gehen ſeitwärts in ſolchen
Brunnen . Das Waſſer in demſelben ſteigt nicht ſo
hoch, daß es übergeht , ſondern bleibt allezeit in ſeinem
Stande und . wann gleich viel daraus geſchöpfet wird,
läuft derſelbe doch dergeſtalt geſchwinde zu , daß man

faſt nicht merken kann , daß daraus geſchöpfet worden .
Dies Waſſer hat einen abſonderlichen Geſchmack , doch
aber feinen ſolchen , wie andere Sauerbrunnen zu haben
pflegen . Bey deſſen Abziehunz auf der Apotheke zu

Dannenberg haben die Aerzte wahrgenommen , daß es

Salpeter und etwas volatiles bey ſich führe und um

deswillen dafür gehalten , daß wann es verführt werde ,

ſeine Wirkung ſo nicht haben könne . Einige beym Bruns

nen ſich befundene Leute , die ſolches Waſſer gekocht ,
haben bemerkt , daß ſodann allerhand Farben darauf

zum Vorſchein gekommen , weil der Brunnen an einen

abgelegenen Orte , von jedem umliegenden Dorfe eine

halbe Stunde entfernt liegt , wo weder Holz , Buſch,
noch ſonſten Scheurung , daß man ſich vor der Sonne ,
oder wenn es regnet , verbergen könne , zu bekommen,
findet ſich, Niemand vom Stande alldorten ein , ſondern

nur

M5.
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nur ganz arme Leute , die , wenn ſie Linderung ſpüren ,

ſich bald wieder weg begeben , vom Brunnen mitnehmen ,

und alſo über 4 Tage daſelbſt nicht verweilen .
“ Die

Vermögen habende aber laſſen häufig und ' zwar täglich

viele Tonnen Waſſer nac ihren Wohnörtern hinholen

und bedienen ſich deſſelben zu Hauſe , iſt alſo der Zus

lauf der Brauchenden zwar ſehr groß , aber wegen Ins
commodität der Bleibung an den Orte , nicht zu ſpecificis

ren . Die Anzahl der vvn Zeit zu Zeit an der Quelle

ſich befundenen Perſonen wird ohngefähr auf 50 ange

geben . Die , die etlihe Jahre das Quartan » auch ans

dere Fieher gehabt , und engbrüſtig geweſen , hat der

Gebrauch dieſes Brunnens für allen andern ihres Ues

bels befrey2t .

Des Maſchvoigts Schulze zu Dannenberg an

den Oberhäuptmann Reichsfreyherin von Schen > ers

ſtatteten "und von dieſem der fürſtl . Regierung eingereichs

ten Krankenberichte , lauten mit deſſen Zuſätzen alſo ?

ber vom 183ten Julius : Der Koch Heinrich Rlepler

aus dem FieFen Gartow , ſo mit einem Auge ganz

blind „auch an einem Fuß lahm , hat den Brunnen bis

in den vierten Tag) gebraucht , kann etwas wieder ſehen ,

ſpüret auch Beſſerung an dem lahmen Fuß . = Des

Junkers Köchin zu Gartow iſt. ihres Fiebers befreyet ,

und ſchon wieder weg . = = Ein Mägdchen aus Sal

lan , "das , wenn - der neue Mond eingetreten , die

ſchwere Noth bekommen , und in ſolchem Unglücke ſechs

Tage weggeleaen , iſt durch den Gebrauch dieſes Brun -

nens wieder geſund worden . = Heine Slißau , aus

der Stadt Lüchow , hat 33 Jahre Schaden an den

" zun Füßen

<
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Füßen gehabt , ſpüret Beſſerung , nachdem er bis in den
dritten Tag ſich des Brunnens bedienet . = = Bartho ;
lomäus Schnee , aus Warenberg in der Altmark ,
hät es in allen Sliedern zehabt , iſt bis in den dritten

Tag bey dem Brunnen geweſen . und ſpüret Beſſerung .
“ = Anjeßt ſind bey die 50 Perſöhen beym Brunnen ,
etliche ſo Deſſerung bekommen , fahren weg , und unters

ſchiedene kommen wieder an . “

Der vom 22ſien Julius : zwey lahme Frauen aus

ÜrTeußliſſein im Amte Bodenteich , ſo g Tage den
Brunnen gebraucht , ſpüren hoh feine Beſſerung . = -

Jochen Schulze aus Lüchow , hat Schaden im Kopf,
Bruſt , Rücken und Füßen , merkt gute Beſſerung , hat
ſich des Brunnens

3 Tage bedienet . = - Zwey Leut »
aus Warenberg , einer ſtumm , der andere taub , ſind

'

4 Tage beym Brunnen geweſen , können aber noch nicht
merken , daß es beſſer wird , wollen doch. aber „den Ges

brauch fortſeßen . = - Johann Vicken Sohn aus H97ar -

lin im Amte Wuſtrow , hat Schaden in den Augen

gehabt , merkt gute Beſſerung , nachdem er 14. Tage den

Brunnen gebraucht . = - Heinrich Voß , aus dem

Flecken Clenz im Amte Lüchow , einem alten 33 Jahre
" ſto >blinden Manne , har ' der Gebrauch des Brunnens

bey Abſtattung dieſes Berichts noh nicht gehoifen , am

29ſten . ' M. hat er aber bereits das , was man eine

Elle weit . von ſeinen Augen gehalten , erkennen , auch

den Wez ſchon wieder ſehen können. = Der Bettels

voigt aus der Stadt Dannenberg , der ſonſt am Sto > e

- gehen müſſen , mit dem iſt es fo weit zur Beſſerung - ges

Qinnal , 5r Jahrg . 23 St, ) 3 diehen ,
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diehen , daß er alleine gehen kann . = > Noch ein Schuhs

kneht . aus Dannenberg , der Schaden an einem Fuß

gehabt , und vorhin dem Balbier in Dannenberg 9

Thaler : ztlohn gegeben , derihn aber nicht heifen können ,

ſpöret gute Beſſerung 3 = = und kömmt ſo eben noch ein '

Wugen mit 2 gebrechlichen Perſonen aus dem Amte

Bodenteich an . ;

Des Obechauptmanns Reichsfreyherrn von

Schenk zweyter Bericht ſchließet damit : meinem ge ?

ringen Ermeſſen nach halte davor , daß wenn man ſies

het , das der Brunnen beſtändig bleibe und alſo vor eine

Gabe Gottes zu halten , man auf das Frühjahr in Zei -

ten ſolche Anſtalt machen müſſe , daß die Leute übers

Jahr beſſer wie in dieſem , dabey ſubſiſtiren könen ,

Nar ein Jahr aber muß es Mutter Natur gefals

len haben , dies Geſchenk den vornemlich mit Augenſchäs

den , Lähmung , Fiebern und der fallenden Sucht behafs

teten Perſonen zu verleihen , da ſich ſo wenig findet , daß

jene , zu der Kranken Bequemlichkeit auf das folgende

Frühjahr in Vorſchlag gebrachte , Anſtalten wirklich vor »

gerichtet worden , als nach dieſer Zeit dieſes Heilbruns

nens irgendwo wieder Erwähnung geſchiehet .

Lüneburg . U: 5,C . 7 .
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Unglücksfälle 1750 ,

Julius .

Am 28ſien verunglückte z1: Appenrode , in der Grafs

ſchaft Hohnſtein , ein 17jähriges Mädchen auf folgende

Art . Bey Abladung eines Heufuders wollte ſie ſich von

einem höhern Boden auf einen niedern herablaſſen ,

und vertrauete ſich dem durch das Aufgabeln angezettel :

ten Haufen an , der faſt ein Sto >werk hoch war ; an

ihm ſchräg aufgelehnt war eine Heugabel , deren Stiel

gerade in eine > e an der Wand reichte ; beym . Herabs

laſſen des Mädchens preſſet ſich der angezettelte Heu -

“ haufen zuſammen , es gleitete alſo auf die Gabel 1oß,

und zwar dergeſtalt , daß . der eine Gabelzinke , einen

Zoll über dem rechten Ohre am Sclafbein durch die

- Kronnath gieng . Beym Ausziehn der Gabel kam Blut

nachgeſchoſſen ; nun hörte es aber auch ſogleich auf zu

bluten , und drey Viertel : Stunden nachher verſchied die

Unglückliche , welche ſeit dem Gabelſtiche kein Bewußt :

ſeyn mehr äuſſerte . |

In der Nacht vem 28ſten auf den 29ſien wurden

einige in der Grafſchaft Hohnſtein gelegene Oerter vonn
einem erſchreflichen Hagelwetter heimgeſucht , Das

Gewitter , eines der fürchterlichſten , deren ſich die ältes

ſten Leute zu erinnern wiſſen , entſtand nach einer auſſer :

ordentlichen Hilze , die einige Tage hindurch gedauret

Z 2 hatte ,
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hatte . Es kam aus Südweſten , und kündigte fich ſchon

Abends nach 10 Uhr durch ein entferntes Blitßen än ,

welches anfangs blos für eine Abkühlung des Wetters

gehalten wurde . Evdlich brach es Nachts um 1 Uhr

mit dem größten Ungeſtüni los . Faſt eine halbe Stunde
-

hindurch blißte es unaufhörlich 3 ſo daß die Luft in einer

beſtändigen Schwebung war . Dieſe anhaltende Bewe ?

gung der Luft war auch wohl die Urſache , daß die Dons

nerſchläge , die immer durch einander rollten , nicht ſehr

ſtark gehört wurden . Deſto ärger aber war das Braus

ſen des in der Luft ſchwebenden Hagels - . ZIu IJlefeld

fizl eine große Menge Scloſſen , die aber doch keinen

Schaden anrichteten . Etwas weniges litt die Flur des

nahe däbey gelegenen Ortes Wiegersdorf . Aber in

der Gegend von Liederſachswerſſen , wo die Einwohs

ner dieſes Ortes ihr Winterfeld hatten , wurde durch den

Hagelſchlag eine völlige Verwüſtung angerichtet , ſo daß

nichts weiter gerettet worden iſt , als das Wenige von

Ro > en , welches in den vorhergehenden Tagen einges

bracht war . Gleiches Unglück betraf auc < die Dörfer

Crinderode , Harzungen und Ofterode , wo auſſer

dem SHhaden , der an den Fenſtern angerichtet iſt , alles

' än den Feldern niedergeſchlagen warde , Merkwürdig
iſt es , daß vor 12 Jahren ein ähnliches Unglück den

nemlihen Strich , jedoch in einer frühern Jahreszeit

und am Tage betroffen hat ,
:

- Auguſt .

Den 23en brannte das Pfayxr - Witwenhaus zu
Dienenhauſen , Amts Winſen , ab .

;

Den
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Den 25ſten giengen. verſchieden ? Perſonen beyder -

ley Geſchlechts nach den Sandgruben des ' Gunſtenber-
ges bey Münden , um Streuſand ' dorther zu holen .
Mit ihnen machte ſich ohne Vorwiſſen der Eltern die

ſechsjährige Tochter eines Handarbeiters auf den Weg ,
Kaum war die Geſellſchaft in dieſer ziemlich weit unter

der Erde fortlaufenden Höhle “ angekommen , . und . hatte
nur erſt wenigen Sand herausgebracht , ſo ſtürzte die

Grube plößlich ein . - Die mehrſten Sandgräber wurden

jedoH ohne merklihen Schaden am Körper ſo vom

Schutt überde >t , daß ſie mit Verluſt ihrer Geräthſchaf :

ten , durch viele Anſtrengung ſich herausarbeiten muß :

„ fen . Jenes Kind aber hatte ſich ohne Kenntniß dex

Gefahr tiefer hinein gewagt , und . fand daſelbs Nin

ſchleuniges Ende . Man gryb es todt heraus . Geni

und Beine waren von dem mit großen Steinen ver ?

mengten Schutte zerdrückt .

September .
Den 2zten , ward ein - geſchiter und fleißiger Kunſ -

arbeiter zu Hannover auf eine ſehr bedaurenswürdige
Art zu dem Entſchluſſe gebracht , ſich in der Leine zu
ertrinken . Eine Frau , die ſeine Wäſche beſorgt , bringt
nicht wieder , was ihr zur . Reinigung anvertrauet war .

Dies verantaſſet verſchiedene perſönliche : Nachfragen in

ihrem - Hauſe . Hier thut zulezt die Wäſcherin das vers

ſtellte Geſtändniß , die Wäſche aus Noth vorſeßet zu

haben ; fügt dabey ſo viele Bitten und Schmeicheleyen
Hinzu , daß der Betrogene ſich von der Erföllung ihrer

Abſichten überraſchen läßt , Am folgenden Tage macht
Z

37/3 der
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der Mann der Wäſcherin , dieſes Vorfalls wegen Fors

derung , und drohet mit gerichtlicher Anzeige, wenn ſolche

nicht befriediget würde . Der Hintergangene , der beſtürzt

die niederträchtigen Zwecke ſeiner Verführer entde >t ,

zahlt gleich auf Abſchlag 5 Louisd ' or , und verſpricht bald

ein mehreres nachzugeben . Allein Empfindlichkeit gegen

Schande , und Verdruß über den erlittenen Betrug , vers

leiten ihn zu dem traurigen Entſchluſſe , ſich des Lebens

zu entledigen .

Den xoten ſtürzte der 11jährige Sohn eines Schu

ſters zu Hannover , der ſich im Schwenkſeile mit

Schaukeln beluſtigte , zur Bodenöfnung heraus , verlezte

Arme und Beine , ward jedoch völlig wiederhergeſtellt .

Den x5ten um Mitternacht , zog ein ſchweres Ge ?

witter , mit ſtarken Schlägen , Sturm und Hazel , von

Weſten aus über Haarburg hinweg . Der niederfals

lende Hagel wog zum Theil 2 Loth , und verurſa < te an

den Fenſtern in der Stadt einen Scaden , der wenig :

ſtens auf 800 Rthlr . gerechnet werden kann .

Den zöten fiel der 4jährige Sohn eines Bräanntke !

weinbrenners zu Hannover in Braunteweinswäſche,
und ſtarb einige - Stunden nachher unter den heftigſten

Schmerzen , ohnerachtet man ihn ſehr ſchnell wieder

herausgezogen hatte .

Den . 24ten waren ein Paar junge Eheleute , im

Ober Ender Moor St . Jürgen , Amts Lilienthal ,

/mit .der Ro > kenſaat ohnfern , ihres Hauſes beſchäftiget ,

und hatten ihr einziges zweyjähriges Söhnlein , welches

ſie ungerne aus den Augen ließen , um und neben ſich,

Als
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Als fie indeſſen eine bey der Arbeit entgandene Unord ?

; Kung zu verbeſſern , alle Aufmerkſamkeit ,anwenden

mußten , ſo vermißten ſie mit Schre > en ihr Kind . Es

war rückwärts in einen ganz engen , aber tiefen Moors -

graben gefallen , und im Schlamme erſti >t . Viele ans

gewandte Mühe , ihm das Leben wieder zu geben ,

blieb fruchtlos .

An eben dem Tage wurden zu Trabuhn , im Ges

tihte Grabau , 6 Wohnhäuſer und 7 Nebengebäude

eingeäſchert . Das Feuer ſoll dadur < entſtanden ſeyn ,

daß eine Frau bey der unerwarteten Zurückkunft ihres

Mannes den eben mit Bohnen angefüällten Koffeebrens

ner , an einem Orte verbergen wollen , wo entzündbare

Sachen lagen .

October .

Den 5ten fiel ein Einwohner des Kirchſpiels

Worpswede im Bremiſchen , der Torf auf der Hamme

nach dem Vegeſack geliefert hatte , auf der Rückfahrt

aus dem Schiffe und ertrank . Man beſorgt , daß tie

, Gewohnheit ſich zu berauſchen , dies Unglü > verurſachet

habe , wodurch eine arme Witwe ihren Mann, und 6

kleine Kinder ihren Vater verloren haben .

' Den 2zö6ſten wurden in dem FleXen Bevenſen 4

Wohnhäuſer und 4 Nebengebäude ein Raub der Flams

men , auſſerdem aber noc < ein Wohnhaus beſchädiget . .

" Verwahrloſung des Lichts beym Flachbreinigen veran -

laſſete dieſe Feuersbrunft ,

34 Novem -
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- " November .

Den aten ; brach zu Lockſtedt ; Amts Clönze , ein

Feuer aus , welches 23 Wohnhäuſer und 50 " Nebenges
- bäude in die Aſche legte . - Der kurze Zeitraum von 2

Stunden , wechſelie ſchnell die Vermögensumſtänd ? 2 ihrer

Eigenthümer und : Bewohner . Das Feuer nahm um

Mittag ſeinen : Anfang , wie das männliche Geſchlecht
mit der Feldarbeit beſhäftiget war . Die Abweſenheit

deſſelben und Mangel an Waſſer , - erleichterten ſeiner

furchtbaren Gewalt ,, jene . traurige Verwüſtung .

In der Nacht vom 26ſten auf dem 27ſien , brannte

ein Haus zu Zurgtorf ab , und eines ward beſchädiget .

Noch iſt aus dieſem Motiathe folgende mitleidss

würdige Begebenheit gemeldet worden .

Der Küſter zu = - - und ſeine Frau , welche beyde
in ihrem Stande ſich durch kluges und anſtändiges Be -

fragen auszeichnen , entſchließen ſich , ihren 3 Kindern ,
davon - das eine 5, das zweyte 3 , und das . dritte 1 Jahr
alt iſt , die Blattern einimpfen / zu laſſen . Der Arzt ,
dem ſie dieſe Einimpfung anvertrauen , ſchi >et ihnen

bey der Poſt die Arzeneyen , welche den Kindern gegeben
werden ſellen , um ſie zu den Blattern vorzubereiten, '

Kurz vorher hat der Vater aus Lüneburg für, einen

bekannten Nachbar . Ratenpulver von der Apotheke mits
gebracht , ' und da dieſer ſolches ſogleich noch nicht anneh
men fann ober will , ſo wird ſolches in einem verſchloſs

ſenen Schranke aufbewahrt , Als die Arzeney an :

kommt , wird fie dabey geleget , ohne daß man » ſich des

Raßenpulvers erinnert . Die - Munterkeit der Kinder
bewes
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bewoget die Eltern , ihnen die Arzeney , die ſie erſt am

andern Morgen einnehmen ſollen , am Abond zu geben ,
Die Mutter gehet vor . den Schran*, . weis vom nahe
dabey liegenden Gifte nichts , oder . denfet nicht daran,
und greifet gerade nach dem Gifte , wovon ſie den Kin «

dern , jedem ein Pulver eingiebt . Der Vater foſiet , um

ſeinen Kindern Muth zum Einimpfen zu machen, das

Pulver , und denket in dieſem Augenblick no <h nicht an

Gift . Käum aber „haben alle 3 Kinder das Gift eins
genommen , ſo fällt ihm wegen einer möglichen Vers

wechſelung des Giftes und Pulvers ein Zweifel ein ,
welchen er dann auch bey de ? Nachſicht zu ſeinem tödtlis

<hen Schrecken gegründet finddt . . Man eilet , den Kin
dern MilH und Del in Menge zu geben , welches dann
auch ein Erbrechen . bewirkie . - Nach 3 Stunden ſtirbt

. Jedoch das kleinſte Kind , und 12 Stunden nachhey "das

mittlere dreyjährige Kind . Das älteſte dieſer Kinder

iſt geretret , und may ſchreibet es einer guten Mahlzeit
mehlichter Speiſen zu, welche das Kind des Mittags
vorher gegeſſen hat , daß das Gift niht auf die Einges
weide und deny Magen ſtat ? genug wirken können , um
tödlich zu werden . Eine Warnung för alle , welche
Gift gebrauchen, um ſcl <es mit äußerſter Sorgfalt
wider dergleichen Verwechſelung zu ſichern .

December ?
„ Den x1zten , Nac<hmittages fuhr bey einem Gewits

ter zu Schwarmſtädt , in der 2Aintsvoigtey Eſſel , ein

- Blisſirahl in die Wohnſtube des dortigen Krügers, ver ?
lezte den Wirth am Ellenbogen und Beinen , und bes

[2]
35
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ſchädigte einen andern gegenwärtigen Mann im Rücken

und atm Leibe . Das Haus gerieth in Feuer , welches

auſſer demſelben noh 2 Scheuren und ein Backhaus in

die "Aſche legte . Die Verunglückten konnten nar ſehr

wenig retten .

Den 15ten / wurden zu Lüchow in der Vorſtadt ,

4 Wohnhäuſer eingeäſchert , und 2 vom Feuer beſchädis

get , welches bey heftigem Winde große Gefahren drohete ,

uft “Pin daat
= >

XL

Fernere Anzeige von dem Beſiande des

„vSffentlichen Armen - * und Arbeitshauſes

zu Zelle *) .

250 dem vorzüglich thätigen Antheile , den das

hieſige menſchenfreundliche Publicum no < immer

an der Unterſtößung dieſes Inſtituts nimmt , wird es

demſelben eben ſo angenehm ſeyn , von deſſen Fortgange

Hier eine Nachricht zu finden , als es auch auswärtige

Leſer intereſſiren wird , über den Gang ſolcher öffentli

< en Anſtalten Vergleichungen , und ' Beobachtungen ans

ſtellen zu önnen .

Nachſtehender Extract begreift die [ Einnahmen und

Ausgaben von Neujahr 1789 bis 1790 , und von Neus

jahr

* ) Vergl . mit der Nachr . im zten St . des zten Jahrg .
S . 62 . und im zten St . des 3ten Jahrg . S - 3956-
der Annalen .
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jahr 1790 bis 1791 . Ungeachtet ſich nun darin der

eigene Erwerb , durc < allerhand Fabrikarbeiten nicht

unbeträchtlich auszeichnet 5 ſo zeigt ſich jedoch , daß im

Ganzen bey einem Inſtitute zugeſeßt werden müſſe,

wobey auf manche ſchwache Arme Rückſicht genommen

werden muß , welche wenig verdienen , und/die beſiän :

dige Unterhaltung und Erziehung von 24 Kindern , auch

die Beſoldung der zur Ausführung der allgemeinen Ars

menordnung nöthigen Perſonen , beträchtliche Summen

erfordern , wodurch keine Einnahme gewonnen wird .

In dieſen beyden Jahren iſt auch für Flachsgarn wenig

aufgekommen , weil der Preis deſſelben ganz auſſerors

dentlich niedrig , mithin ſein Verkauf nicht rathſam ges

weſen iſt . Gleichwie nun der ſtarke Vorrath davon dem

Inſtitute läſtig und nachtheilig fallen muß ; ſo hat ſich

durch den niedrigen Preis des Kaufgarns die Anzahl

der Spinner für Rechnung des Arbeitshauſes beträchts

lich vermehrt , und iſt auch dadurch jene Laſt noch vers

größert worden .

So ſehr dieſes billig geſinnte Beförderer des Ins

ſtituts bewegen wird , ſich deſſen Aufnahme ferner recht

thätig anzunehmen , ſo wenig dürfen ſie ſich dadurch hier :

von abhalten laſſen , wenn ihnen etwa hier oder da

Mängel der Armenpolicey aufſtoßen , die bey dem mög

lichſten Beſtreben hier um ſo weniger gänzlich vermieden

werden können , da die Vorſtädte offen und weitläuftig ,

mithin nicht immer genau zu überſehen ſind , auch Zelle

ſeiner Lage nach dem Durchzuge vieler Fremden ausges

ſekt iſt , die ſich ein Gewerbe daraus machen , neben dem

ihnen aus einer öffentlichen Caſſe gereichten Zehrgelde ,
| das
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das Publicum ſelbſt - mit zudringlichen Anforderungen

zu beläſtigen . Zum Beweiſe hiervon bemerke ich unter .

andern , daß in den Jahren

1780 - 706

T781 u 579

" 1782 = Z10

1783 E 924 "

TNS AHNE 997

1785 Em 941 i

1786 - - 839

1787 ves 1127

1788 13 92.0105

17844 : 7 " 959

1790 .77 TOLIO

durchreiſenden Perſonen , wovon der größte Jheil Hands

werksgetellen wären , aus den öffentlichen Armencaſſen

Geld zu ihrem weitern Fortkommen gereicht ſey , von

welchen demungeachtet viele , die ihnen darbey gewordes

nen Befehle , ſich alles weitern Bettelns zu enthalten ,

übertreten haben . ?

Wichtig würde es daher im Allgemeinen ſeyn , wenn

vorzüglich auch die reiſenden Handwerker dahin gebracht

wevden könnten , daß ſie durch Ordnung -und redlichen

Fleiß ſich ſelbſt fortzuhelfen ſuchten , und es ſelbſt ents

ehrend fänden , auf ihren Reiſen den öffenrlichen Caſſen

zur Laſt zu fallen , oder gar das Publiczm mit Betteln

vder Fechten zu beläſtigen . Immittelſt bleibt es immer

das würkſamſte Mittel , ſich ' dieſe und “ andere ähnliche

Bettler , welche unter dor äuſſern Maske eines wohlhas

benden Reiſenden , der Bemerkung der Aufſeher entgehen ,
;

gänzs
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gänzlich vom Halſe zu ſchaffen , ſelbige ohne alle Auss

. Hahme abweiſen zu- laſſen , und darunter die nothwendige

Vorſchrift zu beobachten , deren Ausübung gewiß in

keinem Falle Härte ſeyn kann . Hingegen ' würde es

gewiß einem jeden äußerſt kränken , wenn er ſähe , wie -

ſchlecht in den mehrſten Fällen ſeine Gabe verwandt
wird .

Zelle , den x2ten März 17914

Elbnome C. G.

von Neujahr 1789 =- 1790 .
Re . [gr [pf]

1) Ueberſchuß aus voriger Rechnung 673122 ] 6

2) an ſtändigen Einnahmen 95) 7| I

3) von det; beyden Sammiungen I415 | 8 =

4 ) aus der Büchſe im Hauſe zi 1 4
5) an Vermächtniſſen und - auſerordentli

<h2n ( Gaben ? 255/20 | : 5
6) für verkauftes Flachsgarn 122128 | 7
7) - - verkauftes Heden » Wollen ? und

Baumwellengarn 1913 | 4
8) =- “ verkaufte haaren : und geſlochtoufDeen 31 | - - | - -
9) = - verkaufte Gurten - 5126 | 6

70 ) = - gewebte wollene , baumwollene und
leinen Strümpfe , Müßen , Handſchuh ,
SoEen , Weſten / und Hoſenzeug vor
allerhand Güte und Farbe S15 | 20 ' - -

11 ) = - Heidmanſcheſter und Beiderwandt ! | 538/27 6
12 ) - - Linnen und Drell IT4 11] 2

73 ) Wolle und Baumwolle zu kraken undi | . j
zu ſpinnen ,/ nac < Abzug des Arbeits : ( 8
lohns 2122| 1

74) extraordinaire Einnahme NALZZUET ES

* Symma 25 en

*

Auſſer
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Auſſerdem ſind geſchenkt :

a) den gten Jan . zur Bekleidung und Feurung an alte '

Arme 20. Rthlr .

b) den 17ten März 2 Fuder eichan Brennholz . j

c ) den 17ten Jun , 24 Stü > confiſcirtes falſch gehaſpel-
tes Garn .

: !

d) den zoſten Jun . 10 Stü > confiſcirte zu leicht gebaks

kene Drodte .

e ) den 29ſten Jun . für 3 Thaler Brodt .

f ) den 18ten September - 2 Fuder Ellern Brennholz .

g) den 14ten Dec . 5 Stück confiſcirt falſch . gehaſpeltes

Garn .

h ) hart königl . <urförſil . Cammer an Zinſen und Grund »

zins 49 Rthlr . 12 gr . erlaſſen .

Sn

Le

Ausgabe «
C - G.

„ Rs[ar . wf

1) Beſoldung des Rechnungsführers ( LOB = 1257
2 ) - des Sculmeiſters [9 (6) genUDE

3) = des Werkmeiſters 5 ZU:
4) --=- der Spinnemutter 34/24
5) = des Hausvoigts 43 12
GY 0. 1E7 der Knüttemutter 17, 2155

AN (INEZ der 3 Armenvoigte 128 12 =

8) an Tagelohn
2120/00

9) an Zinſen und öffentlichen Laſten 617175

10 ) an Bau ? und Reparationskoften 6615 | 5

11 ) für Arbeitszeug und Geräthſchaften L3: 8 11. 8175

12 ) für Flachs
; 473/15 ,

13 ) für Hede , Wolle , Baumwolle , Kuh- '

haare und Eggen 331/18 ] 4

14 ) für Thran und Del A7ITSN2T

15) für Flachs , Hede , Wolle , Baumwolle
und Kuhhagre zu ſpinnen LZ 677116 )2;

:
“

Latus - ! ! 2263 ' 35,6
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; Tranſport | 2253| 35| 6|
x6) . für Haare , Wolle und Baumwolle zu |

fraßen und zu kämmen 129 . 12 ; ==
17 ) für Garn zu ſpuhlen und zu zwirnen | 15x . 141 =-
18 ) für Decken von Haaren und Eggen zu |

wirken und zu flechten 2 . 24/ =-
19 ) für Garn , Linnen , Drell und Strüm , |

pfe zu bleichen ; 6416 | 7
20 ) für Linnen und Drell zu weben 591915
21 ) für Strümpfe , Müßen , Weſten 2c. zu

weben , zu färben und zu nähen 5024333 5
32 ) für Heidlaken zu weben , zu wälken | | |

und zu preſſen vI3 . 11351 2
23 ) an auſſerordentlichen Prämien und|

4

Gaben 9043 ' 4
24 ) für Brennholz ' 314/21, - -
25 ) fär Bekleidung armer Kinder . und |

Nothleidender 86 241 ' 6
26 ) für Verpflegung aufgenommener armer | | ; |

)Kinder 1 226 20| 4
27 ) für Speiſung der recipirten Armen im |

Hauſe
|

20431 ) zz) .
28 ) an Schreibmaterialien 3124 - !

29 ) an belegten Vermächtniſſen 03) 12/ | =>-
30 ) extraordinaire Ausgaben NS O8) 1

Summa (4555/53) 7|
Darneben ſind zur Bekleidung der Kinder und

Nothleidenden aus eigenem Vorrathe . verbraucht :
4

a) 1693 Ellen Heidmanſcheſter (7 :48
;

3,9 rt . - - 42 Rhlr . 158 . 4 pf .
b) 41 Paar Strümpfe und 2

Möüßken. - - - 8 - 1u = -
c ) 1023 Ellen Linnen zu

Hemden 12 = . | 30 - - 3 =
d) 422 Stü > Knöpfe . WER (4 M PEESZERT

Samma 6z3Rthlr . z1 ar . 737 .

Scpluß :
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Schluß : Rechnung .

Die Eititakme beträgt = 4223 Rthlr . 26 gr . 7pf ,

Die Ausgabe betzägt = - 4206 = EZ

Bleibt Ueberſ <uß = 17 Rthlr . 43t . =pf .

|
Einnahme C. G .

von Neujahr 1799 179 un
Rr . gr pf

1) Ueberſchuß aus voriger Rechnun
|

17, 48
2) an jtändigen Einnahmey 981331 4

3) an aufgeliehenen Capitalien 373' 12| - - |

4) von den beyden Sammlungen 11447 : 32 | I|

5) aus der Büchſe im Hauſe 2| 8) 2

6) an Vermäctniſſen und „auſſerordentli :
< en Gaben 37/24

7) für verkauftes Flachsgarn 105. 11] 6

8) fär verkauftes Heden ! , Wollen ! und 17

Baumwsoütiengarn I 36 . 7

9) für verkaufte haarens und geflochtene |
De &Een 9130 | 3

10 ) für verkaufte Gurten ZIL SE

11 ) für gewebte wollene , baumivollene und

leinen ? Strümpfe , Mößen , Handſchuh ,

So > an , Weſten ! und Hoſenzeug von

alierhind Güte und Farbe 860,24) S

. 2) für Midmanſcheſter und Beiderwandt | | 383124

13 ) für Lianen und Drell 187 7 6

14) Wollo ud Baumwölle zu kraßen undi | .

zugpinuen , Fach Abzug des Arbeits !

« Johns
j 46 5

15 ) an Ueberſchuß für eingeſandte De > en )

zu“ flechten
EI 3/514 A

26)-extraordinaire Einnahme | 32] 9,1 ]

Summa | | 3669 | 18 | ,7

Außſter ;
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Auſſerdem ſind geſchenkt :
a ) deni 22ſten Febr . 3Stü 2 Pfennig Kubel und Ein ,

2 Pfennig Luffen ats confiſcirtes - zu leicht gebackenes
- Brodt ; EEN
b) den 13ten März 1x Pfund confiſtirte zu leicht ges

wogene Butter . '

Cc) den 3uſten März 2 Füder eichen Brennholz .
d) den 25ſten May 3 Pfund confiſcirte zu leicht ' gewos

gene Butter , : ;
e) den 14ten Zun . 9 Stü > k confiſcirte große und kleine

irdene Töpfe und 1 dergleichen Stülper ,
f ) den 29ſten Jun . für 3 Thaler Brodt .

S) den 27ſten Julii 2 Fuder eichen Brennholz .
-

H) den ' 24ſten Octob . 4 Stü > 1x ggr . und 4 Stück 1
mgr . als confiſcirt ' zu leicht gebac >ene Kubelbrodte .

1) den 2oſten Nov . 1 Pfund . 15 Loth confiſcirte zu leicht
- gewogene Butter . . ;

Kk) hat königl . hurfürſt ! . Cammer an Zinſen und Grund »
zins 49 Rthlr , 12 gr . erlaſſen .

]

Tenn EZZ IE

Ausgadbe . | C. S.

GEERT: 2 Zun ſſeRr5 ( gr .pf
x) Beſoldung des - Rechnungsführers I08 | - - | = -
2 ) = " des Schulmeiſters 96
) . - des Werkmeiſiers . 95 121 - =

4 ) = < der Spinnemutter 34/24
5 ) = - des Hausvoigts 43 | 121 = =
6 - der Knüttemutter 17/12 | - -
„7 - - der 3 Armenvoigte 1301 - 1
8 ) an Tagelohn - „ - = ( 14 | - -
9) an Zinſen und öffentlichen Laſten " 5132| 48|
T0 ) an Bau und Reparationskoſten I3/12 ] 6
IL ) für Arbeitszeug und Geräthſchaften 4417 | 3
32) : für Flachs | " 3551241 731

; ] . Latus 944116 ) 4

2 (Annal, 5t Jahrg , 28 St . ) , Ag - u "a



| C. G .

| Rr . grp )
: ; Tranſport .| 944 161 4
13) für Hede, Wolle, Baumwolle, Kuhhaare

und Eggen 278/133 , 211 %

14 ) für Thran und Oel 6412 | 4

15 ) für Wolle auseinander zu pflücken und| |
zu reinigen 44/26 ,

16 ) für Flac <s , Hede , Wolle , Baumwolle |
41

und Kuhhaare zu ſpinnen 824 24 6

37 ) für Haare , Wolle , und Baumwolle zu 1544
Frabßen und zu kämmen SAN Bu

18 ) fär Garn zu ſpuhlen und zu zwirnen 103 | 15 - -

719) Dec > en von Haaren und Eggen zu

wicken und zu flechten 24 ' 18 | - =

20 ) für Garn , Linnen , Drell und Strüm '

pfe zu bleichen 2,9) 3219,41

21 ) für Linnen und Drell zu weben 17| 271. . 6

72 ) für Strümpfe , Müßen , Weſten 20. zu

weben , zu färben und zu nähen 421| /14 | 6

23 ) für Heidlaken zu weben , zu walken ,

und zu preſſen 51132053

24 ) an auſſerordentlihen Prämien und

Gaben
; 81/20! 4

25 ) für Brennholz T218/2600G=
26 ) für Bekleidung armer Kinder und

Nothleidender 9L| j21) 1

27 ) für Verpflegung aufgenommener armer "

Kinder 247 . 281 . 3

28 ) für Speiſung der recipirten Acmen im ]

Hauſe 195 ) 10 | : 7
- 29 ) für Medicin für die Armen im Hauſe 5139177

30 ) an Schreibmaterialien ' 34 = |

31 ) extraokdinaire Ausgabe 8612117 " BT

Summa | ! 3820 | 23 =

Darneben ſind zur Bekleidung der Kinder und

Nothleidenden aus eigenem Vorrathe verbraucht ;

a )
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7 a ) 224 Ellen Heidmanſcheſter 3 9 gr . 56 Rthlr . = gp ,
b) 30 Paar Strümpfe 5 = 35
c ) 793 Ellen Linnen zu Hemden " . 8 = = 20 = -

Summa 70 Rthlr , 19 826 .

Schluß + Rechnung .
Die Einnahme beträgt 3669 Rthlr . 18 zt . >pf .
Die Ausgabe 3820 = = 23 = = | ,

Verglichen bleibt Vorſchuß 151 Rehlr.
:

491 . 1pf .

XI1.
Verzeichniß der Gebornen , Geſiorbenen
und Copulirten einiger Städte , Aemter , -

Gerichte und Kirchſpiele des Landes , vom

Jahre 1790 .

26 Geboren Geſtorben
Im Jahre 1790 . ) nän - weib ? | über/ - /män - jweib-| übers Copuſind lichen . lichen ' haupt | lichen/lichen haupt ] lirt"

Geſchlechts 3 Geſchlechts | PoaL
Städte .

Lüneburg 1436| 122| 258 | 137 | 165| 302| g1Zelle 3134| 128| 262| 117 | 126] 243 | 59Uelzen 253 4391 6p/ <=<=- - - - - t , 1051. 216
Haarburg 851 - 82| 167 | 871: 94| 181] 43Buxtehude 28177 4316) 711; 301, „Iglu 44l: wsLauenburg ZL 433]. 641 445 0. 937 56. 800439Nienburg |

12
9/1

92| 34Claugthal I3x 138] 269 - - - - | 205| 62
öttingen 1796| 166| 362 | 138| 127 265) 66

Mäündea . IS 210 mien ]| 831 2x

Aqag2 Slecten ,
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Geboren Geſtorben

Im Jahre 1790 . | män - | weib - über ? | män? /weib - über - | Copu

ſind lichen lichen] haupt lichenjlichen haupt | - lirt
Geſchlechts | | Geſchlechts | Paar

Slecken.
'

Hoya 042 36

Sulingen 931,5 . 3715. . 29k. 1661439

Yemter und

Amitsvoig :
teyen .

Ahlden 62] 591 1241/7311 4117 721 . 1/28

Rethem 1C5| 103 | 208| 71 21 1631 . 75

Wilßeimsburg 39 . 4217 '84)2 226 15, 411/27 201 €

Beedenboſtel 661 631) 1291... 431 341. 271,8

Bergen 72| 511 129 154 43) 991 "25

Biſſendorf 431 1249) -. 921% 27) 3815 46515 20

Eikingen 76! 68). 144| 66]: 64! 1306| 37

Eſſel 211. TOU 371 AT3E 48122017 44

Fallingboſtel 142' 325 267| 116| 86| 202| 70

Hermannsburg 251“ 325 624 DR AIP SSS USUN

Winſen . d . Aller| 42| | 70| 21| 33 uh 28

Elbingerode 42)“ 5110 931: 46): 43/0 891122

Gericht 2

Gartow 163 ] . 69| . 711 146 33]

Rirchſpiele . i
Liebenau - - - - - - = 56 . ,40

Stoſkenau 431! 321 751 231- 24; 47| ==
Anmerkungen .

a ) Die beträchtliche Ueberzahl der Geſtorbenen in “

Lüneburg gegen die Gebornen , welche ſich auf 44 bes

läuft , hat ihren Grund in gangbar . geweſenen Kinders

kranfheiten . Es verloren ihr Leben am Jammer 37

Kinder , am StiFhuſten 2, an den Blattern 39 , und ' an

den
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den Matfern- 16. Auch unter den 62 , ' welche in Bruſt

krankheicen ſtarben , ' waren die Mehrſten , Kinder . An

der Augzehrung gingen daſelbſt 78. Menſchen mit Tode

ab . Unter den Gebornen ſind 156 Todtgeborne begrif -
'

“ fen , eines davon war unehelich , - und die Zahl der lezte

ren überhaupt betrug 14 . Am ſiärkſten war die Mors

talität in den Monaten Junius , Julius und December .

b) Die Angaben von Zelle , gehen die Gemeinden

der Stadt und Vorſtädte , mit Ausſchluß der eingepfarr :

ten Dörfer an . Au ſind die Geburten der von ande

ren Orten hergekommenen , im Accouhirhoſpital eatbun -

denen Perſonen , nebſt den Todesfällen der Inbafiirten

auf dem Zuchthauſe übergangen worden . 35 uneheliche

Kinder haben Mütter zur Welt gebracht , welche in dex

Stadt und den Vorſtädten wohnen . Merkwürdig iſt

auch dieſesmal wieder die ſchon sſterer ausgezeichnete

Geringfügigkeit der Todtgebornen , deren uur zwey im

lezteren Jähre vorhanden geweſen find . Ein ſehr viel

vortheilhafterer Ueberſchuß an Gebornen würde herauss
gekommen ſeyn , als die Tabelle zeigt , wenn die Zahl der

Geſtorbnen in der Vorſtadt , die Bltmlage genannt ,

nicht abermatks auf das allgenreine Verhältniß zwiſchen

beyden , ſo nachtheiligen Einfluß gehabt hätte . Es ſind
daſelbſt nur 20 geboren und 46 , folglich mehr als noch
einmal ſoviel geſtorben , welche Summe dem 5ten Theile
aller Todesfälle des Orts ſehr nahe kommt, und die Er

- fahrung beſtätiget , daß Dürftigkeit , elende Nahrung
und unreinliche Wohnungen , die gewöhnlichen Sterbs

lichkeitsregeln ſehr verändern .

Ag 3 cy
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c ) In der Stadt Uelzen haben bösartige Blattern

den traurigen Erfolg gehabt , daß 45 mehr geſtorben

als geboren ſind , Unter jenen verloren 76 Kinder , die

noch nicht das 15te Jahr erreicht hatten , größtentheils

an dieſer Krankheit , ihr Leben . QSehr wohlthätig hat

ſich dabey wieder der Gebrauch der Einimpfung gezeigt : 3

von 36 Kindern , denen die Blaitern daſelbſt inoculirt

worden , ſtarb kein einzige ? Leider würken dergleichen

auffallende Beyſpiele nur noh immer ſehr langſam , zur

Ueberwindung der Vorurtheile des gemeinen Mannes .

Indeſſen beobachtete man doch auch dieſesmal einigen

Naten davon für die daſige Gegend , bey verſchiedenen

Eltern auf den nachbarlihen Dörfern , welche ihren

Kindern mit gutem Glüe künſtliche Blattern geben

lieſſen . Dev große Unterſchied der Tödtlichkeit zwiſchen

denſelben und den naturlichen Blattern , offenbarte ſich

zugleich in dem wenige Meilen von Uelzen entferns

ien Fle >en Bevenſen , Es wurden daſelbſt 40 Kins

der , durch die natürlichen Blattern getödtet , hingegen

blieben andete 40' Kinder ſämtlich am Leben , denen der

Esquadron <irurgus Bode am Orte und umher die

Blattern eingeimpfet hatte . Aus der ganzen Inſpes

ction Uelzen iſt jener verheerenden Epidemie ohnerach :

tot , dennoch Ueberſchuß der Gebornen gegen die Geſtor

benen geblieben , Geborne zählte ſolche 316 vom männ »

lichen und 314 vom weiblichen Geſchlehte , überhaupt

al ' o 530 Kinder , Geſtorbene 589 und getrauet waren

180 Paar .

d ) Zy denen bey dez Stadt Saarburg verzeichne ;

ten Zahlen , haben die eingepfarrten Dörfer ihre Cons

tingenie mit beyzetragen , e )

“40
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e) In Layenburg ſind durch die Folgen : der an "

ſich gutartigen Maſern , viele Kinder umgekommen )

und hieran liegt es , daß . die Summe der
Fiete venen

die der Gebornen mit 24 übertrift .

f ) Für die Bergſtadt Clausthal zeigt ſich ein Ger

winn von 54. die mehr geboren als geſtorben ſind , und

vergrößert ſich dieſer no < um 9 wegen der Tedtgebornen , )
die nicht mit unter den Geburten , ſondern tur unter

den Verſtorbenen ſtehen . Beſage des um Johannis

1790 . aufgenommenen Seelenregiſters , wurden damals

an lebenden Menſchen überhaupt 7975 , folglich 556"

Perſonen mehr als um eben die Zeit 1789 , gezählt .

. IZ) Göttingen hat den anſehnlichen Pei , von

97 Gebornen behalten .

h ) Sn 17 Kirchſpielen der Inſpection Schwarm !

ſtädt beträgt der Ueberſchuß der Gebornen 175 . Nur

das Kirchſpiel Rethem , hat einige Geſtorbene mehr als

Geborne , welches einem gallichten Faulfieber zugeſchries

ben wird , ;

1) Ueber die Hälfte der Geſtorbenen im Amte Els

bingerode , nemlich 57 , waren Kinder , die das rote

Jahr noch nicht erreicht hatten . 23 derſelben verloren

*
an den . natürlichen Blattern ihr Leben , bey welcher Bes

merkung die Anzeige einen ſchiflichen Platz hier finden

wird , daß vor kurzem 3 Stunde von Elbingerode die

Frau Amtmannit Eisfeldt zu Stiege , geborne Shu

ſtier ( aus den hieſigen . Landen ) den beyden jängſten

ihrer 12 (edenden
" Kinder , öhne alle Beyhülfe eines

Ag 4 Arzte5 ,



Arztes , die Blattern mit dem glücklichſten ) Erfolge eins

geimpfet hat . 3

on den Epidemien des lezteven Jahrs , waren die

Noaſern faſt allgemein über das ganze Land verbreitet .

Am ſpäteſten brachen ſolche mit in Zelle aus , nachdem

ſie ſich <hou mehrere Monathe vorher , in vielen anderen

Gegenden des Churfürſtenthams gezeigt hatten .

67 : DIS =

XII .

Summariſcher General - Extract aller

neuen Anbaue und Culturausweiſungen

-
in . den " Braunſchweig - Lüneburgiſchen

Churlanden , von 17625 bis 1790 .

) - Zeitpunct den dieſer Extract in ſich begreifet ,

umfaſſet die 30 verfloſſenen Jahre der beglükens

den Regierungsperiode Georg des Dritten . Welch

ein Reichthum von neuerſchaffenem Seegen während dert

ſelben durch die gnädige Vorſorge unſers allgeliebten

Landesvaters , und durch die würkſame Leitung derer »,

welchen die höchſte Aufſicht über das allgemeine Beſte

anvertrauet iſt , den hieſigen Staaten zugefloſſen , das

zeigt auch der gegenwärtige Extract , in einem äußerſt

verehrungswürdigen Beyſpiele , Obſchon der erſte Ans

„ S101 fang der hier bezeichneten Epoke , an ' den Folgen eines

H; entvölkernden Krieges , in den Fortſchritten der Ländes
|

rey : Cultur große Hinderniſſe fand35 ohnerachtet nach

her
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ßer zwey drücende Mißwachsjahre , den wieder ſich

erholenden Wohlſtand der Unterthanen abermals ent !

kräftete , und obgleich die < weren Feſſeln der in vers

ſchiedenen Provinzen vorhandenen verwi > elten Gemein -

heiten , ſo oft gemachte Verſuche zur Erweiterung der

Landescultur hemmeten ; ſo iſt+ es denno < den Bemü :

hungen der hohen Landescollegien gelungen , auf : - ſo vier

len tauſend vorher unbeſtellten AeFern , nicht nur Ers

werbungsquellen für ihre Bebauer zu ersfnen , ſondern

auch den Grundſtof des jährlich ſich reprodueirenden :

Staatseinkommens zu vermehren , Die Beſtandſamkeit

aller der mannigfaltigen hiecunter enthaltenen neuen

Anlagen , leidet deſtoweniger einen Wandel , weil ſie

nicht das plöklihe Zauberwerk eingewanderter Colonis

ſtienhorden , ſondern reife Früchte betriebſamen einheimis -

ſchen Fleißes ſind . Freudiges Erwarten gewährt daher

zugleich für Bli >ke in die Zukunft , die fortdaurende

Immer ſteigende Benußung , der aus folgenden . Zahlen

.. ſich ergebenden unſchäßbaren Vortheile ,

Aa 4 im
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Anzahl | ! Morgenzahl | |Morgenzahl
der neu ! der für die | | der für die '

ange ? | neuen An-' | | alten Ein -
baueten ' bauer ausge?| | wohner neu

Höfe "|| wieſenen | | ausgewieſe -
und Ko- | /GrundſtüFe , | | nen Grund ? !

then . | ſtüFe .

Morgen | QR Morgen | QOR

im Fürſtenthum Ca ?

lenberg . . - 396 T195 | 36| | I5OL1 | L112

im Färſtenthum Söt :

tingen . = 149 269 | 34 | 239| 4

im FürſtenthumGru : |
benhagen = = | 149 144 ) 81 95 | 119

im Fürſtenthum Lür-

neburg = 640 5461 | 51| | 5062 | 74 |

in der Grafſchaft
Dannenberg ( 03 544 | 30 IS | L112

im Fürſtenthum
Lauenburg = 336 | | 3167| 20| 3375 | 75

in den Grafſchaften | !
Hoya . und Diep | |
holz -

||
859 | | 3125 | 7276| 28991103

im HerzogthumBre ? ;

men und Verden ! 1723 1 34572 ] 53h 5743 26

Summa | 4315 | 48530 1 18234 | 25

Totalſumma der artbar gemachten neuen Grunds

ſtüke 566764 Morgen 76 LHuadrat / Ruthen «

XIV ,

Erndtebericht des Jahres 1799 ,

I , Winterfrüchte ..
a) .

) : die ganz ungewöhnlich gelinde . und völlig früh »
; lingsmäßige Witterung vom Herbſt an , bis ins

Frühe
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Frühjahr , ' ohne . überflüſſigen Regen und ohne. allen

Froſt und Schnee fortdauerte ; ſo konnte der Aer mit

Bequemlichkeit und aufs Deſie zubereitet werden . Die
Saat . ſtand im Winrerfelde durchgehends gut , und in
den Maſchgegenden wurden viele Felder , die wegen ih »

rer niedrigen Lage lange geruhet hatten , aufgebro <en

und beſaamet« Dieſe bis nach der Mitte des März
fortdaurende , günſtige Witterung , ließ die geſegneteſte
Erndte in jeder Art Frucht erwarten : allein der um dieſe

Zeit eingetretene ſtarke und anhaltende dürre Nords
und Oſiwind , vereitelte dieſe gegründete Erwartung .

Die bis in den Junius anhaltende Dürre und Kälte

ſchadete hierauf den Winterfrüchten ſehr , und noc < mehr

den Sommerfrüchten . Die Beſtellung der leztern ,

wurde wegen ' der Dürre und Härte des Erdbodens

äußerſt beſchwerlich , die Saat kam nicht hervor , und

wurde auf exfolgtes Regenwetter zweyläufig . Die von

Johannis an beſtändig daurende naſſe Kälte , wurde

allen Früchten nachtheilig ,
;

Der Rogken hatte ſich indeſſen im Lauenbur ;

giſchen bey der bequemen Witterung im Herbſt , Wins

ter und Anfang des Frühjahrs ſtark beſtaudet und aufs

beſte erhalten , er hatte auf keine Art eine Auswitte ;

rung erlitten , er konnte daher der folgenden Dürre und

Kälte am beſten widerſtehen , und , iſt «auch auf den

mehreſten Feldern gut gerathen , das Stroh jedo < etwas

kurz geblieben . Im Lüneburgiſchen und nament

lich in der Amtsvogtey Pattenſen , Amts Winſen an
der Luhe , iſt ſelbiger nicht nur gut eingekommen , ſons

dern

Ä
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dern hat auc<ß än' den mehrſten Orten der Voztey , ges

“ gen votiges Jahr ungleich mehr zugebracht / ſo daß man

an Diemen , ein Plus von x und ' an reinem Korn von

“ 3 gehabt , oder daß , da voriges Jahr die Diemen ordis -

nairen Landes nicht mehr als - 13 bis 15 Himten gege

ben , ſelbige in dieſem Jahre faſt durchgängig 2 volle

Himten zugetragen haben . Dies Plus , meynt unſer

dortiger Correſpondent , würde noch etwas ſtärker gewes

ſen ſeyn , wenn nicht durch Mäuſefraß theils im Felde ,

theils in den Gebäuden , ſo viel verloren gegangen wäre .

" Man ſchreibt ſonſt dieſe Ergiebigkeit der guten Saat !

zeit , dem gelinden Winter , dem guten , von Schnee

freygebliebenen Frühjahre und trockener Blütezeit , wie

auch der kleinkörnigten Ausſaat zu. “ Den Rogken ſelbſt

Hat man gegen voriges Jahr auch am Gewicht , und

zwar den Himten um 3 bis 4 Pfund beſſer , zum

Brandteweinbrennen aber jenen vortheilhafter gefuns

den . Uebrigens iſt daſelbſt der diesjährige dünnhülſigt

und mehlreich ; an den mehreſten Orten wiederum vom

„ Mutterkorn nicht ganz frey , das Stroh aber länger ,

ſteifer und dier . Und obgleich derſelbe auf beſonders

tro &nem , ſandigem Lande , hie und da , nicht ganz ſo

gut ausgefallen , und bey der ſpät im Frühjahre einges

tretenen Dürro vertro >net und . verſchienen , an einigen

Orten auch Hagelſchlag geweſen iſtz ſo iſt jedoch die

Rogkenerndte in dieſer Amtsvoigtey , im Ganzen ges

nommen , nicht etwa für eine mittelmäßige , ſondern

für eine vollenkommene und recht geſegnete zu halten .

Um Lüneburg iſt im Durchſchnitte aus einer Stiege
|

;
1 DSimM7
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x Hittfeit 5 Spint gedroſchen . Inder Gegend . vom

Zelle hat die Stiege etwas . über 13 Himten gegeben . . .

Im Amte Gifhorn ſchlägt die Erndte davon , gegen

gute Jahre . Theil an Stiegen und . beynahe & Theil :

- an Körnern zurü . Um Uelzen iſt er: gut und reichs .

lich gerathen , und giebt der ganzen Erndte des Jahrs

zufriedenen Erſaß! ' wegen des Uebrigen , obgleich einige

ihn . bey dem anhaltenden Regen zu naß eingeſcheuert ; ;

haben . Im Amte Dannenberg iſt er auf hohen :
Stellen ſehr verſchienen und giebt kaum 12 Spine qus

der Stiege : In niedrigen und feuchten Gegenden , iſt
er ſs auſſerordentlich lang im Stroh geweſen , als man '

ihn dort nicht kennt , und auch gut an Korn und Mehlz .

nur geht er ſchwer - ans dem Stroh . Im Amte - Haap :
burg iſt er nur ziemlich gut gerathen ; deſto : beſſey - aber »

im Amte Wilhelmsburg <woſelbſt man ſich einer ſo ;

reichen Erndte nicht zu erinnern weiß . Im Calenbers :

giſchen itt er um Hameln mittelmäßig gerachen 5 um »

Einbe hingegen iſt der Ertrag davon ſehr reichlich

ausgefallen , und hat nicht allein in der Haufenzahl ,+
ſondern auch im Himten und in' der vorzüglichen : Gäte

die Erndten vieler andern Jahre , übettroffen . - Um "

Göttinger iſt der Landmann in: den mehrſten Gegen -
den ' mit dem Winterfelde zufrieden . - Um- VDäunden :
iſt er mit Ausnahme einiger , an naſſen Oertern verwin »

terten Saat überall ſo gut gerathen , „daß er, theils :

merklich geſtieget , theils ſo geſcheffelt, daß ein Scho

guter Garben 12 bis 13 Himten aqusgebeutet «. Gleiche ;

wohl iſt deſſen Preis - nicht - ſonderlich geſunken ; "die, gute

Erndte



Erndts wurde ſonſt durch tro > ene Witterung ſehr bes

günſtiget . In . der Grafſchaft Diepholz iſt die Erndte

ſowohl an, HoEenzahl als auc < im Ausfall ſehr ex;

wünſcht geweſen . Im Bremiſchen , beſonders im

Amte Lilienthal , um St . Jürgen , Waakhauſen ,

Ritterhude , Börde Leſum , iſt er im Ganzen mehr

ais mittelmäßig gut gerathen ' 5 indeſſen reicher an Stroh "

und Stiegen , als im Scheffel . Das Korn iſt ziemlich

mehlreich , indeſſen nicht ſo ergiebig als im Jahre vor

her 3 denn in dieſem Jahre gaben 4 Garben ein Bremer

Vierthel Rogken : in dieſem 179oſten aber geben 6

Garben nur ſo viel . In einem anſehnlichen Theil des

Amts Blumenthal hat der Hagelſchlag die ganze Erndte

verderbt . Uebrigens iſt er an den mehrſten Dertern

tro >ken eingeerndtet . Um Buxtehude iſt die Erndte

ergiebiger als im vorigem Jahre geweſen . Im Amte

Bederkeſa - hingegen iſt er nicht völlig ſo gut gerathen ;

als im Jahre vorher , Au Stroh oder Stiegen hat es

zwar beynahe eben ſo viel gebracht , aber er iſt nicht ſo

- ergiebig . Auf niedrigen Feldern fand ſich ziemlich viel

Gras und Unkraut , vermvythlich wegen des gelinden

Winters , welcher . auch wahrſcheinlich Schuld an den

vielen Mäuſen war ; doch iſt der Schaden in dieſem

Amte bey weitem nicht ſo. beträchtlich , als an andern

Orten . : Im Amte Oſterholz ſchätßet man den dies ?

jährigen Rogken , beydes an Körnern und an Stroh , um

den vierten Theil im Ganzen höher oder beſſer , als

die vorigjährigen . Im Gerichte Lehe war er gleichs

falls ergiebiger , allein beynahe der vierte Theil von

den
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den Mäuſen verzehrt . Der Mäuſefraß war hier ſo
groß , daß ſie die Pflanzen , ehe ſie zu Aehren gelanzren ,
angriffen , ſo daß hin und wieder Stücke ungemähet
geblieben ſind ; ſpäterhin machten ſie ſich an den Gerſten ,
zogen darauf in die Gärten , und endlich in die Wohn«s
häuſer , ſo daß man den daſelbſt angerichteten Schadet
auf 10000 Thaler anſchlägt . Um Verden iſt er inss
beſondere ſowohl im Stroh als Korne ſehr gut gerathen ,
und findet man lezteres vielmal reicher und beſſer . Im
Ganzen möchte wohl wenigſtens um X die diesjährige
Erndte die vorige übertreffen . Im Lande Wurſten
gaben zwar die Winterfrüchte den beſten Anſchein zu
einer geſegneten Erndte , ſind aher nur mittelmäßig aust
gefallen , welches lediglich der ungeheuren Menge Mäuſe
Wuzuſchreiben iſt , die ſich in dieſem Jahre , vorzöglich
im Lande Wurſten , hervorgethan haben . Der Rogken ,
der weniger gelitten , iſt ſonſt noch mittelmäßig ergiebig ,
von vorzüglicher Güte und der Preis davon die Laſt,
vder 49 Malter braunſchweiger Magße 57 bis 68 Rthlr .
in Golde .

b ) Weigpen .
Dieſer iſt im Lauenburgiſchen mehr . als mittels

mäßig gut eingeſchlazer . Um Lüneburg berechnet
man deſſen Ertrag wie den des Rogkens . Im Amte
Gifhorn iſt er ziemlich ergiebig geweſen . Um Uelzen
im Amte Dannenberg und um Haarburg iſt der
wenig gebauete , gut gerathen . Im Amte Wilhelms »
burg iſt inan damit , wegen des häufigen Brandes
Kicht zufrieden , doch iſt er im Stroh gut . Um Hameln
und Linbeck iſt deſſen Ertrag . nur mittelmäßig , weil er

!
in



' in der Schoßezeit . zu viel “ Dürre gelitten , weshalb ' die

Stengel nebſ | den Aehren mager ausfielen , Um Duns

den iſt er im Ober ? und Unteramte gleich gut gerathen ,

und hat ſo einträglich geſcheſfelt , als er gut geſtieget 5

jedoch ſichet deſſen Preis , in Rückſicht der Güte , der

Himten zu 1 Rthlr . . 2 ggt . und 1 Rthlr . 4 83rx- Um

Buptehude iſt deſſen Erndte in den Maſchgegenden im

Ganzen gut ausgefallen . Um Verden iſt er zwar

nach Verhältniß nicht ſo einträglich als der Rogken , ins

deſſen doch auch ſehr gut , ſo daß die diesjährige Erndte

der vorigjährigen völlig gleich iſt , und wahrſcheinlich

ſolche noch übertrifft . . . Der Preis deſſelben iſt daher

auch zwiſchen ' 30 gr . und einem Thaler . Im Lande

Wurſten giebt der durch den Mäuſefraß einen ſehr

ſtarken Abgang erlittene , ebenfalls gutes und ſehr reichs

liches Mehl , aber wenig Tonnen , Der Preis einer

Laſt iſt 109 bis 110 Rthlr .

c ) Wintergerſte

iſt im Amte Dannenberg gut gerathen . Um Hameln
und Einbeck hat er ſich ſowohl in der Haufen ; als Hims

tenzahl vorzüglich reichlich erwieſen und das Korn iſt

von großer Sütez . eben ſo im Amte Piünden . Um

Buxtehude iſt die Erndte davon , im Verhältniß der

andern Feldfrüchte nicht vollends ſo ergiebig ausgefallen 3
indeſſen kann der Landmann doc<h nicht . ſehr darüber

klagen . :

d ) Winterſaat
wird im Lüneburgiſchen faſt gar nicht gebauet . Itt

ÜDr7ündenſchen iſt der Ertrag ſo ergiebig geweſen , daß

der Himten auf . x -Rthlr . - 8 ggt . . ſtehet . Das Wenige ,

was
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wäas davon um Verden gebauet worden , iſt wohl geras

then . Dies ſowohl als der Wintergerſte werden übrig

gens däſelbſt , wegen vorhandener Local » Hindernſſe ,
ſc <werli <h äblich werden , ſo ſchicklich 9 auch ſeyn .

imögten,

1 . Sommerfrücte ,
a ) Hafer ,

Sm Lauenburgiſchen iſt er wegen der anfändti
<en Därre und Kälte , und nachherigen kalten Näſſe
zweyläufig geworden , und überhaupt ſchlecht gerathen ,

Im Lüneburgiſchen iſt er in der Amtsvoigtey Pat :

tenſen nur mittelmäßig gerathen , und - hat weniger Dies

men , als voriges Jahr , zugebracht , ob er gleich übris

dens ziemlich zut 5 02
€

iſt . Män hät im

Durchſchnitt von einer Dieme 2X bis 23 Himten weißen

„ Hafer gewonnen , ſo wie auch das Stroh nur kurz iſt ,
Als Urſach des Miswachſes giebet man die Trockniß iim

Frühjahr , ſowohl zu der Zeit , da der Häfer geſäet , als

geſchoſſen iſt , an ; wodurch er auch zweyläuſig äufgegäns

gen , und unegal reif geworden , und daher zum Theil
auch unreif abgemähet werden müſſen . Der Preis voin

weißen Hafer iſt daſelbſt jetzt 8 ggr . 6 pf. ; der vom Räuchs
hafer 4 bis 5 8gr . der Himten . Um Lüneburg hat

man aus einer Stiege 3 Himten erhälten , er iſt äber

hleichfalls nicht von gleicher Güte geweſen , weil zu Anz

fange des Frühjahrs bis gegen die Heuerndte , eine

- Dürre geherrſchet , wodurch manches Körn zurückgeblies
ben , das zwar bey dem nächher erfolgten Regen noch

gekeimet , äber beym Abmähen nicht ſo reif . geworden iſt

( Annal : 5x Jährg , 28 St . ) Bb wie



wie das früher aufgewachſene Kort . Um Celle hat die

Stiege etwas über 2 Himten gegeben . Im - Amte Gif :

horn ſc <lägt die Erndte davon , gegen gute Jahre

xX. Theil an Stiegen und eben ſo viel an Körnern zurü >;

auch iſt er ſehr zweyläufig geweſen . Um Uelzen und

in den Aemtern Bodenteich und Oldenſtadt iſt er an

den meiſten Orten gut gerathen , weil der dürc < anfängs

liche Dürre zuerſt zurüFgebliebene , noc < nachgewachſen

iſt-. „ Doch hat das Korn des lektern nicht völlig gute

Reife erhalten . Im Amte Dannenberg ſind die

Sommerfrüchte faſt dur <gängig ſchlecht gerathen , weil

die Hiße und Trockniß in die Saatzeit fiel und zu lange

anhielt . Der Hafer iſt faſt gänzlich mißrathen 3 er war

kurz im Stroh , zweylävfig und alſo ſchlecht am Korn .

In den Sandfeldern hat man kaum die Ausſaat ; und

auch die nicht immer wieder erhalten3 in tiefen Feldern

war er dagegen , eben ſo wie der Rogken , gut . . Vor

Haarburg iſt er ziemlich gut gediehen , im Amte Wil -

helmsburg hat er vorzüglich geſcheffelt und gediemet «

Um Hameln iſt er gut , um Einbeck dagegen ſehr

ſchle <ht , ſowohl in der Haufen als Himtenzahl gerathen ; :

woran gleichfalls die Dürre ſchuld war , welc <? das Aufs

keimen hinderte . Um Söttingen iſt das . Sommerfeld

faſt durchgängig ſehr ergiebig geweſen , das Brachfeld

hingegen mittelmäßig . Um Höünden iſt er , vorzüglich

im Oberamte , ſo gut gerathen als eingekommen 3 und

obgleich er in Abſicht , der Stiegen , des Schefſels , des

guten Korns und brauchbaren Strohes die Eigenthümerx

nicht getäuſchet , ſo ſteht dennoch der- Himten zu 10 9gt .

im
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im Preiſe . . . Der ſpät gereifte behält in Güte und Ges

wichte vordem frühern einen : gar merklichen Vorzug .
Im Diepholziſchen iſt er weniger als mittelmäßig ges

weſen . Im Bremiſchen , inſonderheit in den Aemtern

Lilienthal und Blumenthal ſchien er reich , ſowohl
im Stroh als Korn zu werden 3 allein Sturm und Reg

. „Sen legte ihn zu oft nieder , auch iſt er faſt nirgend troks

fen eingeerndtet , daher auch nicht mehlreich . Im Octos
ber ſrieg die Laſt auf 45 Rthlr . in Golde . Um Zurte :
Hude iſt er im Ganzen gut gerathen ; im Amte Bes

derkeſa hat er von der Dürre gelitten , giebt “ wenig "
Stiege , iſt aber doch an ' Korn gat . Im Amte Oſters
Holz wird der Ertrag davon dem vorigjährigen gleich ges

ſchäßet . Um Verden iſt er ſehr gut im Stroh und

Maaß , vornemlich viel beſſer und ſchwerer von Kort .

Der Preis derſelben iſt daher auch jet der mittlere ,
von . 22, ingr .

b) Sommergerſte
iſt : im Lauenburgiſchen , wie in der Amtsvoigtey
Patteyſen , in dieſem Jahre gleichfalls nicht ſonderlich

gerathen und zweyläufig aufgegangen . An den wenis :

gen Ortey, . wo er gebauet wird , hat im Durchſchnitt

jede Dieme einen Hirten gegeben . Um Lüneburg
hat man von einer Stiege 2X Himten geexndtet . Was

indeſſen von der verſchiedenen . Güte des Hafers geſagt

worden , “gilt auch vom Gerſten . Im Amte Gifhorn
hat es gleichfalls eine gleiche Bewandniß mit der Gei ſte,
wie mit ' dem Hafer . Der wenige , welcher vm Velzen
gebauet wird , iſt gut gerathen : Um Hämeln und

'
Bb - 2 Ein :
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Einbeck hat er ſich ſowohl in der Haufen ! als Himteny

zahl vorzüglich reichlich erwieſen , und das Korn iſt von

großer Gäte . Im Diepholziſchen iſt man gleichfalls

damit zufrieden . Im Bremiſchen iſt er vm St . Jür !

gen und in den umliegenden Gegenden überaus gut ges

rathen , man hat aber viel durch die naſſe Erndtezeit

verlohren , auch hielten ſich die Körner ſehr weich , ſo

daß ſie muſten getroEnet werden . Im Amte Beder »

keſa bavet man , Sommer : Rogken , ' der gut zu gerachen

pflegt , aber in dieſem Jahre auch von der Dürre gelitten

hat . Unſer dortiger Correſpondent äußert hiebey den

Wunſch , das jemand deſſen Verhältniß gegen den Wins

ter : Rogken ſicher zu beſtimmen , hiedurc < veranlaſſet

werden mögte , da man noch nicht darüber einig ſey , ob

der Anbau deſſelben vortheilhaft , oder im Ganzen nach !

theilig ſey: - Im Gerichte Lehe iſt der Gerſie- Ertrag

nur mittelmäßig geweſen ; die Mäuſe haben wenigſtens

die Häifte davon verwüſtet , und mancher Bauer hat

nicht einſt die künftige Einſaat zurü > erhalten . Um

Verden iſt er ſehr gut gerathen , ſowohl im Stroh als

im Himten , indem die vorigjährige Urſache des Mis

wachſes , die Näſſe , nicht eintrat . Der Mäuſefraß ,

der “ anderwärts große Verheerungen angerichtet , hat

hier auch nicht viel geſchadet , Eben dieſer Mäuſefraß

iſt auch der Grund , weshalb viel Gerſte unterhalb nach

Buxtehude hingegangen , wodurch deſſen Preiſe höher ges

blieben ; und noch jekt auf 17 bis 18 mar . ſtehet . Im

Lande Wurſten iſt der , welchen die . Mäuſe übrig gelaſe

ſen , im Ganzen nicht körnigt , d. h, nicht vollkommen

auß ,
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ausgewach “ n , mithin zum Bierbrauen und Mehl

nicht ſo geſchickt , wie ſonſt . Der Preis der Laſt iſt :

48 Rthlr . ; ;

( Der Schluß folgt im nächſten Stücke . )

I . 50 2 Ale
= = = .

XV .

Miſcellaneen .

1) Krankheitsgeſchichte in Cinbeck, vom Jahre .
1790 ;

In den Monathen Januar und Februar dauerte der

Reichhuſten einzel fort . Bey der anhaltenden gelins *

den , dabey . feuchten und oft ſtürmiſchen Witterung , was

ren Catarrh , Halventzündung , Geſchwulſt der -

Mandeln und Ohrendrüſen , Huſten und Ephe -

meren die gangbarſten Uebel . Engbrüſtige , Shwinds

und . Waſſerſüchtige , und alle Cachectiſche i1itten

während dieſer Zeit auſſerordentlich ſtark . Zm Wiärz

wurden mehrere mit hitzigen Rheumatiſmen von “

gälligter Art befallen 3 die ſich aber bey zeitigen Aus

leerungen durch einen kritiſchen Schweiß endigten . Die

Hals : und Mandelentzündungen waren als Folge

der feuchten Witterung auch nicht ſelten .

Im April breiteten ſich die hizigen , galligten

Rheumatiſmen immer weiter aus , und waren gemeis -

niglich mit Seitenſtic verbunden 3 darwider Auslees

>. Bb 3 run :



" SPF

rungen und das Emplaſtrum oxyeroceumn auf die

ſchmerzhafte Stelle gelegt , die beſten “ Dienſte thaten ,

und die Gefahr der Krankheit gleich abwendeten , Im
HD7ay und Junius wurden , auſſer <roniſchen Krank -

heiten , feine Uebel . weiter wahrgenommen . Im Jus
lius zeigten ſic ) zuerſt die V7aſern , und mit ſelvizen

der Frieſel nur ſporadiſch und dabey ſehr gutartig . Im

Auguſt und September wurden die Maſern epides

miſch und ſporadiſch kamen Diarrhöen und Ruhr

zum Vorſchein , ohne jedoch tödlich zu werden .

Im October , Qovember und December fan ?

den fich auſſer rheumatiſchen Beſchwerden keine

Krankheiten . weiter ein . Rg .

2 ) Aufündigung des Prorectorat - Wechſels
auf der Georg. - Auguſt Unwerſität , den 3ten

Jau . 1791 . bey dey Abreiſe der königlichen

Prinzen von Göttingen . * ) Yus dem La -

teiniſchen des Hrn . Hofr . Heyne , überſekt
von - Hr . Yuguſt Wiiheim Schlegel .

Akademiſche Mitbürger .
Mit ungewöhnlichen Gefühlen und nicht ohne Rüh »

rung des Herzens kündigen wir Euch diesmal , den her ?

gebrach :

%) Der nunmehr zu Göttingen vollondete Aufenthalt
dreyer königlichen Prinzen aus dem hieſigen Chur !

hauſe , verdient in der Geſchichte " der einheimiſchen
Landesbegebenheiten unvergeßlich zu bleiben , und
wird obige Ankündigung , den Leſern der Annalen ,

ein angenehmes Erinnerungsmittel daran gewähe
ren , A. . . H«
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gebrachten Einrichtungen gemäß, den feyerlichen Wech ?

ſel - des Prorectorats an , da es unſrer Akademie ſo nah

bevorſteht „ ihrer glänzendſten Zierde beraubt zu werden .

Die Abreiſe der Durchlauchtigſten königl . Prinzen , die

den Aufenthalt bey uns , bald mit dem Sitz in der Reſi -

denz vertauſchen werden , hat die Heiterkeit dieſes Tages ,
den wir ſonſt durch theilnehmende Freude über das glücs

-
Lich geführte , mit bewillkommenden Wünſchen für das

neu angetretene Amt , feſtlich zu begehen pflegten , gleich !

ſam bewölkt und ſeine Ausſicht getrübt . Mannichfals

tige Betrachtungen bieten bey "dieſer Gelegenheit ſich

uns dar , und erwecken verſchiedene Regungen in uaſern

Gemüthern . Unſer gnädigſter Monar < hat uns wür :

dig geachtet , ſo koſtbare Pfänder der königlichen Hald

uns anzuvertrauen . Wir haben die edelſten Jünglinge

vor unſern Augen aufwachſen , und ſie in der Periode

"des ' Lebens , wo über das Ganze deſſelben in Anſehung

des zu erwartenden Slücks oder Elends , der . heilbrins

genden oder verderblichen Folgen für den Staat , entſchie ?
den zu werden pflegt , rühmliche Fortſchritte machen , an

Geiſt und an Körper gedeihen , erſtarken , blühen ' und

ſich bilden ſehen. Auch der Zutritt zu ihnen war uns
;

, vergönnt ; oft haben wir das Slü > k ihrer Unterredung
"und Geſellſchaft genoſſen : und welche Güte , welche

Leutſeligkeit haben ſie nicht jedem unter uns bewieſen !

Zhre Privat und öffentlichen Lehrer aber ( denn auch

einige der hieſigen Hörſäle haben ſie -durch ihre Gegens

Wart geehrt , und unter die Zahl der Zuhörer ſich aufs

nehmen . laſſen ) haben ſie in einem Grade lieb und

Bb 4 werth



werth gehalten , wie man es nur von gutgearteten ; edken

Gemüihern erwarten darf , und nicht von allen erfährt ;
Der . Führer der drey königlichen Prinzen , deſſen

Verdienſte von allen , . die ihn kennen , ſich das wärmſte
Lob erwerben , hat , nebſt ihren übrigen Begleitern , nicht

ohne Theilnahme an den Gegenſtänden , die ihn hier

umgabea , unter uns gelebt , hat vielmehr den lebhaftes

ſien Eifer für die Geſchäfte und den Wirkungskreis des

akademiſchen . Lebens geäuſſert ; alle , ſind uns ſo gewos

gen und geneigt geweſen , daß wir ſie lange - und ernſts

lich vermiſſen werden . Viele , und ſehr beträchtliche

Vortheile . ſind für uns aus dem hieſigen Aufenthalte der

königlichen Prinzen , erwachſen 3 und . dieſe werden mit

ihrem Andenten unter uns zurückbleiben . Cine -hsö<ſt

ſehätßbare Wirkung ihres Hierſeyns iſt es , daß der Ans

blicf ſo edler Zweige des Königsſtammes , die Anhängliche

keit an ihren Vater und an das königliche Haus um ſs

tiefer unſern Herzen eingeprägt hatz Wie wirkſam auf

die Verfeinerung der Sitten mußte nicht die Gegenwart

Lönigticher Prinzen , und die ihnen gebührende Ehr «

furcht ; der gegönnte Zutritt zu ihnen , die Cour , und

die Zuziehung zur Tafel ſeyn !- Ihr ' , geliebte Mitbür ?

ger ! habt des beneidenswerthen Vorzugs genoſſen , den

königlichen Prinzen aufwarten zu dürfen , und zu ihrer

Tafel gezogen zu werden . Das Gefühl der euc < zu

Theil gewordenen Ehre , mußte euch <meicheln und bes

wegen , euch der Schüchternheit und Verlegenheit zu

entwöhnen , die beym Zutritt zu den Großen auf unſer

Betragen ſo leicht ungünſtig einwirkt . . . Sie . ſelbſt , die

könige
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köntglichen Prinzen , haben das , bey denen - , die durch

ihre Geburt über andere erhoben ſind , ſo ſeltene Glück

gehabr , das Privatleben und ſeine verſchiedenen Stände ,

zugleich die eigentliche Beſchaffenheit und die verſchiede

ven . Arten menſchlicher Angelegenheiten und Beſtims

mungen , ſamt der ' mannichfaltig abweichenden Denkt -

art der Menſchen , kennen zu lernen ; das Glü > , von .

königlicher Pracht und vom täuſchenden Glanz der

Höfe einige Jahre entfernt zu ſeyn , und das zu hören ,

was zum angenehmen und glücklichen Leben nothwendig

erfordert wird , und , was döc<h ſelten zum Ohre des Für »

ften gelangt , die nur von Hofleuten umringt ſind ; das

Gluck , unter einem Kreiſe von Menſchen zu leben , die

vor vielen andern ſich von Verderbniß frey erhalten has
ben : denn gewiß muß jeder die akademiſche. Jugend

von den Künſten der Verſtellung und der Schmeicheley ,

und die Lebensart der Gelehrten von der Verdorbenheit

freyſpre <en , die der Reichthum und das Wohlleben

des Hofes - gewöhnlich erzeuot . Oft haben weiſe Mäns

ner gewünſcht , Könige und Fürſten möchten im Privats
leven erzogen werden z alsdann würden ſie ihre Vorzüge

recht gebrauchen lernen , und durch Sorge für ihr eignes

wahres ' Beſtes auch ihren Pflichten gegen das Volk :

und den Staat Genüge leiſten . Dieß , ( ſo haben fie

- mit ' Recht behauptet ) - kann nur von denen erwartet

weiden , welche die verſchiednen Stände der Bürger bes

ſucht und geſehen haben , daß Unverdorbenheit der Sits '

ten , Einfachheit und Rechtſchaffenheit unter denen

wohne , die am entfernteſten vom „Hofe leben 3 welche
25 , Bb 5 die



die Belohnungen , die der nüßlichſien Claſſe ber“ Bürgee

durch Fleiß , Anſtrengung und Beſchwerde zu Theil wers

den , kennen gelernt haben , und in die geheimen Triebs

federn , in die wichtigen , vielfach in einander eingreis

fenden Verhältniſſe des häuslichen und bürgerlichen Les

bens eingedrungen ſind . Andre hingegen müſſen bey »

nahe unvermeidlich den ſelbſiſüchtigen Abſichten der

Scmeichler , deren Nachſtellungen die ganze Lage der

Fürſten überhaupt ſchon gefährlich für ſie macht , zum

Raube werden , und ſo geht nach und nach alles , -was

die Natur ihnen von edlen Anlagen verliehen hatte , in

Verderbtheit zu Grunde .

Jekt giebt nunmehr unſre theure Pflegerin , Geors

gia Auguſta , die ihr anvertrauten Pfänder dem königlis

< en Vater zurü , mit der Ueberzeugung , daß ſie ; das

Urtheil des Monarchen über ihre Treue in Erfüllung der

auferlegten Pflichten nicht ſcheuen , daß ſie den Ausſpruch

thun dürfe , es habe kaum ein glücklicherer Erfolg ers

reicht oder erwartet werden können . wenn ſie zu Haus

und unter ihrem Volk erzogen wären , da in der ganzen

Verfahrungsweiſe beym Unterricht und bey der Erzies

hung der Kindheit . und Jugend , die engliſche Nation

zu viel auf hergebrachte Sitte und Gewohnheit hält ,

als daß ſie , dur < das Beyſpiel der Teutſchen , ſich ſolls

ten bewegen laſſen , Einrichtungen dieſer Art zu verbeſs

ſern . Die königlichen Prinzen äußern bey ihrem Ab ;

ſchiede von uns in Mienen und Worten Empfindungen

des Wohlwollens , und verſprechen , unſre Ergebenheit

gegen ſie ftets in gewogenem Andenken zu behaltet .

So
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So haben wir alſo doch unter den traurigen Regunzett ,
womit wir ſie begleiten , Anläſſe zur Freude . Wen muß

es nicht entzücken , wenn ſeine Zöglinge an jeder Arc des

Werthes zunehmen und blühen , " wenn zwiſchen ihim -

und ihnen gegenſeitiges Wohlwollen und Liebe herrſcht ?
Wir freuen uns daher , und erheben unſern Geiſt ' zu

froheren Ausſichten 3 wir ſind erfüllt von den großen

«Doffnungen und Erwartungen , zu denen Eure Anlagen,
edle Prinzen ! = - es ſey uns erlaubt , Euch als gegens

wärtig anzureden = = der Biych ſchon zu eigen gemachte

Werth , und die Ausbildung die Euch vor ſy vielen Fürs

ſten zu Thei ! geworden iſt , berechtigt . Wir wenden

Uns mit unſren Wünſchen an die Gottheit , und bitten ,

ihre Vorſehung möge Euch ſo leiten , daß der Saatmne der
' Tugend , der ſchon in Eurer Seele gekeimt und Wurzel

getrieben , zur Hervorbringung herrlicher Früchte ges

deihe ; daß Ihr jede ſchöne Kraft Eures Geiſtes zu weiſer
und ruhmvoller Thätigkeit anwendet 3; daß das wahre
und innig ? Gefühl für Religion immermehr zur dauern ;

den und feſten Geſinnung in Euch werde ; daß endlich
der giftige Hauch der Schmeichler , die durch kriechende

Unterwerfung und geſchmeidigen Sciavenſinn die Ge

müther des Fürſten de : o ſicherer zu umijtriwen wiſſen

je abgeneigter offene und ſchuldloſe Seelen ſind , Betrug

zu argwohnen , ſich niemahls EucH nahen dürfe , Geht

denn der Erfüllung der großen Zwecke entgegen , zu des

nez Ibr geboren und erzogen ſeyd!" Ihr lebt nicht für

Eu , ſondern für den König , für das Vaterland , fär

die Menſchheit . Von Menſchen , die ihr Glück , ihre .
;

Geburt



Geburt erhöht und verherrlicht hat , werden auch große

und herrliche Vorſätße , Entſchließungen und Thaten ers

wartet . Geht unter freudigen Ahndungen und warmen

Wänſchen Euch zugethaner Herzen , und laßt uns ein

gütiges Andenken unſrer Treue und innigen Ergebens

heit bey Eu hoffen ! - - * )

Da uas bey der diesmaligen Einladung an Euch ,

akademiſche Mitbürger , die Umſtände ſelbſt einen Ges

genſtand darboten , der uns alle in einem ſo vorzüglichen

Grade beſchäftigt , ſo ſchien es unnsthig , ſich über fremde ,
-

Gegenſtände zu verbreiten , um den Inhalt oder Shmu > k

unſerer Anrede daher zu entlehnen . Es iſt alſo nichts

mehr übrig , als daß wir Each den feyerlichen Aufzug ans

kündigen , der am z3ten Januar gehalten wird . Das

Prorectorat wird unſerm würdigen Lehrer , dem Herrn

Geh . Juſtikrath , Johann Stephan Pütter , über :

tragemw werden , der ſich ſchon durch dreymaiige Führung

deſſelben um die Akademie verdient gemacht har , und

mit dem, ausgezeichnetſten Eifer , mit der thätigſten

Sorge für Euer Wohl , akademiſche Mitbürger , und für

das gemeine Bette arbeitet . Beweiſt ihm alſo Eure

Werthſchäßung und Ehrerbietung dadurch , daß Ihr Euch

zu der Feyerlichkeit einfindet , die Reden in der ſchilis

< en Stimmung anhört , und Euch den Gedanken lebhaft

erneuert : Gutes Betragen , Beobachtung der Geſeke ,

Un *

*) - Noch genoß die Univerſität die unerwartete Freude ,
Ihro Königl . Hoheiten mit ihren Begleitern bey »
der Feyerlichkeit gegenwärtig zu ſehen ,
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“Unverdorbenheit der Sitten , Tugend des Bürgers und

des Menſchen werde weſentlich zu Euerm Glü > erfodert ,

und ohne dieſe könve kein ? Art der Arbeiten vnd Bemüs

hungen mit erwünſchtem Fortgange belohnt werden .
|

3) Schreiben aus dem Lüneburgiſchen , den

neuen Landeskatechismus betreffend .

Ehem bey Läneburg , den 25ſten Jan . 1791 .

Was wir vor drey Jahren ( S. dieſe Annalen ur Jahrg .

St . 1. S . 142 . ) mit freudiger Sehnſucht erwarteten ,

das iſt , Dank ſey es der alles leitenden Fürſehung ! = -

geſchehen . Dieſe ſchönen Hofnungen des Vaterlandes

find nunmehr in reihlihem Maaße erföllet worden .

Die ünter dem Conſiſtorio zu Hannover ſtehenden Pros

vinzen haben einen neuen Landeecatechismus erhalten ,
durch hohe landesväterliche Fürſorge ; der in jeder Hin »
ſicht die gerechten Erwartungen der Einwohner übertrofs

fen hat ; man mag auf ſeine Einrichtung , oder auf ſeinen

Preis ; auf ſeine Reichhaltigkeit , oder auf die bündige

Kürze ; auf die Art der Einführung , oder auf die milde

Nachſicht und Unterſtüßung der Armen hiebey ſehen . = -

Dieſes neue Lehrbuch iſt zwölf Bogen ſtark , und

koſtet doch nicht mehr als Einen guten Groſchen . Es

enthält in acht Abſchnitten die <riſtliche Glaubens , und

Sittenlehre . Hierauf folget eine meiſterhafte Religions »
Seſchichte ; dann fohzen Liederverſe ,nach der Ordnung
der Abſchnitte in dem Katechizxmus , die aus den beſten

Geſängen unſrer Religionsdichter entlehnet ſind . Den
'

Bos
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Beſchluß machen einige Morgen ?, Tiſch ! und Abendges

bete = - die ſehr faßlich und zweEmäßig ſind . = =

Die Einführung dieſes neuen Lehrbuches iſt am

gten Januar ' d. : J. oder am zſten Sonntage nach Epis

phanias geſchehen ; wobey . das Königliche Churfürſtliche

Conſiſtorium den unter ihm ſtehenden Predigern aufges

geben - hatte , eine /eigene Predigt über das . ſo ſehr paſe

ſende Evangelium , oder auch über zwey nicht minder

ſchiliche Wahltexte , Col . 111. 16 , 17 . und Jacobi 1.

31 , 22 . Quf dieſen Fall zu halten , welche dem hohen

Collegio demnächſt eingeſandt werden ſollte . ;

Und . dieſer ſchäßbaren Landeswohltrhat hat auch die

gute Aufgahme des neuen Lehrbuches ganz entſprochen *) .

Es . iſt in unſern Gegenden , und , ſoviel man höret , auch

in andern Provinzen der deutſchen Staaten unſers Kör

nigs

*) Wie vorthoilhaft unterſcheidet ſich nicht dieſe Aufs
nahme von den Streitigkeiten , welche im Jahr

1723 . Über . die verſuchte Einführung eines neuen

Katochismus in dev Herzogthümern Bremen und

Verden entſtanden ( S . < lözers Staatsans

zeigen ) Es erregte derſelbe den öffentlichen Wis "

derſpruch von 30 Schriftſtellern , und die Stände

ſetzten ſich ihm mit ſolchem , Nachdruc > entgegen ,

daß das neue Lehrbuch verböten und confiſcirt
wurde . Eine trauriae Folge hiervon dauert bis

auf den heutigen Tag fort , indem die niedern

Schulen jener Provinzen ſich mit einem Katechis -

mus behelfen müſſen , der hinlänglich charakteriſirt

iſt , wenn . man nachſtehende Frage und Antwort

daraus anfährt : „ Fr . Sind die Geſpenſter gute

„ oder böſe Engel ? Antw , böſe Engel . “
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nigs ſehr freudig aufgenommen worden , und die Aels

torn waren ſehr geneigt und willig , die wenigen Gros

ſchen zum Beſten ihrer Kinder anzuwenden . Viele

ſchafften den Katechismus ihren Kindern noch weit früs
Her an , als er eingeführet werden konntez3 und an Pres
diger und Schüllehrer kamen häufige Anfragen , ob die

Kinder nun des neuen Katechixmus in der Schule fich

nicht bedienen dürften . = = Als vollends die Prediger
das erſtemal nach dem - neuen Lehrbuche kätechiſirten ,
fehlte auch keinem einzigen Kinde der neue Kates

<ismus . =
|

Getadelt worden iſt dieſer neue Katechilmus faſt

gar nicht , oder doch ſehr wenig - =- ein Wunder bey

dem Landmann , der bekanntlich ſo ſehr an den : Alten

hänget , und wider/alle3 , was neu iſt , im Voraus ſchon

eingenommen iſt = - weil er ſich nun einmal gewöhnt

Hat , jede Neuerung , die mit noch ſo geringen Koſten

verknüpfet wird , als eine Finanzoperation und neue

Auflage anzuſehen = - weit entfernt , an ſein bezwetes

Beſte in dergleichen Fällen zu denken ! - - -

Daher fanden zwar Einige ihrer Meynung nach

einen weſentlichen Mangel an dem neuen Lehrbuche
darin , daß es kein Beichtformular enthalte . Doch
war dieſer Tadel nicht allgemein 3 ſondern kaum merkbar

und ganz ohne nachtheilige Folgen . Der Vernünftige
ſiehet es ohne Erinnerung ein , warum das Beichtfors
mular weggelaſſen wurdez theils um nun nicht mehr

öffentlich der Privatbeichte das Wort zu reden und fo

der . allgemeinen Beichte nac ) und nach mehretn Eins

92103



gang zu verſchaffen , theils aber , um die Andacht nicht

an vewiſſe beſtimmte Formeln ſclaviſch zu binden . = -

Andere ſtießen ſich an die Verſchiedenheit des Anfanges

in beyden Katechitmen 3 da der neue , wie nätürlich ,

von der Erkenntniß der Gottheit aus der Natur auss

gehet , und hingegen der alte Zelliſche Kätechicrnus mit

der Frage anhebet : „ Wer biſt ds im Srande deines alls

gemeinen Berufes ? " = - Unbekannt mit ) der beſſeren

Art des Kinderunterrichts , und unfähig zu urtheilen »

nahmen . ſie ihren alten Katehigmus zum Maaßſtabe

des neuen , und verglichen dann beyde mit einänderz

bey welcher Vergleichung und Lage der lekztere leicht

dem weichen mußte , nach welchem ſie unterrichret wor ?

den weren . = = Demungeächtet aber . iſt. die Lernbegierde

gleich ſtark bey Aeltern , Erwachsnen und Kindern , und

iſt alſo durch das nove Lehrbuch zugleich ein neuer Trieb

zum Wächſen im Chriſtenthum erwe > et worden , =

Welch ein Segen für Welt und Nächwelt känn

tun unter göttlichein Beyſtande von einem ſo wohlges

rathenen Lehrbuche erwartet werden ! Wer weiß es nicht ,

daß auf den zweEmäßigen Unterricht der Jugend , beſon »

ders des gemeinen Männes , ſo ſehr vieles , ja Alles ans

kömmt ? Was der Ländmann bis zur Einſegnung lernet ,

das lernet er gewiß = = äuf künftiges Nachholen , Vert

beſſern = = iſt mit Sicherheit nicht zu rechnen , ? swegen

die Landleute auch ſo ſehr mit der Confirmation ihrer

Kinder eilen , um ſie äaus' der Schüle , das heißt , voin

Lernen abzubringen , damit ſie den Geſchäften der Land »

wirth ?
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wirthſchaft , für welche ſie beſtimmt ſind , ganz ſich wid

men können , = =

Heil deinnach über die Männer , welche zuerſt dies

ſen wohlthätigen Gedanken faßten ! Heil über die , wels

< e ihn unterhietten , nährten und ausführten ! Heil uns

ſerm Vaterlande , daß es nun ein unbrauchbares Lehrs
buch , das , über drittehalbyundert Jahre alt iſt , ruhig
weglegen kann , nachdem es ein beſſeres erhalten hat ,
woraus , ſeine Jugend mit mehrerer Deutlichkeit und

Ueberzeugung unterrichtet werden kann !

Endlich muß ich noc < der Gnade Seiner Maje :
ſtät , unſers allergnädigſten Landesherrn , erwähs
nen , welche Ihr gnädiges Wohlgefallen über die Vers

anſtatrung und Abfaſſung des neuen Landesfkatechismus
dadurc < allerhuldreichſt zu bezeugen geruhet , daß Sie
den geiſtlichen Herren Räthen Ihres Hannzsveriſchen
Conſiſtoriums ein Geſchenk von 1000 Reichsthalern ges
macht haben , * ) R , Möller .

4) Nachricht von einer Prediger- Conferenz in
der Grafſchaft Hohnjtein .

Son ſeit 1772 . beſteht in hieſiger Grofſchaft eine Pres

di -

*) “ Außer jener Gnade verdient auch noch bemerkt und
mit allgemeiner Dankbarkeit verehrt zu werden ,

„ daß Ihro Majeſtät der Rönig , wie auch die
Landychaften , anſehnliche Summen dazu bewilliget
haben , daß ſolche unbemittelte ECmwohrier , welche
an der Vertheilung aus den Kirchen - und Armen -
caſſen keinen Theil nehmen , mit Exemplaren des

| neuen Lehrbuchs unentgeldlich verſehen worden find ..
4 A, 5: H,
( Annal . 5r Jahrg . 28 St, ) „ Cc



diger ! Conferenz , welche regelmäßig am erſten Dienſtage

; jeden Monats bey den Mitgliedern nach der Reihe ge :

fe halten wird .
'

Man hat ſich bisher nicht bemühet , ihre
g

Einrichtung bekannt zu machen . Nun aber ſcheint dies

Pflicht zu ſeyn , da. einige Zeitſchriften ihrer gedacht has

ben ; in einem fliegenden Blatte geſ <ahe es ſogar mit

einem etwäs unſanften Ausfälle begleitet , und man weiß

ja wohl : = = audacter ſemper aliquid hafret . . Alſo

hier eine kurze aber wahre , von den Mitgliedern deyſelhen

heute opprobirte . . Nahricht davon . Man kömmt im

Sommer um 3, im Winter um 9 Uhr nach einem vers

abzedeten Turyo irgendwo zuſammen ; der Hauswirth

fängt die Arbeit mit einem kurzen Gebet anz man ſekt

ſich , ohne Rangordnung ; um die auf ' den bevorſtehenden

Monat falienden Texte exegetiſch zu betrachten , und es

ziehen hierauf , Einer oder Mehrere , Sätze zu Predigten

aus ſelbigen . Hierauf werden die gehaltenen Predigten

nach Hauprtſaß und Theilen angegeben , auch , wenn Jes

mand will , Stellen darat ! s vorgeleſen , Paſtoralfragen

und Zweifel aufgeworfen , und entweder ſogleich erörtert ,

oder zu künftiger Beantwortung vom Secretarivo in das -

Protocoll getragen ,
-

Nachdem man die künftigen Texte

wiederum beſtimmt hat , wird über liturgiſche Angelegens

heiten und Schulſachen geſprochen , und ' die Conferenz

gegen 4 bis 6 Uhr wieder mit einem Gebet beſchloſſen .

Noch iſt keinem Mitgliede die Conferenzgeſellſchaft , die

doch bisweilen aus 12 Perſonen . beſtehet , üderläſtig ges

. “
uu weſen , weil eine äuſſerſt frugale Bewirthung , derſelben

KE
| Hauprgeſez iſt , Abgeſchieden ſind aus der Geſellſchaft

von

nN
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von ihrem Entſtehen bis jezt : wegen Verſeßung , die

Paſt . Ziegle und Haun , die ſie aber von Zeit zu Zeit
"noch beſuchen ; wegen Entfernung , ' der Paſt . Preu zu

Rot2nſütte ; wegen Abſterben , die weil . Paſt , Ehrhardt
“ zu Oſtrode , Leopold zu Appenrode und Vollbortb zu

Niederſachswerfen . Gegenwärtige Mitglieder ſind , auſ ?
“ſer dem Herrn Sup , Roitzſch zu Ilfeld , die Paſt . zu
“ Sulzhayn , Oſtrode , Steigerthal , Appenrode und Nies

" derſachswerfen . Auch haben die Paſt , Leopold zu
' Leimbac <, Treſſel zu Crimderode und weil . Wolf zu
' Beſenrode , Limburg zu Wofleben im preuß , Hohnſtein .
" Grabe zu Nordhauſen ad St , Blatiü und 20 ja mehrere

Candidaten , . deren viele ſhon in Predigt und Schuläm »-
" tern ſind , ſie oft beſuchet . Im Jahr 1739 . entwarf ſich
“ die Conferenz , Geſelze , die man gern einem jeden auf

Verlangen vorlegen wird .

Leopold , Pr , zu Appenrode im Hohnſtein .
- .t: Secret ,

|
. QN6 KILB

„Preistabelle der nothwendigſten Lebens -

mittel ; in den verſchiedenen Gegenden der

' Hannöverſchen Churlande , vom October ,
November und December 1790 .

Bey nachſtehenden Preiſen iſt auf alles das wieder Rücks

ſicht zu nehmen , was in dem erſten Stücke der Annalen

' vierten Jahrganges S . 218 . theils wegen der Münzſor -
ten , theils wegen des in einigen Provinzen auf dem

Fleiſche ruhenden Licents angeführt worden .

Cc 2 Octos
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XVIL
.

Beförderungen und Avancements , vom "

October , November und December

1790 .
:

Im Civilſiande :

Bey den höhern Landes - Collegien und was damit

in naher Verbindung ſtehet :

Bey der Landesregierung .
Der Hr . Candidatis juris Johann Georg Ludewig L76l /

Ter , als Auditor bey der Geheimten Canzley .

Bey der Juſtiz - Canzley zu Hannover .
Hr , Conrad Georg von - Ompteda , als Auditor in des

Rathsftube .

Hr . Georg Friedrich Chriſtian Börner , zum extraordinais
ren Canzelliſten .

;

Bey dem Hofgericht zu Hannover .
Hr . Johann Heinrich Anton Cramer , zum zweyten extray

ordinairen Canzelliſten .

Bey der Juſtiz - Canzley zu Zelle .
Die Herren Advocaten Johann Geoeg Heinrich Köhler ,

und Carl Friedrich Züſer , als Auditoren in der Ses
cretarienſtube .

tr . Senator und Camerarius Georg Friedrich Carſtens
zum Procurator Supernumer ,

Bey dem Hofgericht zu Zelle .
Nr . Advocat Dr . Seelhorſt als Procurator ordinariys .

H . Advocat Heyne . als Procurator extraordinaxius ,

Bey
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Bey dem Forſtweſen .

Hr . Oberförſter Germann iſt von Münden nach Uslar
verſeket ,

Garniſon - Auditorak . |

Der Hr . Advocat und Univerſitätsgerichts M NLURGEEE
Georg Ludewig Carl Meißner zu Göttingen , iſt dem

daſigen Hrn . Garniſonauditeur Schramm cum ſpe
ſuccedendi adjungiret .

Bey Landſchaftlichen Stellen .

Hr . Oberſte und ritterſchaftl . Deputirte von Wangen -
Leim , zum Licentcommiſſair im Göttingiſchen .

Hr. Candidatus Juris Johann Friederich H7eder , zum
Licentinſpector ' im Göttingiſchen .

?

Hr . Advocat und Canonicus Johann Heinrich Var

quard zum . Licentinſpector im Mündenſchen Quartier .

Hr . Licentgegenſchreiber Völkſen, zum Licenteinnehmer
zu Münden .

- Bey der im Fürſtenthum Lüneburg angeordneten
ritterſchaftlichen Creditcommiſſion zu Zelle .

Hr. Landrath von Lenthe ; '
= = von Behr als Commiſſarien ,

- = von Hodenberg )

Hr , Landſyndicus Jacobi , als Aſſiſtent .

Bey Aemtern .
Dem bisherigen Hrn . Auditor Plate zu Weſten der Chas

racter vom Amtſchreiber .

Der „bisherige Hr . Supernym . Amtſchreiber LOTeper zu
Rotenburg zum zweyten würklichen Amtſchreiher zu
Winſen an der Luhe .

Bey ſtädtiſchen Dienſten .
Der Hr. Advocat Ernſt Georg Siegmund von der Zude

zum Bürgermeiſter zu Haarburg . ES) Der



(py

398

Der zeitige Hv. Bürgermeiſter Hanſind zu Haarburg
mic Beybehaltung des Ranges und Pradicais vom

Bürgermeiſter , zum Syndicus daſelbſt .

Bey dem . Poſtweſen .
Dem Hrn . Poſtſchreiber Rübner zu Lüneburg , imgleit

<hen ' den Poſthaltern Bammann zu Bienenbüt ! tel ' und

Lübbecke zu Eb. ; orf , ijt der Poſtverwalters : Titel beys
gelegt .

Bey « den Linnen - Leggen .
Dem Hrn . Leggemeitier Johann Jobſt Q7ummentbey

zu Göttingen , iſt der Charakter vom Leggeinſpector ers

theilet , und . demſelben die interimiſtiiche Inſpection
Über die zu Lüchau Bergen und Wuſtrau errichteten

Linnenleggen anvertrcauet .

Der Hr . Penſionärlieutenant Carl Ulrih Ldemerow

zum erſten , und

Hr . Johann Chriſtoph Borheck zum zweyten Leggemeis
ſter bey der Linnenlegge zu Wuſtrau , und

Hr . Johann Chriſtian Danielis zum Leggemeiſter bey
der Linnenlegge zu Bergen .

Avancement im Militair ,

vom erſten October bis zum Schluſſe des

Decembers 1799 .

vorh . Regt . wohin die] ,

Regt« Verſe . geſchehen |Datum

A. Cavallerie ,
1792 !

Zu Cornets und Sähndrichs .
Der Hr . Cadet Gottlieb Friedrich von

Rerſſenbruch zum titul . Fähndrich . | 6 114 Dec ,

B. Infanterie .

Zu Compaanien .
Den : Hrn . titul . Capitain . von Uslar

die erledigte Compagnie des verſtor

benen Hen. Capit . von Arentſchildt, " 12
24 u

was



"vorh .

Me

C. Landregimenter ,

Zy Regimentern .-
Dem Hy . Eapitain von Raufmanns . vom

9Iten Infanter Regim . Saochs4 Gotha. ,
durch Abſterben des Hen Oberſten de Villars

-
vacänte Göttingiſche L R . , mit Beylegung des ]

Characters vom Major .

Zu Compagnien.
Dem beym Regiment ſtehenden Hrn . titul .

Behr . die durch Abſterben des Hrn .
Schlüter erledigte Compagnie , beym ' Gru| .
benhagenſchen Landregim .

das

Capit.
Capit .

Regt. wohin die ! Anc. -
- Regt « Verſeß . veſhehen

Datum

1790
Zu Lieutenänts ;

;

| Dem Hrn Fähnorich von der Deen | |. 5
1 . Lireutenants - Charafier

j GN . [ 29 Oct .

7 ( Den Hra . Fähndrich von Bennigſen . |
|

zum titul . Lieutenant , 16Nov .

2 % Den Hrn . Fähndrich Schaumann

4 . „ zum titul Lieutenant . 3 | 3 Dec :

" Zu Sähndvichs . ,
:

SiDem Hrn . Cadet Bernhard Friedrich
8 Auguit von Zerßen , der Charakter IEE

' "|
vom Fähntrich . GR . 1/29 Oct .

Z21Dfr Gefr . Corporal Hr Otto Friedrich 4
! 1 Carl Schäffer zum titul Fähndrich | 7 | x6Nov .

| Der 'Hyr- Cad der Withelm Ludewig von |;
Daſſel zum tirul : Fähndrich . 3 |3 Dec .

„] Der ausgegangene Hofpage , Hr . Aug .
;

Zu! l Ludew . von der Wenſe zum

Fähudrich«. ; Wp ) 29 April

“ Det .
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Anc .
Zu Capitains . Datum

Hr . Lieutenant Siegener , zum titül . Capitain | 2799
beym Hannöverſchen . R. 29 . Oc >s

Hr , Lieutenant Ltiemirz , zum titul . Capitain
beym Grubenhagenſchen L. R. L6Nov - ,/

Zu Lieutenants .

Hr . Fähndrich Rönig zum Lieutenant beym Han -
növ . L, R. ! 30 . Ock .

Hr . Fähndrich Rlingſöhr . zum würklichen Lieu ,
tenant , beym Grubenhag . L. R. 17Nov «

Hr , Fähndrich ÜFeyer zum Lieuten . beym Gru
& benhäg . . . , 4. Dee .
Hr . Fähndrich Stauß zum Lieutenant beym LÜ

. neburg , LR . 14 Dec ,

Zu Sähndrichs ,
Det Sergeant Hr, Gottfried Weniger vom gten

Infanterxie - Reg. Prinz Ernſt , zum Fähndrich
beym Hanndöverſch : »L. R . 30 . Ott .

Der Wachtmeiſter Hr . Johann Üeiſe , vom xſten
Cav . dem Leibreg , zum würklichen Fähndrich
beym Grubenhag , L, R . [ 7Nov «

Der Fourier Hr . Juſtus Zorn , vom 5ten Inf .
Reg . von der Beck , zum Fähndrich beym Gru -

' benhag . L, R. 4. Dec .
Der Sergeant vom 1zten Infant . Reg . von Lin

ſingen , Hr . Joh . Wilh . von Schnehen zum
|

Fähndrich beym Lüneburg . L. R . 15. Dec,

Dimiſſion haben genommen :

Der Hr . titul . Premierlieut . Graf von . Wallmodens )
Gimborn , vom Leibgardetegiment . |

Der Hr . Lieutenant Wallmann vom. 7tett Cavall « Reg »
Friederichs , unter Capitains Charakter .

Der Hr, Lieut. Genoux , vom Lüneburg . L, R unter |
Capitains : Charakter . !

Im
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Im geiſtlihen Stande ;

Bey Stiftfern und Klöſtern :
Fräulein Conventuglin von Bock im Kloſter Lüne zur

Abetißin daſelbſt . ;

: = = Catharine Hedwig Auguſte Wilhelmine von

Dinklage , aus dem Hauſe Oſierwede und Campe -
zur Couventualin im Stifte Baſſum ,

Bey Kirchen : .

Herr . Superintendent Lueder zu Dannenberg , als Sus
'

per . und Paſtor prim . nach Ronnenberg .
|

= = ' = = Grewe zu Läne , als Super . und

| Paſtor prim , na < Dannenberg .
vs

96! FEEN SIRTNUENRo < H zu - Borrie , als Super , und
' Paſtor nach Hoya .

- = Garniſonprediger Lindemann zu Läneburg , als
Superintendent und Paſtor nach Lüne ;

:
- - Paſtor Diaconus Gericke zu Uelzen , als Super ,

und Paſtor nach Wildeshauſen . . 3

- - Paſt . ſec . Hartmann au der Münſterkirche in Has
« meln , als Superint . und Paſt . prim . ' nach Einbe > , >.
= - = prim . Dürr an der St . Blaſikirche zu Mün :

den , als Superintend . und Paſt , prim . zu Münden
|

erſten Theils . 47
| - = Schloßprediger Meper zu Iburg im Osnabrücks

ſchen , als Paſtor zu Kirc < weihe , Inſp . Sulingen ,
= Paſt . Diac . Schultze zu Ronnenberg , als Paſtor

| nac < Barcamp , Inſp . Lüne ,
j < - = = Lueder zu Coppenbrügge , als Paſtor zu Wal :

.
| y lenſen , Inſp . Münder ,

s
- - =--- Erdmann zu Rägklingen , als Paſtor nach Ens

gelboſtel , Jaſp . Neuſtadt Hannover , ENEN

= = " adj . Siſcher zu Bergen an der Dümme , als
Paſtor nach Räktingen , Inſp , Uelzen ,

g Herr
x

|
1
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Herr Paſt . Rave zu Meinerſen , als Paſtor ' na < Berzen

an der Dümme , Inſp . Lüchau .

- - “ - =- " Rno < h zu Wetmer , als Paſtor nad Meiners

- ſen , Inſp . Sievershauſen .-
- - = - adj . Siebel zu Dorfmark , als Paſtor “zu

Wetmar , Inſp . Burgtorf .

2 . Conventtual . Zallauf zu Loccum , als Paſtor zu

Dorfmark , Inſp . Schwarmſtedt ,

= Paſtor Rüchenthal zu Nibrcau, als Paſtor nach

Rö5ömſtedt , Inſp . Ebſtorf . j

= = " Cand . Langlotz , als Paſtor zu Ribrau , Inſp.
-

Dannenberg . ,

Z - = - Baldenius , als Paſtor zu Lauenförde , Inſp -

Hardegſen . ;

=- " ZL Heiſe , als Paſtor zu Vahlbruch , Juſp -
Börtrie .

- - = Schreiber , als Daſtor adj . zu Sc <neeren ,

Inſp . Neuſt . a . Rübenberge .
Der bisherige Herr Rector Deppe zu Herzberg , als

Collaborator zu Sieber , Inſp . Oſterode ,
;

- - - - - = " Beyer zu BüFen , als

Paſtor ſecund . zu Vilſen , Inſp . Hoya .

- - - - Sandig zu Elbingerode ,
als Paſtor zu| Pareſen, Inſp . Harſte .

- - Paſt . Blaſſe zu Buhle , als Paſtor zu Edesheim ,
Inſp . Hohnſtedt .

- =“ Cand . WMeinecte, - als Collaborator zu Jacobidreh -

ber , Inſp . Diepholz .

- Collaborator Roh zu Kirchweihe , als Paſtor ſecund, .

zu Hallerſpringe , Inſp . Münder .

==. Tand . Rube , als Paſtor zu Hullerſen , Inſp ,

Einbe > .

- - = = Cruſius , als Paſtor zu Hachmühlen , Inſp .

Münder .

Herr
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Herr Cand . Suſe , als Paſtor Diaconus
an der St .

- Michael: Kitche zu Lüneburg .
- - = = Schwenfpe , als Paſtor zu Sülze Inſp Zelle ;

' - = = „ Quentin , als Paſtor adj. zu Dankelshauſen;
Inſp : Münden , 1ſten Theils .

- = = ' =- von Einem , als Paſtor zu Eboldshauſen;
"

Inſp . Hohnſtedt ,
:

- - - fWlzdorf , als Paſtor zu Beſſenrode - in der

Grafſchaft Hohnſtein.
= - Paſt . ERAR als Paſtor nach. Dro.Inſp . Börrie . u

;

- - “ Cand . Benecken , als Paſtor wad und
«Expetlan,

zu MEME !

= = Völger , als Paſtor adj . &um pe fucced.
zu Hohuſen , in der Grafſchaft Spiegelberg .

-- . . : Paſt . . Seehof zu Bremeke, als Paſtor nah : eäſen Lengden , Inſp . Göttingen . -

NTI
EE Borries zu Hallerſpringe , als ia nach

Coppenbrügge , Inſp . Münder .

Ertheilte Prädicate :
Dei bisherigen , zu Neuhaus im Lauenburgiſchen ſich;

aufhaltenden , Herrn Conducteur Ziegler , das Prädicat
vom Commiſſario mit ſtehendem Amtſchreibersrange. ;

Dem Herrn Stadt - Chirurgus Jobany Chriſtoph '

. „ Boolte zu Northeim , welcher auch in den Aemtern

Brunftein und Weſtechofe als Amtschiruyxzus
beſtellet iſt

das Prädicat eines Landchirurgus . :

«CAnaal , 5t Jahrg . 26 St . ) Dd Stan »
ME

4
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Standes » Erhöhung .
Detn Churpfälziſchen Herrn - General : Major » Genes

ral ; Adjudanten und“ Cammerherrn Jobſt ! Ernſt : vor

Schwicheldt , dem . Herrn - Cämmerev Heinrich Ernſt

von Schwicheldt , für ſich und : ihre eheliche - Nachkom-
menſchaft , wie auch deren : Fräulein . Schweſter Bertha

Auguſta von Schwicheldt , iſt von, Reichsvicariatswes

gen während des. neuerlichen . Interregni , die gräfliche
Dignität mittelſt Diploms vom 25ſten Sept . 1790 . ver ;

liehen , und von Sr . Königl . Majeſtät ſolche in Allerhöchſt

Ihro deutſchen Landen ihnen allerſeits beſtätiget , und

gleichergeſtalt beygeleget , auch dieſerhalb ' unterm 20ſten

December : d. I . die behufige . Publication » evlaſſen« worden .

Auf . der Univerſität .zu, - Göttingen : haben. die

Doctor - Wuürde : erhalten .

1799 ; Ort .8. Herv - Ernſt ' Gottfried Lilie aus: Holſtein ,
y M. dz Phil :

j

12 , = > Joh . Gottfr ; : Hfislar -aus: Ham !

burg , Lic. ;- R .

22 . = Ffied , Georg . Aug . Buchholtz ; aus

Mecklenburg , i, d. M, 6

Nov . 1. = = Ger . Wilh. Wachsmuth . aus dem

Lippiſchen ,i , d. M .

Dec . 13 . = Fr . Albr . Ant , Höepyer aus - pa
. burg , i. d. M.

26 = = QetuiDeiuk Phil . Petri AI »
Hannöyriſchen , ic da M ; -

1790 .



„FIR ASE» 405

1790 , Dec , 29 . - Herr Chriſt . Fr . Wilh . - Buſch aus Lis

neburg , i. d. M, '

]
30 . ' - - Gottfe , Phil . HTichgelis gus Götz .

i tingen ; - i : d; M .

1189 7059 450 N

(5 Bey dem Oberappellationsgerichte zu Zelle ſind

|
iE examinirt und ' immaätriculirt worden ;

Herr Doctor Anton Guſtav Conrad Conradi aus Reins
:

| hauſen , als Advocat .

|
= = Georg Friedr , Winier aus Göttingen , als Ads

vocat und Notar .
!

- = Johann Juſt Gottlieb Winicker aus Göttingen,
als Advocat und Notar , '

==“ Joh . Friedr . Raven aus Einbeck , als Advocat .

= Joh . Georg Wilh . Brüel aus Verden , als Advocat .

= - Heinrich Chriſtoph Gottfried Versmann aus Hans
, als Advocat und Notar /

= Joh . Nicolaus Rlindtworth aus Buxtehude , als

Advocat. j

. Der .
Advocat, Hetr Joh.

EA0069n
1s als Notatr «



406 „ Grie

XVI .

Heyr at hen .

Es ſind. getrauet :

September .

Den 9ten , Hr . Paſtor Dörrien zu Münden mit

der dritten Dem . Tochter des Hrn . Paſtor Sriedrich zu

Iacobidrebber .
Den 2oſten , Hr . Doctor und Landphyſicus V3en -

ſching in Nienburg , mit des ehemaligen Hrn . Hoſpitals

Commiſſ « rii Hartmann Dem , Tochter zu Hannover .

October .

Den zten , Hr . Univerſitätsprediger WMarezoll zu

Göttingen mit Dem , Meyenberg , Tochter des Hrn .

Obercommiſſair und Bürgermeiſters VTeyenberg daſelbſt .

Den x17ten , Hr . Hofgerichtsaſſeſſor Heinſius zu

Verden , mit der Dem , - Tochter des Hrn . Berghandlungss
factor Winkelmann zu Hannover .

Den 2uſten , Hr . Hofgerichtsaſſeſſor von Döring

mit dem Fräulein von Laffert , aus dem Hauſe , Lerſe ,

nachgelaſſenen Tochter weiſand Hrn , Overhauptmanns von

SLoßert , getrauet zu Rokeburg .

Den 25ſten , Hr . Hofr . Runde zu Göttingen mit

der nachgelaſſenen jüngſten Dem , Tochter des weil . Hrn .

Hofr . Heiſter daſelbſt ,

Novem -
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-
November .

Den 25ſten , Hr . Paſtox Roeſter zu SRDEND
mit

Dem , Cohrs daſelbſt . '

December .
Den xſten , Hi . Hof : und -Canzleyrath von Kaf ,

fert zu Zelle mit der Baroneſſin Grote , Tochter Sr .

Excellence des <hureöllniſchen Hrn , Geheimteraths und re -

ſidirenden Miniſters am niederſächſiſchen Kreiſe , Baroy
Grote zu Breſe ,

[]

Berichtigung.
Die im rſten Stück dieſes Jahrganges S . 255 ans

gezeigte Vermählung des Hrn , Grafen Cammerherrn von

Sc <hwicheldt mit dem Fräulein von Bremer , iſt den

Zoſten September 2790 , geſchehen .
; „ - ,

. . ) 76 AME.. 3) (€ '.„zt.

XIX .

Todesfälle .
83

Es ſind geſtorben :

October .

Den zten , Hr. Hauptmann - und Licentcommiſſair

von Pape zu Hevenſen .

Den zten , Verwitwete Frau Hauptmanninn Schil
ling , geb, Twietmanyy , zu Buxtehade ,

20713 Den
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Den zten , Hr . Burgermeiſter und Stadtſyndicus

Hanfing zu Häarburg , im 75ſten Jahre ſeines Lebens ,

und dem 35ſten des geführten Amtsz er leiſtete während

dieſer Zeit mit rühmlicher Thätigkeit und Treue der Stadt

und ihren Einwohnern mannigfaltige Dienſte . Beſonders

aber werden unter deuſelben „auch diejenigen unvergeßlich

bleiben , welche die Stadt von ihm bey der franzöſiſchen

Snvaſion , in den 4 lezteren Monathen des Jahrs 1757 -

genoſſen hat .

Den gten , Hr . Gerichtsverwalter und Advocat Muhd

zu Bederkeſa .

Den zten , Frau General / Majorin von Ü7utio ,

geb. von' Zandrven zu Stade .

Den 4ten , Fräulein Mar . Jul . von Bothmey ,

aus dem Hauſe Bennemühlen zu Zlren .

Den 19ten , Herr Licentinſpector Reinbold zu

Münden .

Den 2oſten , Frau Subconrectorin von Sprekel ;

ſen , geb . Üfeper zu Hanvover ,

Den 22ſten , Hr . Rathsapotheker Viünter zu

Oſterode .

Den 23ſten , Hr . Hauptmann Schlüter zu Mos

ringen .

Den zoſten , Verwitvete Frau Landdroſtin von

Behr , geb. von Behr zu Zelle .

; Noveinber .

Den 1ſten , Hr . Oberſte von Villars , Chef des

göttinaiſchen Landregiments zu Hardegſen . “
Den ſten , Hr , Lientenani von Breſten zu Berka .

Den

1
TER
SCHRZ
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Den 3ten , Verwittvete Frau Oberpoſttneiſterin Eden ,

geb ; Langen zu Lüneburg ,

Den zten , Frau Paſtorin Dannenberz zu Lande
wernhagen . .

Den xoten , Frau Superintendentin Queder , geb .

Rautenberg , zu Ronnenberg .
“

Den xoten , Hr . Poſtmeiſtee Engelfe zu 266
burg .

Den 29ſten , Hr . Paſtor Hönert zu St . Jürgen ,
der auch auſſerhalb : dem Bezirke feiner Amtsverrichtungen,
ſich durc < mehrere gemeinnükßige Schriften der Oeconomie

und Naturgeſchichte einen vortheilhaften Ruf erworben .

Verſchiedene derſelben ſind beſonders gedruckt ( ' S. das

HZawiberger. Meuſelſche gelehrte Teutſchland ) , andere aber
'

ſtehen mit in dem Hannoverſchen Magazine , Er war auch

Correſpondent und - patriotiſcher - Beförderer der Annalen .

Den 2oſten , Verwitwete Frau Amtmannin Gercke

zu Harburg .

Den 2tten, - Frau Auditeurin Heidelmann , geb .

Cleves zu Hatinover .

Den 2u1ſten , Hr . Paſtor von - der Heyde zu Lamſtedt ,

Den 25ſten , Hr . Paſtor Weſſelhoft zu Jerſum .

Den 28ſten , Hr . Fähndrich von Bothmer unterm
gten Cavall , Reg . aus dem gräfl . Hauſe Bothmer ,

Den >ſten , Frau Obeeſtin von LIgydel , geb.

von Zepelin zu Verden .

Den zoſten , Hr . Gerichtshalter und Advocat Bun ?

dell , zu Linden «

Dd 4 Decem '
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December .

Den zten , Frau Paſtorin Salfeld , geb. Horne :
mann , zu Oldenſtadt ,

Den zten , Hr . Oberförſter Heuſer zu Egeſtorf .
Den aten , Verwitwete Frau Paſtorin v , Einem

geb . Grupen , zu Avendshauſen .
| 2,3

Den 1uoten , Hr , Doctor von Exter zu Dorum ,

Den 1gten , Hr . Poſtmeiſter Tidow zu Lübeck .

Den x15ten , Verwitwete Frau Burgermeiſterin Cars

Kiens , geb. Leiſewisz zu Zelle .

Den rsten , Verwitwere Frau Probſtin Goebel geb .
Rarſtens zu Bevern ,

Den “ 19ten , Hr . Fähndrich Offeney vom 6ſten Cav .

Regiment .
Den 2z3ſten , Frau Majorin Tieling , geb. Corde /

mann zu Hannover ,

Den 24ſten , Hr . Kaufmann Wolff zu Zelle .
Den 25iten , Hr . Amtmann Wolff zu Moisburg .
Den 27ſten , Hr . Hauptmann von Walthauſen zu

Nienburg .

Dru > fehler

in 4ten Stück des ' 4ten Jahrganges der Annalen .

Seite 815 ' von unten Zeile ' 3, ſtatt können iſt könne zu
leſen .

Seite 818 von unten conventicula ſtatt venticula ,

Seite - 821x von oben Zeile 3, Rathſchlagen , ſtatt Rath -
ſchlüſſen . |

k
Seite 8324 von unten Zeile 8, konnte ſtatt könnte .

Seiie 839: von ohen Zeile xx , werden ſtatt würden ,

Im erſten Stück des fünften Jahrganges Seite zo
von unten Zeiie 13 , (t das Wort dafür ganz wegzuſtreichen .

Innhalt



Funhalt des zweyten Stücks ,

welches die ſtehenden Artikel von den Monathen

October , - November und December 1790 , |

enthält. “

- |
JT, Jünhalt der allgemeinen und Special - Ver -

ordnurigen von den ' Monathen Januar bis

May 1790 . . 215

- . , Entwurf der im Lande Hadeln . 5
Gerichtsverfaſſung . S . 223

FM . Ueber einen , im Jahr 1759 . verübten Va ?
" “ termord . S . 238

IV. Die Vorzüge der naeperrechtlichen Et |

ſung , nach Beobachtungen über Bauergü -
; fer im Herzogthum Bremen. S . 248

V. Ueber die Bevölkerung des Siem- . - S . 280
-
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VL Die landſchaftliche Verfaſſung des Fürſten -
thums Calenberg . GS. 306

VII . Berzeichniß der Studirenden in Göttin -

gen , von Michaelis 1790 . S . 329

VII Bergbau .

Verzeichniß derer mit Quartalsſchluß Luciä den

6ſten Nov . 1790 . in Betrieb gebliebenen Ge -

werkſchaftlichen Gruben des einſeitigen Harzes ,

wie ſelbige fär die Gewerken , nach ihrem Ver /

mögunggszuſtande , entweder von dieſem Quartal

Augbeute gegeben , oder auf künftiges Quartal

Zubuße erfordert , oder ſich. frey gebauet haben 3
und wie der Preis der Kuxe geweſen iſt . S . 330

IX . Geſchichte des verſeigten Heilbrunnens bey
Sallan im Amte Lüchow . S . 336

X. Unglüfsfälle 1790 . S . 343

XI . Fernere Anzeige von dem Beſtande des dfs

fentlichen Armen - und - Arbeitshauſes zu

Zelle . : - S. 350

XIL Berzeichniß der Gebornen , Geſtorbenen
und Copulirten einiger Städte , Aemter

Gerichte und Kirchſpiele des Landes , vom

Jahre 1799 . S . 359

XIII .
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KIT . Summariſcher General - Extract aller

neuen Anbaue und Culturausweiſungen in
*

den Braunſchweig - Lüneburgiſchen Churlan - .

den , von 1760 bis 1790 . S . 364

XIV . Erndtebericht des Jahres 1790 .
S. 366

XV . Miſcellaneen.
x) Krankheitsgeſchichte in Einbe >X, vom

1

Jahre

"4 1790 . 375 2) Ankündigung des Prorectos

rat : Wechſels auf , der ; Georg » Augu' t Univerſis

tät , den zten Januar 1791 . bey der Abreiſe der

königlichen Prinzen von Göttingen . Aus dem

Lateiniſchen des Herrn Hofrath Heyne , überſekt

von Herrn Auguſt Wilyelm Schlegel . 376
3) Schreiben aus dem Lüneburgiſchen , don neuen
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Da 485

An das Publikum ,

Viele dettſche Gelehrte haben es ſeit einiger Zeit füt zus

träglich gehalten , daß man mir alle Ehre nehme , mich

aller Achtung und alles Zutrauens bey allen Menſchen bes
raube , Alle Kunſtgriffe menſchlicher Bosheit haben dieſe

gelehrten Herren in unzählbaren Schriften gegen mich ver ?

ſchwendet , und bey allen unparteyiſchen , bey allen großmüs
thigen und redlichen Menſchen aus allen Ständen haben
ſie überall ihren Zweck verfehlt , Dies wußte ich zum

voraus - . Alſo machte ich es mir zum unzerbrüchlichen

Geſeßßze, nicht ein Wort und nicht eine Zeile zu meiner

Vertheidigung zu ſagen , zu ſchreiben , oder ſchreiben zu

laſten , Ich vergab meinen Feinden ihren Unedelmuth ,
und gieng ſtille dahin , wo ich etwas Gutes thun konnte ,

indeß da ſie mit unermüdeter Sorgfalt meinen Untergang
ſuchten und nicht fanden . Verſchiedene mir vorhin ganz
unbekannt geweſene höchſt großmüthige Menſchenfreunde

aus mehrern . Ländern und Ständen ſchrieben an mich ,
und erboten ſich mir zum Kampfe gegen meine Feinde .

Ich bat alle auf die dringendſte Weiſe , mich nicht zu vers

theidigen , ſich ſelbſt zu ſchonen , und den Erfolg , Gott und

der Zeit zu überlaſſen . Aber ohne mein Vorwiſſen er -

ſchien Doetor Barth mit der eiſernen Stirn , oder

die deütſche Union gegen Zimmermann , ein

Schauſpiel in vier Aufzügen . Gatz Hannover

hatte dieſe Schrift ſchon geieſen , als ich dieſelbe zum ex-

ſtenmal ſah , und mit Schrecken und Betrübniß ihren

Ins
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Inhalt erfuhr . . «.Maw wünſchterdieſ ? Schrift unter Hens

kers Hände zu bringen . Zh öffentlichen Blättern behans

delte man den Verfaſſey als- den- ſchändlichſten Buben ,

der je gelebet habe ; man ſagte , die geringſte Strafe , die

er verdiene , ſey Staupenſchlag und Brandmark , Dieſe

journatiſtiſchen Rechtsfprüche waren ergangen und allges

mein bekännt ; . und nun ſchrieb Herr Oberſtlieutenant Maus
villon in Braunſchweig ein Buch , um zu beweiſen : I <

ſey der Verfaſſer des Doctor Barth mit der eis

ſernen Stirn !!' -- Auf eine ſole Beſchuldigung

mußte ich antworten : dä - ein Officier ſie drucken läſſt ; da

ein Officier , vor einem Kriegsgerichte , ſie auszuſprechen

wagt 1 Meine ganze , ſchr kurze und völlig hinreichende
Antwort , gab ich heute , unaufgefordert , der Königlichen

Juſtikeanzley ' in Hannover mit dieſen Worten : I < bin

willig und bereit . den ſchauderhafteſten Eid zu

ſchwören , daß ich weder mittelbar no < unmit ;

telbar ' ni < t den allergeringſten Antheil an der

Schrift Doctor Bahrdt mit der eiſernen Stirn

Habe und daß ich von dem ganzen Inhalt dieſer

Schrift nichts wußte , bis ich dieſelbe gedruckt
in ' meinen Händen ſab .

Haunover , den 14ten März 1791 .

Zimmermany -
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